
Freie Universität Berlin - Geschäftsstelle des Zentralen Wahlvorstandes
 

Wortlaut des  
 

Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG)  
 

vom 12. Oktober 1990 (GVBl. S. 2165) 
in der Fassung der 

 
Neufassung vom 17. November 1999 (GVBl. S. 630) 

 
- Nichtamtliche Fassung - 

 
Auf Grund des Artikels II des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 
7. Oktober 1999 (GVBl. S. 545) wird nachstehend der Wortlaut des Berliner Hochschulgesetzes 
(BerlHG) in der Fassung vom 5. Oktober 1995 (GVBl. S. 727) unter Berücksichtigung der 
zwischenzeitlichen Änderungen* durch 
 

• Artikel II § 3 des Gesetzes zur Beseitigung des stru kturellen Ungleichgewichts des 
Haushalts (Haushaltsstru kturgesetz 1996 - HStrG 96) vom 15. April 1996 (GVBl. S. 
126), 

• Artikel IX des Gesetzes zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts des 
Haushalts (Haushaltsstru kturgesetz 1997 - HStrG 97) vom 12. März 1997 (GVBl. 
S. 69) 

• Artikel I des zweiten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 
17. Dezember 1997 (GVBl. S. 679) 

• Drittes Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 26. Oktober 
1998 (GVBl. S. 314) 

• Artikel XI des Gesetzes zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts des 
Haushalts 1998 (Haushaltsstru kturgesetz 1998 - HStrG 98) vom 19. Dezember 
1998 (GVBl. S. 686) 

• Artikel I des Vierten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 
8. Februar 1999 (GVBl. S. 69) 

• Artikel IX des Gesetzes zu Artikel 11 der Verfassung von Berlin (Herstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung - 
Landesgleichberechtigungsgesetz - LGBG) vom 17. Mai 1999 (GVBl. S. 178) 

• Fünftes Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 9. Juli 1999 
(GVBl. S. 367) 

• Artikel I des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes 
vom 7. Oktober 1999 (GVBl. S. 545) 

• Bekanntmachung der Neufassung vom 17. November 1999 (GVBl. S. 630) 
• Artikel II des Staatsprüfungsgesetzes vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 342) 
• Artikel LXV des Berliner Euro-Anpassungsgesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 

260) 
• Siebentes Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes (7. BerlHGÄG) 

vom 8. Oktober 2001 (GVBl. S. 534) 
• Achtes Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes (8. BerlHGÄG) vom 

23. Januar 2003 (GVBl. S. 22) 
 
bekannt gemacht. 
 
 
 
* Die Änderungen sind dunkel unterlegt und durch Fußnoten gekennzeichnet. 
 Die Vorschriften, von denen das Erprobungsmodell abweicht, sind markiert. 
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Erster Abschnitt 
Einleitende Vorschriften 

 
 

§ 1 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt f ür die Hochschulen des Lan-
des Berlin (staatliche Hochschulen). Daneben gelten 
die Rahmenvorschriften des Ersten bis Fünften Kapi-
tels des Hochschulrahmengesetzes (HRG) in der 
Fassung v om 9. April 1987 (BGBl. I S. 1170/GVBl. S. 
1526), soweit sie unmittelbar in den Ländern gelten 
oder nachstehend auf sie verwiesen wird.  
 
(2) Staatliche Hochschulen sind die 
 

                                                 
1 § 1 Abs. 2 S. 1 Nr 4 und neuer Abs . 3 geändert durch 

Gesetz  vom 8. Oktober 2001 
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1. Freie Universität Berlin, 
2. Humboldt-Univ ersität zu Berlin, 
3. Technische Univ ersität Berlin, 
4. Univ ersität der Künste Berlin, 
5. Hochschule für Musik "Hanns Eisler", 
6. Kunsthochschule Berlin (Weißensee) - Hoch-

schule für Gestaltung, 
7. Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch", 
8. Technische Fachhochschule Berlin, 
9. Fachhochschule f ür Technik und Wirtschaft Ber-

lin, 
10. Fachhochschule f ür Wirtschaft Berlin, 
11.Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpäd-

agogik "Alice Salomon", 
12. Fachhochschule f ür Verwaltung und Rechts-

pf lege Berlin. 
 
Für die staatliche Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspf lege Berlin gilt dieses Gesetz nach 
Maßgabe des § 122.  
 
(3) Die f ür die bisherige Hochschule der Künste 
geltenden Regelungen in diesem und in anderen 
Gesetzen, in Verordnungen und sonstigen 
Rechtsv orschriften gelten unverändert f ür die 
Univ ersität der Künste Berlin. 
 
(4) Staatliche Hochschulen werden durch Gesetz 
errichtet, zusammengeschlossen und aufgehoben.  

 
 

§ 2 2, 3, 4 5 

Rechtsstellung 
 

(1) Die Hochschulen sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtungen. 
Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rah-
men des Gesetzes und regeln ihre Angelegenheiten 
durch die Grundordnung und sonstige Satzungen.  
 
(2) Die Hochschulen erfüllen ihre Auf gaben durch 
eine Einheitsverwaltung, auch soweit es sich um 
staatliche Angelegenheiten handelt. 
 
(3) Die Personalv erwaltung, die Wirtschaftsverwal-
tung, die Haushalts- und Finanzv erwaltung der 
Hochschulen, die Erhebung v on Gebühren und die 
Krankenv ersorgung sind staatliche Angelegenheiten. 
Die Hochschulen haben die gebotene Einheitlichkeit 
im Finanz-, Haushalts-, Personal- und Gesundheits-
wesen im Land Berlin zu wahren und diesbezügliche 
Entscheidungen des Senats von Berlin zu beachten.  
 
(4) Die Univ ersitäten, die Hochschule der Künste und 
die Fachhochschulen sind Dienstherr der Beamten 
und Beamtinnen sowie Arbeitgeber der Angestellten, 
Arbeiter und Arbeiterinnen und Ausbilder der  
Auszubildenden an der jeweiligen Hochschule;  
§ 22 bleibt unberührt. In der Personalverwaltung, der 
Haushalts- und Finanzv erwaltung wirken sie mit dem 
Land Berlin in ihren Kuratorien zusammen.  
 

                                                 
2 § 2 Abs. 8 neu gefass t und Abs. 10 angefügt durch Art. II  

§ 3 Nr. 1 Gesetz vom 15. April 1996 (GVBl. S. 125) 
3 § 2 Abs . 8 S. 2 geändert durch Art. IX Nr. 2 des Gesetzes  

vom 12. März 1997 (GVBl. S. 69) 
4 § 2 Abs . 8 S. 2 geändert durch Art. XI Nr. 1 des Gesetzes  

vom 19. Dezember 1997 (GVBl.  S. 686) 
5 § 2 Abs. 8 S. 2 geändert durch Art. LXV des Gesetzes  

vom 16. Juli 2001 (GVBl.  S. 260) 

(5) Das Personal der Hochschule f ür Musik 'Hans 
Eisler', der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) und 
der Hochschule der Schauspielkunst 'Ernst Busch' 
steht im Dienst des Landes Berlin. Die Entscheidun-
gen in Personalangelegenheiten werden durch Per-
sonalkommissionen getroffen; § 67 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Die Personalkommissionen können ihre 
Bef ugnisse auf  den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende, den Leiter oder die Leiterin der Hochschule 
und auf  das Landesv erwaltungsamt übertragen.  
 
(6) Die Univ ersitäten haben das Promotions- und 
Habilitationsrecht. Die Hochschule der Künste hat 
das Promotions- und Habilitationsrecht f ür ihre wis-
senschaftlichen Fächer. Die Hochschulen nach Satz 
1 und 2 dürf en die Doktorwürde ehrenhalber v erlei-
hen.  
 
(7) Alle Hochschulen haben das Recht, die Würde 
eines Ehrenmitglieds zu v erleihen. Näheres regeln 
die Hochschulen durch die Grundordnung.  
 
(8) Die Hochschulen können durch Satzung Gebüh-
ren oder Entgelte f ür die Benutzung ihrer Einrichtun-
gen erheben. Bei der Immatrikulation und jeder 
Rückmeldung werden Gebühren v on 51,13 Euro pro 
Semester erhoben; dies gilt nicht in Fällen der 
Beurlaubung v om Studium zur Ableistung des Wehr- 
oder Ziv ildienstes, f ür ausländische Studierende, die 
auf Grund eines zwischenstaatlichen oder 
übernationalen Abkommens oder einer 
Hochschulpartnerschaft immatrikuliert sind oder 
werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie f ür 
ausländische Studierende im Rahmen v on 
Förderungsprogrammen, die ausschließlich oder 
überwiegend aus öff entlichen Mitteln des Bundes 
oder der Länder f inanziert werden. Die f ür Hoch-
schulen zuständige Senatsv erwaltung wird ermäch-
tigt, die Gebühren nach Satz 2 durch Rechtsv erord-
nung der Preis- und Kostenentwicklung anzupassen.  
 
(9) Die Hochschulen können durch Satzung Entgelte 
oder Gebühren f ür die Teilnahme an Weiterbil-
dungsangeboten erheben. Bei der Höhe der Entgelte 
oder Gebühren ist die wirtschaftliche und soziale 
Situation der Betroffenen sowie die Höhe der Ent-
gelte anderer Anbieter zu berücksichtigen .  
 
(10) Studiengebühren werden nicht erhoben. 

 
 

§ 3 
Grundordnung 

 
(1) Jede Hochschule gibt sich nach Maßgabe dieses 
Gesetzes eine Grundordnung. Die Grundordnung 
trifft neben den in diesem Gesetz v orgesehenen 
Bestimmungen insbesondere Regelungen über die 
korporativ en Rechte und Pflichten der Mitglieder 
sowie über die Verfahren in den Gremien.  
 
(2) Über die Grundordnung beschließt das Konzil. 
Teile der Grundordnung können v orab beschlossen 
werden. Anträge können auch vom Leiter oder v on 
der Leiterin der Hochschule oder v om Akademischen 
Senat eingebracht werden.  
 
(3) Bis zum Inkrafttreten von Beschlüssen gemäß 
Absatz 2 kann der Leiter oder die Leiterin der Hoch-
schule die erforderlichen einstweiligen Regelungen 
treff en. § 90 findet Anwendung.  
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§ 46 
Aufgaben der Hochschulen 

 
(1) Die Hochschulen dienen der Pf lege und 
Entwicklung v on Wissenschaft und Kunst durch 
Forschung, Lehre und Studium und der Vorbereitung 
auf  berufliche Tätigkeiten. Sie wirken dabei an der  
Erhaltung des demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates mit und tragen zur Verwirklichung der 
v erfassungsrechtlichen Wertentscheidungen bei. 
 
(2) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und 
Lehre zum Erhalt und zur Verbesserung 
menschlicher Lebens- und Umweltbedingungen bei. 
Sie setzen sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt mit den 
möglichen Folgen einer Nutzung ihrer 
Forschungsergebnisse auseinander. 
 
(3) Die Freie Univ ersität und die Humboldt-
Univ ersität erfüllen in den medizinischen Bereichen 
auch Auf gaben der Krankenversorgung. Die 
Univ ersität der Künste erfüllt als künstlerische und 
wissenschaftliche Hochschule ihre Auf gaben auch 
durch künstlerische Entwicklungsv orhaben und 
öffentliche Darstellung sowie durch Lehre und 
Forschung im Grenzbereich von Kunst und 
Wissenschaft. Die Universitäten f ördern den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, die Univ ersität der 
Künste und die übrigen künstlerischen Hochschulen 
insbesondere den künstlerischen sowie die 
Univ ersität der Künste auch den künstlerisch-
wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Fachhoch-
schulen erf üllen ihre Auf gaben insbesondere durch 
anwendungsbezogene Lehre und durch 
entsprechende Forschung. Das Land soll im 
Zusammenwirken mit den Fachhochschulen durch 
entsprechende Maßnahmen die Forschungs-
möglichkeiten der Fachhochschulmitglieder aus-
bauen und Möglichkeiten zur Förderung eines  
wissenschaftlichen Nachwuchses für diesen 
Hochschulbereich schrittweise entwickeln. 
 
(1) Die Hochschulen dienen der Pf lege und Entwick-
lung v on Wissenschaft und Kunst durch Forschung, 
Lehre und Studium und der Vorbereitung auf  beruf li-
che Tätigkeiten. Die Freie Univ ersität und die Hum-
boldt-Univ ersität erf üllen in den medizinischen Be-
reichen auch Auf gaben der Krankenv ersorgung. Die 
Hochschule der Künste erfüllt als künstlerische und 
wissenschaftliche Hochschule ihre Auf gaben auch 
durch künstlerische Entwicklungsvorhaben und öf -
f entliche Darstellung sowie durch Lehre und For-
schung im Grenzbereich v on Kunst und Wissen-
schaft. Die Universitäten und die Hochschule der 
Künste f ördern den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
die Hochschule der Künste und die übrigen künstle-
rischen Hochschulen insbesondere den künstleri-
schen sowie die Hochschule der Künste auch den 
künstlerisch-wissenschaftlichen Nachwuchs. Die 
Fachhochschulen erfüllen ihre Auf gaben insbeson-
dere durch anwendungsbezogene Lehre und durch 
entsprechende Forschung. Das Land soll im Zu-
sammenwirken mit den Fachhochschulen durch ent-
sprechende Maßnahmen die Forschungsmöglichkei-
ten der Fachhochschulmitglieder ausbauen und 

                                                 
6 Absätze 1 bis 3 eingefügt durch Art. I Nr. 1 des Gesetzes  

vom 23. Januar 2003 (GVBl. S. 22) 

Möglichkeiten zur Förderung eines wissenschaftli-
chen Nachwuchses für diesen Hochschulbereich 
schrittweise entwickeln. 
 
(2) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und 
Lehre zum Erhalt und zur Verbesserung menschli-
cher Lebens- und Umweltbedingungen bei.  
 
(4) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden 
Studium und beteiligen sich an Veranstaltungen der 
Weiterbildung. Sie f ördern die Weiterbildung ihres 
Personals und die allgemeine Erwachsenenbildung.  
 
(5) Die Hochschulen arbeiten im Rahmen ihrer Auf -
gabenstellung mit anderen Hochschulen sowie 
sonstigen Forschungs-, Kultur- und Bildungseinrich-
tungen im Inland und im Ausland zusammen. Sie 
f ördern den Wissenstransf er zwischen ihren Einrich-
tungen und allen Bereichen der Gesellschaft.  
 
(6) Die Hochschulen f ördern die sozialen Belange 
der Studenten und Studentinnen und den Hoch-
schulsport. Sie berücksichtigen die besonderen Be-
dürf nisse ausländischer Studenten und Studentin-
nen.  
 
(7) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen 
Bedürf nisse behinderter Studenten und Studentinnen 
und treff en in allen Bereichen die erf orderlichen 
Maßnahmen zur Integration der behinderten Studen-
ten und Studentinnen. Für die Durchführung des 
Studiums und der Prüf ung sind geeignete Maßnah-
men zu treffen, die unter Wahrung der Gleichwertig-
keit einen Nachteilsausgleich gewährleisten.  
 
(8) Die Hochschulen wirken darauf  hin, daß Frauen 
und Männer in der Hochschule die ihrer Qualif ikation 
entsprechend gleichen Entwicklungsmöglichkeiten 
haben und die f ür Frauen bestehenden Nachteile 
beseitigt werden.  
 
(9) Die Hochschulen fördern die internationale, ins-
besondere die europäische Zusammenarbeit im 
Hochschulbereich und den Austausch zwischen 
deutschen und ausländischen Hochschulen.  
 
(10) Andere als die in diesem Gesetz genannten Auf -
gaben dürf en den Hochschulen durch Rechtsv erord-
nung der f ür Hochschulen zuständigen Senatsv er-
waltung übertragen werden, wenn sie mit den in Ab-
satz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen.  
 
(11) Zur Erf üllung ihrer Auf gaben können die 
Hochschulen Dritte gegen Entgelt in Anspruch 
nehmen, mit Zustimmung des f ür Hochschulen 
zuständigen Mitglieds des Senats v on Berlin sich an 
Unternehmen beteiligen und Unternehmen gründen, 
sof ern nicht Kernauf gaben in Forschung und Lehre 
unmittelbar betroffen sind; eine Personalidentität 
zwischen einem Beauftragten für den Haushalt und 
der Geschäftsf ührung des Unternehmens ist 
ausgeschlossen. Das Prüf ungsrecht des 
Rechnungshofs gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 der 
Landeshaushaltsordnung ist sicherzustellen. Bei 
Priv atisierungen ist die Personalv ertretung zu 
beteiligen.7 
 
 

                                                 
7 § 4 Abs. 10 ergänzt durch Art. I Nr. 1 des Gesetzes vom 

7. Oktober 1999 (GVBl. S. 545) 
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§ 5 
Freiheit der Wissenschaft und Kunst 

 
(1) Die zuständigen staatlichen Stellen und die 
Hochschulen haben die freie Entfaltung und Vielfalt 
der Wissenschaften und der Künste an den Hoch-
schulen zu gewährleisten und sicherzustellen, daß 
die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes 
v erbürgten Grundrechte wahrgenommen werden 
können.  
 
(2) Entscheidungen der zuständigen Hochschulor-
gane sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Or-
ganisation des Forschungs- und Lehrbetriebs sowie 
auf  die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Studiums beziehen.  
 
(3) Die Freiheit der Forschung, der Lehre und des 
Studiums nach Maßgabe v on § 3 des Hochschul-
rahmengesetzes entbindet nicht v on der Pf licht zur 
Beachtung der Rechte anderer und der Regelungen, 
die das Zusammenleben in der Hochschule ordnen. 
 
 

§ 5a 
Frauenförderung 

 
Der Akademische Senat erläßt im Benehmen mit 
dem Kuratorium Richtlinien zur Förderung v on 
Frauen in Forschung, Lehre und Studium sowie zur 
Förderung des nichtwissenschaftlichen weiblichen 
Personals (Frauenförderrichtlinien). Die Frauenf ör-
derrichtlinien regeln auch die Förderung v on Frauen 
bei der Vergabe von Mitteln.  
 
 

§ 6 
Erhebung und Verarbeitung von Daten 

 
(1) Studienbewerber, Studenten und Prüf ungskandi-
daten sind v erpflichtet, personenbezogene Daten 
zum Hochschulzugang, zum Studium, zum Studien-
v erlauf und zu den Prüf ungen für Verwaltungs-
zwecke der Hochschule anzugeben. Die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung bestimmt 
durch Rechtsv erordnung bis zum 31. Dezember 
1993 die anzugebenden Daten und die Zwecke, f ür 
die sie v erarbeitet werden dürf en. Die Hochschulen 
werden ermächtigt, durch Satzung die Bef ugnis zur 
Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten v on 
Hochschulangehörigen zu schaffen, soweit dies f ür 
Forschung und Lehre sowie für die Datenübermitt-
lung nach dem Hochschulstatistikgesetz erf orderlich 
ist. Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(2) Die Übermittlung der nach Absatz 1 Satz 1 und 2 
erhobenen Daten an das Studentenwerk und ihre 
Nutzung f ür dessen Zwecke ist zulässig, soweit sie 
im Einzelf all zur rechtmäßigen Erf üllung der dem 
Studentenwerk durch Gesetz zugewiesenen Aufgabe 
erf orderlich ist. Erforderlich ist die Übermittlung nur 
dann, wenn das Studentenwerk zuv or v ergeblich 
v ersucht hat, die Daten selbst beim Betroffenen zu 
erheben, oder wenn es tatsächliche Anhaltspunkte 
daf ür hat, daß die Angaben des Betroffenen unrichtig 
sind.  
 
(3) Die Übermittlung v on Daten ist zur Wahrnehmung 
v on durch Gesetz zugewiesenen Aufsichts- und 
Kontrollbef ugnissen zulässig. Der Zugriff auf 
personenbezogene Daten ist nur insoweit zulässig, 

als dies f ür die Ausübung der Bef ugnisse unv er-
zichtbar ist.  
 
(4) Die Hochschulen dürf en zur Wahrnehmung ihrer 
Auf gaben in der Lehre die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen v on Lehrv eranstaltungen anony m über 
Ablauf sowie Art und Weise der Darbietung des 
Lehrstoffs befragen und die gewonnenen Daten v er-
arbeiten. Die Bezeichnung der Lehrv eranstaltungen, 
die Namen der Lehrenden und die ausgewerteten 
Ergebnisse werden den Lehrenden und Studieren-
den bekanntgegeben und den zuständigen Stellen 
der Hochschule zur öffentlichen Erörterung in der 
Hochschule übermittelt.  
 
(5) Die Frauenbeauftragten haben das Recht auf 
Akteneinsicht, Beteiligung an Stellenausschreibun-
gen, Beteiligung am Auswahlv erf ahren, Teilnahme 
an Bewerbungsgesprächen und Einsicht in Bewer-
bungsunterlagen einschließlich der Unterlagen v on 
Bewerbern und Bewerberinnen, die nicht in die en-
gere Auswahl einbezogen worden sind.  
 
(6) Die Prüf ungsämter der Hochschule und die 
staatlichen Prüfungsämter übermitteln den zuständi-
gen Stellen der Hochschule zu Verwaltungszwecken 
die Namen v on Personen, die an einer Prüf ung teil-
genommen haben sowie deren Anschriften und die 
Mitteilung über das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Prüf ung. Die für Hochschulen zuständige Se-
natsv erwaltung bestimmt durch Rechtsv erordnung 
bis zum 31. Dezember 1993 die Zwecke, f ür die die 
Auf gaben v erarbeitet werden dürf en.  
 
(7) Die Hochschulen dürf en für die Benutzung ihrer 
Einrichtungen die f olgenden personenbezogenen 
Daten der Benutzer und Benutzerinnen v erarbeiten: 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, gegebenenf alls 
nach Maßgabe v on Absatz 1 Satz 3 und 4 Matrikel-
nummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Beruf  und 
Gruppenzugehörigkeit gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 1 bis 
4. 
 
 

§ 7 
Ordnung des Hochschulwesens 

 
Die Hochschulreform ist eine gemeinsame Auf gabe 
der Hochschulen und der zuständigen staatlichen 
Stellen. Hierzu gehören auch die Entwicklung und 
Erprobung neuer Strukturen, Organisationsformen 
und Studiengänge an den Hochschulen und die 
f achbezogene und f ächerübergreif ende Förderung 
der Hochschuldidaktik. Die Ordnung des Hoch-
schulwesens richtet sich nach § 4 des Hochschul-
rahmengesetzes. 
 
 

§ 7a 8 

Erprobungsklausel 
(vgl. auch § 19 der Teilgrundordnung!) 

Die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
kann auf Antrag einer Hochschule nach Stellung-
nahme des Akademischen Senats und mit Zustim-
mung des Kuratoriums, an Hochschulen ohne Kura-
torium mit Zustimmung des Akademischen Senats, 
f ür eine begrenzte Zeit Abweichungen v on den Vor-
schriften der §§ 24 bis 29, 34 bis 36, 51 bis 58, 60 

                                                 
8 § 7 a und § 7 b eingefügt durch Art. IX Nr. 14 des  

Gesetzes vom 12. März 1997 (GVBl. S. 69) 
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bis 75 sowie 83 bis 121 zulassen, soweit dies erfor-
derlich ist, um neue Modelle der Leitung, Organisa-
tion und Finanzierung zu erproben, die dem Ziel ei-
ner Vereinf achung der Entscheidungsprozesse und 
einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbeson-
dere der Erzielung eigener Einnahmen der Hoch-
schule, dienen. Abweichungen von §§ 87 und 88 
bedürf en des Einv ernehmens der Senatsverwaltung 
f ür Finanzen. 
 
 

§ 7b 9 

Landeskommission für die Struktur der 
Universitäten 

 
(1) Zur Verwirklichung der Hochschulplanung des 
Landes Berlin im Bereich der Universitäten wird eine 
Landeskommission eingesetzt (Landeskommission 
f ür die Struktur der Universitäten). Die Landeskom-
mission berät insbesondere über die Veränderung 
oder Auf hebung von Fachbereichen, Zentralinstitu-
ten, Zentraleinrichtungen, wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Einrichtungen, Betriebseinheiten oder 
sonstigen Organisationsgliederungen sowie über die 
Veränderung oder Auf hebung v on Studiengängen. 
 
(2) Der Landeskommission f ür die Struktur der Uni-
v ersitäten gehören an 
1. die f ür Hochschulen (Vorsitz), für Finanzen und 

f ür Inneres zuständigen sowie drei weitere Mit-
glieder des Senats, 

2. drei Mitglieder des Abgeordnetenhauses, 
 
3. die Präsidenten und Präsidentinnen der drei 

Universitäten und 
 
1. jeweils zwei Hochschulmitglieder aus dem Kura-

torium jeder der drei Universitäten. 
 
Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 können sich durch 
Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen v ertreten 
lassen oder ihr Stimmrecht auf  ein anderes der Lan-
deskommission angehörendes Mitglied des Senats 
übertragen; einem Mitglied des Senats darf nicht 
mehr als eine Stimme übertragen werden. Die Mit-
glieder nach Satz 1 Nr. 2 werden v om Abgeordne-
tenhaus, die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 4 von dem 
jeweiligen Kuratorium gewählt. Sie können sich 
durch gleichzeitig zu wählende Stellv ertreter oder 
Stellv ertreterinnen v ertreten lassen. Die Landes-
kommission wird v on dem oder der Vorsitzenden 
einberuf en. Sie tagt nichtöffentlich. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden 
den Ausschlag. 
 
 

§ 8 
Studienreform 

 
(1) Die Hochschulen haben die ständige Auf gabe, im 
Zusammenwirken mit den zuständigen staatlichen 
Stellen Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick 
auf die Entwicklung in Wissenschaft und Kunst, die 
Bedürf nisse der beruflichen Praxis und die notwen-
digen Veränderungen in der Beruf swelt zu überprü-
f en und weiterzuentwickeln. Die Studienref orm soll 
gewährleisten, daß 
 

                                                 
9 § 7 b Abs . 2 S. 1 geändert  durch Art . I  des  Gesetzes vom 

17. D ezember 1997 (GVBl. S. 679) 

1. das Studium interdisziplinär und projektbezogen 
unter Berücksichtigung der Verbindung v on Wis-
senschaft und Praxis angelegt wird,  

2. die Studieninhalte den Studenten und Studentin-
nen breite Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen,  

3. die Formen der Lehre und des Studiums den 
methodischen und didaktischen Erkenntnissen 
entsprechen, 

4. die Studenten und Studentinnen befähigt werden, 
Studieninhalte wissenschaftlich selbständig zu 
erarbeiten und deren Bezug zur  Praxis zu er-
kennen, 

5. die Gleichwertigkeit einander entsprechender 
Hochschulabschlüsse und die Möglichkeit des 
Hochschulwechsels erhalten bleibt.  

 
Die Hochschulen berichten der f ür Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung mindestens alle drei 
Jahre über Erfahrungen und Ergebnisse v on Re-
f ormv ersuchen.  
 
(2) Zur Erprobung v on Reformmodellen können be-
sondere Studien- und Prüf ungsordnungen erlassen 
werden, die neben bestehende Ordnungen treten. 
Die Erprobung v on Ref ormmodellen soll nach einer 
f estgesetzten Frist begutachtet werden.  
 
(3) Die Hochschulen treffen die f ür die Studienreform 
und f ür die Förderung der Hochschuldidaktik not-
wendigen Maßnahmen.  
 
 
 

Zweiter Abschnitt 

Rechte und Pflichten der Studenten  
und Studentinnen 

 
 

§ 9 
Rechte und Pflichten der Studenten und 

Studentinnen 
 

(1) Jeder Student und jede Studentin hat das Recht, 
die Einrichtungen der Hochschule nach den hierf ür 
geltenden Vorschriften zu benutzen.  
 
(2) Jedem Studenten und jeder Studentin mit 
Behinderung soll die erf orderliche Hilfe zur 
Integration nach § 4 Absatz 6 zur Verf ügung gestellt 
werden.10 
 
(3) Jeder Student und jede Studentin ist v erpf lichtet, 
das Studium an den Studien- und Prüf ungsordnun-
gen zu orientieren. Zur Fortsetzung des Studiums 
nach Ablauf eines Semesters hat er oder sie sich 
fristgemäß zurückzumelden und die f älligen Gebüh-
ren und Beiträge zu entrichten.  
 
 

§ 10 
Allgemeine Studienberechtigung 

 
(1) Jeder Deutsche und jede Deutsche im Sinne v on 
Artikel 116 des Grundgesetzes ist berechtigt, an ei-
ner Hochschule des Landes Berlin zu studieren, 
wenn er oder  sie die f ür das Studium nach den 
staatlichen Vorschriften erf orderliche Qualif ikation 
nachweist. Rechtsvorschriften, nach denen andere 
                                                 
10 § 9 Absatz 2 eingeführt durch Arti kel IX des Gesetzes  

vom 17. Mai 1999 (GVBl.  S. 182) 
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Personen Deutschen gleichgestellt sind, bleiben 
unberührt.  
 
(2) Die allgemeinen Zugangsv oraussetzungen f ür die 
Hochschulen richten sich nach den Bestimmungen 
des Schulgesetzes für Berlin. Die Zulassung in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen richtet sich 
nach dem Berliner Hochschulzulassungsgesetz.  
 
(3) Die allgemeine Hochschulreif e wird auch durch 
den erf olgreichen Abschluß eines Studiums erwor-
ben, f ür dessen Aufnahme die Fachhochschulreif e 
erf orderlich war.  
 
(4) Die Zugangsvoraussetzungen f ür die Studien-
gänge an der Hochschule für Musik 'Hanns Eisler', 
der Hochschule f ür Schauspielkunst 'Ernst Busch' 
und der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) sowie 
f ür die künstlerischen Studiengänge an der Hoch-
schule der Künste Berlin regelt die für Hochschulen 
zuständige Senatsv erwaltung nach Anhörung der 
Hochschulen durch Rechtsv erordnung. Hierbei kann, 
allein oder in Verbindung mit einer Hochschulzu-
gangsberechtigung,  
 
1. eine künstlerische Begabung oder 
2. eine besondere künstlerische Begabung 
 
als Zugangsvoraussetzung gef ordert werden. Ferner 
ist das Verfahren zur Feststellung der künstlerischen 
Begabung zu bestimmen.  
 
(5) Die Hochschulen regeln durch Satzung, in wel-
chen Studiengängen über die Hochschulzugangsbe-
rechtigung hinaus zusätzliche Eignungs- oder Quali-
f ikationsv oraussetzungen gef ordert werden und wie 
diese nachzuweisen sind.  
 
(6) Durch Satzung sind weiter zu regeln:  
 
1. Immatrikulation, Exmatrikulation und Rückmel-

dung, 
2. Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, 
3. Wechsel des Studienganges, 
4. Rechte der Studenten und Studentinnen im 

Fernstudium und im Teilzeitstudium, 
5. Gasthörerschaft und Nebenhörerschaft, 
6. Beurlaubung, 
7. Grundsätze f ür die Anrechnung v on Studienzei-

ten und Studienleistungen an anderen Hoch-
schulen und an der Berufsakademie Berlin, 

8. Zugangsv oraussetzungen f ür Ausländer und 
Ausländerinnen, die eine im Land Berlin aner-
kannte Studienbef ähigung besitzen; zu den Vor-
aussetzungen gehört auch der Nachweis ausrei-
chender Kenntnisse der deutschen Sprache.  

 
 

§ 11 
Fachgebundene Studienberechtigung 

 
Wer den Realschulabschluß oder eine gleichwertige 
Schulbildung besitzt, eine für das beabsichtigte Stu-
dium geeignete Berufsausbildung abgeschlossen 
und danach eine mindestens vierjährige Berufserf ah-
rung erworben hat, oder wer eine Prüf ung als Ab-
schluß einer Fortbildung zum Meister oder Meisterin 
oder des Bildungsganges zum staatlich geprüf ten 
Techniker oder Technikerin oder des Bildungsgan-
ges zum staatlich geprüften Betriebswirt oder Be-
triebswirtin in einer f ür das beabsichtigte Studium 

geeigneten Fachrichtung oder eine vergleichbare 
Ausbildung erf olgreich abgelegt hat, kann an den 
Hochschulen zum Studium im betreffenden Studien-
gang v orläuf ig immatrikuliert werden. Ersatzzeiten 
sind anzurechnen. Die v orläuf ige Immatrikulation gilt 
im Regelfall f ür die Dauer zweier Semester, läng-
stens jedoch f ür v ier Semester. Danach entscheiden 
die zuständigen Prüf ungsausschüsse der Hoch-
schule auf  der Grundlage der erbrachten Studienlei-
stungen über die endgültige Immatrikulation. Wer die 
Abschlußprüfung erf olgreich abgeschlossen hat, 
erhält die allgemeine Hochschulreife.  
 
 

§ 12 
Studienübergänge 

 
Die Hochschule, an der ein weiterführendes Studium 
auf genommen wird, entscheidet über die angemes-
sene Anrechnung v on Zeiten und Leistungen des 
v orangegangenen Studiums an einer anderen Hoch-
schule oder an der Berufsakademie Berlin. § 30 Abs. 
6 f indet Anwendung. 
 
 

§ 13 
Studienkollegs 

 
(1) An den Univ ersitäten bestehen Studienkollegs. 
Ihnen obliegt die Durchf ührung v on Vorbereitungs-
lehrgängen und Prüf ungen f ür Studienbewerber und 
Studienbewerberinnen, die nach § 38 Abs. 1 Satz 3 
des Schulgesetzes f ür Berlin zusätzliche Leistungs-
nachweise zur Anerkennung ihrer Studienbef ähigung 
zu erbringen haben. Darüber hinaus sollen sie 
Angebote entwickeln, um bestehende Nachteile bei 
ausländischen Studienbewerbern und Studienbe-
werberinnen im Studium auszugleichen.  
 
(2) Die Studienkollegs unterliegen hinsichtlich der 
Unterrichts- und Prüf ungsangelegenheiten der 
Schulauf sicht der f ür das Schulwesen zuständigen 
Senatsv erwaltung. Die Lehrkräfte an den Studienkol-
legs dürf en nur mit Zustimmung der f ür das Schul-
wesen zuständigen Senatsverwaltung beschäftigt 
werden. Sie müssen die Befähigung zur Anstellung 
als Studienrat oder Studienrätin haben; Ausnahmen 
hierv on können v on der für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsverwaltung zugelassen werden.  
 
(3) Für andere Hochschulen als die Univ ersitäten 
können durch Entscheidung der f ür Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung im Einv ernehmen mit 
der f ür das Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung den Studienkollegs entsprechende Einrichtun-
gen v orgesehen werden.  
 
(4) Für die Lehrkräfte des Studienkollegs gelten §§ 
112 und 120 entsprechend.  

 
 

§ 14 
Immatrikulation 

 
(1) Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind 
zu immatrikulieren, wenn sie die Voraussetzungen 
gemäß §§ 10 bis 13 erf üllen und Versagungsgründe 
f ür die Immatrikulation nicht v orliegen. Mit der Imma-
trikulation wird der Student oder die Studentin Mit-
glied der Hochschule.  
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(2) Der Student oder die Studentin wird f ür einen 
Studiengang, in den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 2 
unter Angabe der Teilstudiengänge, immatrikuliert. 
Für einen zweiten zulassungsbeschränkten Studien-
gang kann er oder sie nur immatrikuliert werden, 
wenn dies im Hinblick auf das Studienziel sinnv oll ist 
und andere dadurch nicht v om Erststudium ausge-
schlossen werden.  
 
(3) Die Immatrikulation ist zu v ersagen, wenn der 
Studienbewerber oder die Studienbewerberin 
 
1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 

nicht zugelassen ist, 
 
2. in dem gewählten Studiengang v orgeschriebene 

Leistungsnachweise oder Prüf ungen an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat,  

 
3. die Zahlung v on Gebühren und Beiträgen ein-

schließlich der Sozialbeiträge zum Studenten-
werk, des Beitrags für die Studierendenschaft 
und, soweit eine entsprechende Vereinbarung 
besteht, des Beitrags f ür ein Semester-Ticket,11 
nicht nachweist, 

 
4. v om Studium an einer Hochschule im Wege ei-

nes Ordnungsverf ahrens ausgeschlossen worden 
ist, es sei denn, daß die Gefahr einer künftigen 
Beeinträchtigung nicht mehr besteht.  

 
(4) Bewerber und Bewerberinnen mit ausländischen 
Vorbildungsnachweisen, die zur Vorbereitung eines 
Hochschulstudiums an einem Studienkolleg oder 
sonstigen Hochschuleinrichtungen studieren, haben 
die Rechtsstellung v on Studenten und Studentinnen; 
ein Anspruch auf  Zulassung zu einem Studiengang 
wird dadurch nicht erworben.  
 
(5) Sind Studenten und Studentinnen an mehreren 
Berliner Hochschulen immatrikuliert, so müssen sie 
erklären, an welcher Hochschule sie ihre Mitglied-
schaftsrechte ausüben. Gebühren und Beiträge ein-
schließlich der Sozialbeiträge zum Studentenwerk 
sind nur an dieser Hochschule zu entrichten.  

 
 

§ 15 
Exmatrikulation 

 
Die Mitgliedschaft der Studenten und Studentinnen 
zur Hochschule endet mit der Exmatrikulation. Stu-
denten und Studentinnen können exmatrikuliert wer-
den, wenn sie  
 
1. sich nicht f ristgerecht zurückgemeldet haben 

oder 
2. das Studium in einem zulassungsbeschränkten 

Studiengang trotz schriftlicher Aufforderung und 
Androhung der Exmatrikulation nicht unv erzüglich 
auf genommen haben. 

 
Studenten und Studentinnen sind zu exmatrikulieren, 
wenn sie  
 
1. die nach der Satzung gemäß § 10 Abs. 6 bei der  

Rückmeldung geforderten Nachweise über die 

                                                 
11 § 14 Abs. 3 Nr. 3 geändert durch Drittes Gesetz zur 

Änderung des BerlHG vom 26.10.1998 (GVBl. S. 314) 

Teilnahme an einem Beratungsgespräch oder 
über Studien- und Prüf ungsleistungen nicht v or-
gelegt haben, 

2.  das Studium in keinem Studiengang f ortf ühren 
dürf en, 

3. Gebühren und Beiträge, einschließlich der So-
zialbeiträge zum Studentenwerk, des Beitrags f ür 
die Studierendenschaft und, soweit eine 
entsprechende Vereinbarung besteht, des 
Beitrags für ein Semester-Ticket,12 trotz schriftli-
cher Mahnung und Androhung der  Exmatrikula-
tion nicht gezahlt haben,  

4. die Abschlußprüf ung bestanden oder die in dem 
gewählten Studiengang v orgeschriebenen Lei-
stungsnachweise oder eine v orgeschriebene Prü-
f ung endgültig nicht bestanden haben, sof ern sie 
nicht innerhalb von zwei Monaten die Notwen-
digkeit der Immatrikulation f ür die Erreichung ei-
nes weiteren Studienzieles nachweisen, 

5. mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation 
gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 belegt worden sind.  

 
 

§ 16 
Ordnungsverstöße 

 
(1) Gegen Ordnungsv erstöße im Sinne von § 28 des 
Hochschulrahmengesetzes können auf  Antrag des 
Leiters oder der Leiterin der Hochschule von einem 
v om Akademischen Senat einzusetzenden v iertel-
paritätisch besetzten Ordnungsausschuß Ord-
nungsmaßnahmen v erhängt werden. Der Antrag 
kann bis zur Entscheidung des Ordnungsausschus-
ses zurückgenommen werden.  
 
(2) Ordnungsmaßnahmen sind:  
 
1. Anordnung der Exmatrikulation, 
2. Ausschluß v on der Benutzung v on Einrichtungen 

der Hochschule,  
3. Ausschluß von der Teilnahme an einzelnen 

Lehrv eranstaltungen bis zu einem Semester, 
4. Exmatrikulation. 
 
(3) Auf  das Ordnungsv erfahren finden die Vorschrif -
ten des Gesetzes über das Verf ahren der Berliner 
Verwaltung ohne die sich aus dessen § 2 Abs. 2 
ergebenden Einschränkungen Anwendung. Über 
Ordnungsmaßnahmen ist im förmlichen Verfahren zu 
entscheiden. Der abschließende Verwaltungsakt ist 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu v ersehen. Vor 
Erhebung einer v erwaltungsgerichtlichen Klage be-
darf es keiner Nachprüf ung in einem Vorverf ahren.  
 
 

§ 17 
- entfällt -  

 
 

§ 18 13 14 
Studierendenschaft 

 
(1) Die immatrikulierten Studenten und Sudentinnen 
einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Die 

                                                 
12 § 15 S. 3 Nr. 3 geändert durch Drittes Gesetz zur 

Änderung des BerlHG vom 26.10.1998 (GVBl. S. 314) 
13 § 18 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 und Abs. 4 S. 1 geändert durch 

Gesetz  vom 8. Oktober 2001 14 Absätze und 1 und2 neu gefass t durch Art . I Nr. 2 des  
Gesetzes vom 23. Januar 2003 (GVBl. S. 22) 
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Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörper-
schaft der Hochschule. Sie v erwaltet ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen selbst. 
 
(2) Die Studierendenschaft hat die Belange der 
Studenten und Studentinnen in Hochschule und 
Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirklichung 
der Ziele und Auf gaben der Hochschule nach § 4 zu 
f ördern. In diesem Sinne nimmt sie im Namen ihrer 
Mitglieder ein politisches Mandat wahr. Die 
Studierendenschaft hat insbesondere f olgende 
Auf gaben: 
 
1. bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilf e 

der Studierenden mitzuwirken, 
2. die Meinungsbildung in der Gruppe der  

Studierenden zu ermöglichen, 
3. an der Erf üllung der Auf gaben der Hochschulen, 

insbesondere durch Stellungnahmen zu 
hochschul- oder wissenschaftspolitischen 
Fragen, mitzuwirken, 

4. auf der Grundlage der v erfassungsmäßigen 
Ordnung die politische Bildung, das 
staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein 
und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiv en 
Toleranz sowie zum Eintreten f ür die Grund- und 
Menschenrechte zu f ördern, 

5. kulturelle, f achliche, wirtschaftliche und soziale 
Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen, 

6. die Integration ausländischer Studierender zu 
f ördern, 

7. den Studierendensport zu fördern, 
8. die überregionalen und internationalen Studie-

rendenbeziehungen zu pf legen, 
9. die Erreichung der Ziele des Studiums (§ 21) zu 

f ördern. 
 
Zur Erf üllung ihrer Auf gaben kann die 
Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen 
Fragen Stellung beziehen, die sich mit der 
gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hoch-
schulen sowie mit der Anwendung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer 
Folgen f ür die Gesellschaft und die Natur 
beschäftigen. Die Studierendenschaft und ihre 
Organe können f ür die Erf üllung ihrer Auf gaben 
Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch 
die Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. 
 
(1) Die immatrikulierten Studenten und Studentinnen 
einer Hochschule bilden die Studentenschaft. Die 
Studentenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörper-
schaft der Hochschule. Sie v erwaltet ihre Angele-
genheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen selbst.  
 
(2) Die Studentenschaft hat die Belange der Studen-
ten und Studentinnen in Hochschule und Gesell-
schaft wahrzunehmen und die Verwirklichung der 
Ziele und Aufgaben der Hochschule zu fördern. In 
diesem Sinne nimmt sie im Namen ihrer Mitglieder 
ein politisches Mandat wahr. Die Studentenschaft hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 
 
1. die Mitwirkung bei der sozialen und wirtschaf tli-

chen Selbsthilf e der Studenten und Studentinnen, 
2. die Förderung der politischen Bildung der Stu-

denten und Studentinnen im Bewußtsein der 

Verantwortung f ür die Gesellschaft sowie die 
Förderung aktiv er Toleranz,  

3. die Unterstützung  kultureller und sportlicher In-
teressen der Studenten und Studentinnen, 

4. die Pf lege der Verbindung mit Studenten- und 
Studentinnenorganisationen und Studentenschaf -
ten anderer Hochschulen und die Pf lege 
internationaler studentischer Beziehungen.  

 
(3) Für die Wahlen zu den Organen der  
Studierendenschaft gilt § 48 entsprechend. Sie sollen 
nach Möglichkeit gleichzeitig mit den Wahlen der 
Organe der Hochschulselbstv erwaltung durchgeführt 
werden.  
 
(4) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsauf -
sicht des Leiters oder der Leiterin der Hochschule, 
der oder die insoweit der Rechtsaufsicht der f ür 
Hochschulen zuständigen Senatsv erwaltung 
untersteht. 
 
 

§ 18a 
Semester-Ticket15 16 

 
(1) Zu den Auf gaben der Studierendenschaft gehört 
auch die Vereinbarung preisgünstiger Benutzung der 
Verkehrsmittel des öffentlichen Personen-
nahv erkehrs für die Studierenden der Hochschulen 
gemäß § 1 Abs. 1 sowie weiterer staatlicher oder 
staatlich anerkannter Hochschulen (Semester-
Ticket). Die Teilnahme an der Einführung des 
Semester-Tickets wird f ür jede Hochschule vom 
Allgemeinen Studentenausschuß mit dem nach § 4 
des ÖPNV-Gesetzes v om 27. Juni 1995 (GVBl. S. 
390) zuständigen Vertragspartner vereinbart. 
 
(2) Die Vereinbarung setzt ein zustimmendes Votum 
der Studierenden der jeweiligen Hochschule v oraus. 
Das zustimmende Votum liegt v or, wenn sich eine 
Mehrheit der Teilnehmenden an einer von der 
Studierendenschaft der jeweiligen Hochschule 
durchgef ührten Urabstimmung oder einer sonstigen 
Bef ragung, mindestens aber zehn v om Hundert der 
eingeschriebenen Studierenden der Hochschule, f ür 
die Einf ührung ausgesprochen haben. Der Abschluß 
der Verträge obliegt den Allgemeinen 
Studentenausschüssen. 
 
(3) Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen 
oder wegen studienbedingter Abwesenheit v om 
Hochschulort das Semester-Ticket nicht nutzen 
könnten, werden auf  Antrag v on der 
Teilnahmev erpflichtung befreit. 
 
(4) Zur Erf üllung ihrer Verpf lichtungen aus den 
Vereinbarungen nach Absatz 1 erheben die  
Studierendenschaften nach Maßgabe einer Satzung 
v on allen Studierenden der teilnehmenden 
Hochschulen, die nicht gemäß Absatz 3 bef reit sind, 
Beiträge, die gesondert v on den Beiträgen gemäß § 
20 auszuweisen sind und nicht der Genehmigung der 
Hochschulleitung bedürfen. Sie werden f ür jedes 
Semester bei der Immatrikulation oder Rückmeldung 
f ällig und von den Hochschulen kostenf rei 
eingezogen. Die Studierendenschaften bedienen 

                                                 
15 §18 a eingeführt durch Drittes Gesetz zur Änderung des 

BerlHG vom 26.10.1998 (GVBl. S. 314) 
16 § 18 a Abs. 3, 4 und 5 geändert bzw. eingeführt  durch 

Gesetz  vom 8. Oktober 2001 
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sich der Einrichtungen der Hochschulv erwaltung 
gemäß § 20 Abs. 2 zur Verwaltung und 
Bewirtschaftung der Beiträge und etwaiger 
Bewirtschaftungsgewinne und schließen mit den 
Hochschulen hierzu Verwaltungsvereinbarungen, an 
denen auch mehrere Studierendenschaften und 
mehrere Hochschulen beteiligt sein können. Kommt 
eine Verwaltungs-v ereinbarung nicht zu Stande, so 
obliegt die Verwaltung und Bewirtschaftung der 
Beiträge und etwaiger Bewirtschaftungsgewinne dem 
Studenten-werk gegen Kostenerstattung und nach 
Maßgabe der Vorgaben der Studierendenschaft. 
 
(5) Die Studierendenschaften können durch Satzung 
bestimmen, dass ein Zuschlag zum Semester-Ticket-
Beitrag zu leisten ist und dass Studierenden bei 
Vorliegen einer besonderen Härte ein Nachlass auf 
den Ticketpreis nach Maßgabe der zur Verf ügung 
stehenden Mittel gewährt werden kann. Die Satzung 
bedarf der Genehmigung der Hochschulleitung; im 
Übrigen f indet Absatz 4 entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 19 
Satzung und Organe der Studierendenschaft 

 
(1) Zentrale Organe der Studierendenschaft sind 
 
1. die studentische Vollversammlung, 
2. das Studentenparlament, 
3. der Allgemeine Studentenausschuß. 
 
Die Studierendenschaft kann sich auf  Fachbereich-
sebene in Fachschaften gliedern. Fachschaften 
können auch standortorientiert und fachbe-
reichsübergreif end gebildet werden.  
 
(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, 
die v om Studentenparlament mit der Mehrheit v on 
zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen wird. Die 
Satzung regelt insbesondere 
 
1. Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeit und 

Verf ahren der Organe sowie ihre Amtszeiten, 
2. das Verf ahren bei Aufstellung und Ausf ührung 

des Haushaltsplans, 
3. die Kontrolle über die Haushaltsführung. 
 
(3) Das Studentenparlament besteht an der Freien 
Univ ersität, der Humboldt-Univ ersität und an der 
Technischen Univ ersität aus sechzig Mitgliedern, an 
den anderen Hochschulen aus dreißig Mitgliedern. 
Es beschließt 
 
1. über grundsätzliche Angelegenheiten der Stu-

dierendenschaft, 
2. über die Satzung, den Haushaltsplan und die 

Festsetzung der Beiträge, 
3. über die Entlastung der Mitglieder des Allgemei-

nen Studentenausschusses, 
4. über die Wahlordnung zu den Organen der Stu-

dierendenschaft.  
Das Studentenparlament wählt den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende und die Mitglieder des Allge-
meinen Studentenausschusses. 
 
(4) Der Allgemeine Studentenausschuß v ertritt die 
Studierendenschaft. Er ist an die Beschlüsse des 
Studentenparlaments gebunden und erledigt die 
lauf enden Geschäfte der Studierendenschaft. Seine 
Mitglieder sind dem Studentenparlament und der 

studentischen Vollv ersammlung rechenschafts-
pf lichtig.  
 
 

§ 20 
Haushalt der Studierendenschaft 

 
(1) Die Studierendenschaft erhebt v on ihren 
Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der Beiträge ist auf 
das Maß zu beschränken, das zur Erf üllung der 
Auf gaben gemäß § 18 Abs. 2 nach den Grundsätzen 
einer sparsamen Haushaltswirtschaft erf orderlich ist. 
Die Beiträge sind v on der Hochschule kostenf rei 
einzuziehen. Der Haushaltsplan und die Festsetzung 
der Beiträge bedarf  der Genehmigung des Leiters 
oder der Leiterin der Hochschule.  
 
(2) Für Zahlungen, Buchf ührung und Rechnungsle-
gung kann sich die Studierendenschaft der 
Einrichtungen der Hochschulv erwaltung bedienen.  
 
(3) Die Rechnung der Studierendenschaft ist v on 
einem öffentlich bestellten Rechnungsprüfer oder 
einer anerkannten Wirtschaftsprüf ungsgesellschaft 
zu prüf en. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaft unterliegt der Prüf ung durch den 
Rechnungshof von Berlin.  
 
(4) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft 
haftet nur deren Vermögen. 
 
 
 

Dritter Abschnitt 
Studium, Lehre und Prüfungen 

 
 

§ 21 
Allgemeine Ziele des Studiums 

 
(1) Lehre und Studium sollen die Studenten und 
Studentinnen auf beruf liche Tätigkeiten unter Be-
rücksichtigung der Veränderungen in der Berufswelt 
v orbereiten und ihnen die daf ür erf orderlichen fachli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so 
v ermitteln, daß sie zu wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Arbeit, zu kritischem Denken und zu 
freiem verantwortlichen, demokratischem und sozia-
lem Handeln bef ähigt werden.  
 
(2) Die Hochschulen gewährleisten, daß die Studen-
ten und Studentinnen diese Ziele gemäß der Auf ga-
benstellung ihrer Hochschule im Rahmen der jeweils 
v orgesehenen Regelstudienzeiten erreichen können. 
Hierzu geben sie Empfehlungen f ür die sachgerechte 
Durchf ührung des Studiums.  
 
 

§ 22 
Studiengänge 

 
(1) Ein Studiengang f ührt in der Regel zu einem be-
rufsqualif izierenden Abschluß. Er besteht aus meh-
reren Teilstudiengängen, wenn f ür einen Studienab-
schluß eine Kombination mehrerer Fächer gewählt 
werden kann.  
 
(2) Die Hochschulen haben Studiengänge so zu or-
ganisieren und einzurichten, daß ein Teilzeitstudium 
neben einer beruf lichen Tätigkeit möglich wird.  
 



Freie Universität Berlin - Geschäftsstelle des Zentralen Wahlvorstandes
Berliner Hochschulgesetz - BerlHG  Seite 11 

 
 

(3) Die Einrichtung und Aufhebung v on Studiengän-
gen und Teilstudiengängen bedarf  der Zustimmung 
der f ür Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung. 
In einem neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb erst 
auf genommen werden, wenn zumindest v orläuf ige 
Ordnungen f ür Studium und Prüfungen vorliegen.  
 
 

§ 23 
Regelstudienzeiten 

 
(1) Für jeden Studiengang ist in der Prüfungsordnung 
die Studienzeit f estzulegen, innerhalb derer in der 
Regel das Studium erfolgreich abgeschlossen 
werden kann. § 10 Abs. 2 und 3 des Hochschulrah-
mengesetzes f indet Anwendung. 
 
(2) Die Regelstudienzeiten betragen an den Uni-
v ersitäten und der Hochschule der Künste ein-
schließlich der Prüf ungszeiten höchstens neun Se-
mester. In den Studiengängen Biologie und Physik 
sowie in den Ingenieurwissenschaften beträgt die 
Regelstudienzeit einschließlich der Prüf ungszeiten 
höchstens zehn Semester. Satz 1 gilt nicht f ür aus-
schließlich oder ganz überwiegend künstlerische 
Studiengänge. An den Fachhochschulen betragen 
die Regelstudienzeiten einschließlich der Praxisse-
mester und der Prüf ungszeiten höchstens acht Se-
mester. Die Berechnung der Regelstudienzeit im 
Rahmen eines Teilzeitstudiums wird durch die 
Grundordnung geregelt.  
 
(3) An den Univ ersitäten und an der Hochschule der 
Künste kann eine in den Studiengang eingeordnete 
berufspraktische Tätigkeit auf  die Regelstudienzeit 
angerechnet werden.  
 
(4) Die Hochschulen sind verpf lichtet, die Studien- 
und Prüf ungsanf orderungen so rechtzeitig an die 
Regelstudienzeiten gemäß Absatz 2 anzupassen, 
daß die geänderten Studien- und Prüfungsordnun-
gen am 1. April 1995 in Kraft treten können. Studen-
ten und Studentinnen, die ihr Studium vor diesem 
Zeitpunkt begonnen haben, können den betreffenden 
Studiengang nach den bis dahin geltenden Prü-
f ungsv orschriften beenden.  
 
(5) Über die Anrechnung v on Studienzeiten in ande-
ren Studiengängen, an anderen Hochschulen oder 
an der Beruf sakademie Berlin entscheidet der Prü-
f ungsausschuß, in Studiengängen, die mit einer 
staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, das Prü-
f ungsamt. 
 
 

§ 24 
Studienordnungen 

 
(1) Die Hochschulen sollen für jeden Studiengang 
und Teilstudiengang eine Studienordnung aufstellen.  
 
(2) Die Studienordnung gliedert den Studiengang in 
der Regel in die Studienabschnitte Grundstudium 
und Hauptstudium. Dem ersten berufsqualifizieren-
den Abschluß kann ein weiteres Hauptstudium f ol-
gen. Die Pflicht- und Wahlpf lichtveranstaltungen 
eines Studienganges sollen während des gesamten 
Studiums im Grundsatz höchstens zwei Drittel der zu 
belegenden Lehrv eranstaltungen umf assen. In der 
v erbleibenden Zeit können die Studenten und Stu-
dentinnen ihr Studium nach f reier Wahl gestalten.  

 
(3) Die Studienordnung regelt auf  der Grundlage der 
Prüf ungsordnung und anderer Rechtsv orschriften 
Inhalt und Auf bau des Studiums, gegebenenf alls 
einschließlich einer in den Studiengang eingeordne-
ten beruf spraktischen Tätigkeit. Die Studienordnun-
gen müssen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
f ür die Studenten und die Studentinnen v orsehen. 
Ein Teil der Studienzeit muß dem überf achlichen 
Studium v orbehalten sein. Es soll nach Möglichkeit 
zugelassen sein, Studienleistungen in unterschiedli-
chen Formen zu erbringen.  
 
(4) Die Studienordnung ist der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsv erwaltung anzuzeigen. Sie kann 
Änderungen v erlangen, wenn die Studienordnung 
nicht gewährleistet, daß das Studium entsprechend 
der Prüf ungsordnung durchgeführt und abgeschlos-
sen werden kann. Fordert sie nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Vorlage zu Änderungen auf , tritt die 
Studienordnung nach Bekanntmachung im Mi-
tteilungsblatt der Hochschule in Kraft.  

 
 

§ 25 
Ergänzungs-, Zusatz- und Aufbaustudiengänge 

 
(1) Für Absolventen und Absolv entinnen, die ein 
Studium erf olgreich abgeschlossen haben, insbe-
sondere zur Heranbildung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses, können Zusatz-
studien zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher 
und künstlerischer Qualifikationen, Ergänzungsstu-
dien zur Vermittlung weiterer beruf licher Qualif ikatio-
nen und Auf baustudien zur Vertief ung eines Studi-
ums zur Erlangung der Promotion angeboten wer-
den. Die Zulassung kann v on einer Aufnahmeprü-
f ung abhängig gemacht werden.  
 
(2) Ergänzungs-, Zusatz- und Auf baustudiengänge 
sollen durch Studienordnungen geregelt werden und 
höchstens zwei Jahre dauern. Sie sollen mit einer 
Prüf ung abschließen.  

 
 

§ 26 
Weiterbildendes Studium 

 
(1) Die Hochschulen sollen Möglichkeiten der Wei-
terbildung entwickeln und anbieten, die mit Weiter-
bildungsangeboten anderer Institutionen abzustim-
men sind.  
 
(2) Das weiterbildende Studium steht Bewerbern und 
Bewerberinnen mit abgeschlossenem Hochschul-
studium und solchen Bewerbern und Bewerberinnen 
offen, die die f ür eine Teilnahme erf orderliche Eig-
nung im Beruf oder auf andere Weise erworben ha-
ben. Hierbei ist die besondere Lebenssituation und 
Qualif ikation v on Frauen zu berücksichtigen.  
 
(3) Zugangsvoraussetzungen, Organisation und Ab-
schluß weiterbildender Studien werden - soweit er-
f orderlich - in Ordnungen geregelt.  
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§ 27 

Fernstudium, Auslandsstudium 
 

(1) Eine in einer Studien- oder Prüf ungsordnung 
v orgesehene Studien- oder Prüf ungsleistung wird 
auch durch die erf olgreiche Teilnahme an einer an-
erkannten Fernstudieneinheit nachgewiesen, wenn 
diese einer entsprechenden Leistung im Präsenz-
studium gleichwertig ist. Die entsprechenden Fest-
stellungen trifft der Prüfungsausschuß, bei staatli-
chen Prüf ungen das Prüf ungsamt.  
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend f ür Studien- und Prü-
f ungsleistungen, die an einer Hochschule außerhalb 
des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengeset-
zes erbracht worden sind.  

 
 

§ 28 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung wird durch zen-
tral in den Hochschulen oder v on mehreren Hoch-
schulen gemeinsam eingerichteten Beratungsstellen 
ausgeübt. Sie umf aßt neben allgemeinen Fragen des 
Studiums auch die pädagogische und psycho-
logische Beratung f ür Bewerber und Bewerberinnen 
und Studenten und Studentinnen. Die Beratungsstel-
len arbeiten mit den für die Beruf sberatung, die 
staatlichen Prüf ungsordnungen und das Schulwesen 
zuständigen Stellen sowie mit dem Studentenwerk 
zusammen.  
 
(2) Die Studienf achberatung erf olgt in den Fachbe-
reichen. Hierfür sind gemäß § 73 Abs. 1 ein Prof es-
sor oder eine Prof essorin sowie mindestens eine 
studentische Hilfskraft einzusetzen. Der Fachbereich 
kann weitere mit Lehrauf gaben bef aßte Mitglieder 
oder studentische Hilfskräfte zur Studienberatung 
hinzuziehen. Studien- und Prüf ungsordnungen kön-
nen die obligatorische Inanspruchnahme der Studi-
enf achberatung v or bestimmten Studienabschnitten 
v orsehen. Zur Einf ührung in das Studium sollen die 
Fachbereiche Orientierungseinheiten am Beginn des 
Studiums durchführen.  
 
(3) Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person, die eine Beratung in Anspruch nimmt, dürf en 
nicht ohne deren Einv erständnis an Dritte wei-
tergegeben werden.  

 
 

§ 29 
Semester- und Vorlesungszeiten 

 
(1) Das Sommersemester dauert vom 1. April bis 
zum 30. September, das Wintersemester v om 1. 
Oktober bis zum 31. März. Jeweils zwei Semester 
bilden ein akademisches Jahr.  
 
(2) Vorlesungszeiten, akademische Ferien und 
Hochschultage setzt der Akademische Senat mit 
Zustimmung der f ür Hochschulen zuständigen Se-
natsv erwaltung f est.  
 
(3) In der v orlesungsfreien Zeit sollen unter Berück-
sichtigung der anderen Verpf lichtungen der Lehr-
kräf te Möglichkeiten zur Förderung des Studiums 

angeboten und bei Bedarf  auch Lehrveranstaltungen 
durchgef ührt werden.  

 
 

§ 30 
Prüfungen 

 
(1) Das Studium wird in der Regel mit einer Hoch-
schulprüf ung oder einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüf ung abgeschlossen. In Studiengängen, die mit 
einer Hochschulprüf ung abgeschlossen werden, 
f indet eine Zwischenprüf ung statt, die auch studien-
begleitend durchgeführt werden kann. Die studien-
begleitenden Leistungen müssen nach Anf orderung 
und Verf ahren Prüf ungsleistungen gleichwertig sein. 
Sätze 2 und 3 gelten auch f ür Studiengänge, die mit 
einer staatlichen Prüf ung abgeschlossen werden, 
soweit staatliche Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmen.  
 
(2) Wird eine Zwischenprüf ung nicht spätestens mit 
Ablauf  von zwei Semestern nach der f ür das Grund-
studium festgelegten Zeit in allen Teilen erf olgreich 
abgeschlossen, so ist der Student oder die Studentin 
v erpflichtet, an einer besonderen Prüf ungsberatung 
f ür die Zwischenprüf ung teilzunehmen; sie wird v on 
prüf ungsberechtigten Hochschulangehörigen durch-
gef ührt. Ist der Student oder die Studentin dieser 
Verpf lichtung bis zum Ende des Semesters gemäß 
Satz 1 nicht nachgekommen, so f indet § 15 Satz 3 
Nr. 1 Anwendung. Werden die f ür den erfolgreichen 
Abschluß der Zwischenprüf ung erforderlichen Lei-
stungen nicht spätestens bis zum Ablauf  zweier  
weiterer Semester nachgewiesen, so ist der Student 
oder die Studentin v erpf lichtet, erneut an einer be-
sonderen Prüf ungsberatung teilzunehmen. Ist er 
oder sie dieser Verpflichtung bis zum Ende des Se-
mesters gemäß Satz 3 nicht nachgekommen, so 
f indet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung.  
 
(3) Hochschulabschlußprüfungen können in Ab-
schnitte geteilt sowie durch die Anrechnung studien-
begleitender Leistungsnachweise entlastet werden. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(4) Eine nichtbestandene Abschlußprüf ung darf 
grundsätzlich nur einmal wiederholt werden. Hat sich 
der Student oder die Studentin nicht spätestens nach 
Ablauf v on zwei Semestern nach Ende des für das 
Hauptstudium f estgelegten Teils der Regelstudi-
enzeit zur Abschlußprüf ung gemeldet, so ist er oder 
sie v erpf lichtet, an einer besonderen Prüfungsbera-
tung f ür die Abschlußprüfung teilzunehmen; sie wird 
v on prüf ungsberechtigten Hochschulangehörigen 
durchgef ührt. Ist der Student oder die Studentin die-
ser Verpf lichtung bis zum Ende des Semesters ge-
mäß Satz 2 nicht nachgekommen, so findet § 15 
Satz 3 Nr. 1 Anwendung.  
 
(5) Die Hochschulen haben sicherzustellen, daß der 
Student oder die Studentin eine Wiederholungsprü-
f ung spätestens am Beginn des auf  die nichtbestan-
dene Prüf ung f olgenden Semesters auf nehmen 
kann.  
 
(6) In einer besonderen Hochschulprüf ung 
(Einstuf ungsprüf ung) können Studienbewerber oder 
Studienbewerberinnen mit Hochschulzugangsbe-
rechtigung nachweisen, daß sie über Kenntnisse und 
Fähigkeiten verf ügen, die eine Einstuf ung in ein 
höheres Fachsemester rechtfertigen.  
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(7) Der Prüf ungsanspruch bleibt grundsätzlich nach 
der Exmatrikulation bestehen.  

 
 

§ 31 
Prüfungsordnungen 

 
(1) Die Hochschulprüf ungen werden auf  der Grund-
lage v on Prüfungsordnungen abgenommen, die v on 
den Hochschulen erlassen werden und die insbe-
sondere die Regelstudienzeit, das Verf ahren f ür die 
Durchf ührung der Zwischenprüf ung, einschließlich 
der obligatorischen Prüf ungsberatungen gemäß § 30 
Abs. 2 und 4 und der Folgen ihrer Nichtbeachtung, 
die Fristen f ür die Meldung zur Prüf ung, die Voraus-
setzungen f ür die Zulassung zur Prüf ung und deren 
Wiederholung, Näheres über das Verfahren beim 
ersten Prüfungsversuch innerhalb der Regelstudien-
zeit (Freiv ersuch), die Anrechnung v on Studien- und 
Prüf ungsleistungen in anderen Studiengängen, an 
anderen Hochschulen und an der Beruf sakademie 
Berlin, die Bearbeitungszeiten f ür die Anfertigung 
schriftlicher Prüfungsleistungen, die Prüf ungsanf or-
derungen und das Prüfungsverf ahren f estlegen. Die 
Prüf ungsordnungen können vorsehen, daß For-
schungsleistungen als Prüf ungsleistungen anerkannt 
werden.  
 
(2) Die Prüf ungsanforderungen und das Prüfungs-
v erfahren sind so zu gestalten, daß die Abschlußprü-
f ung innerhalb der Regelstudienzeit abgenommen 
wird. Dies gilt auch f ür staatliche Prüfungen.  
 
(3) Die Prüfungsordnungen sehen die Möglichkeit 
v or, bei Nachweis körperlicher Beeinträchtigungen 
und Behinderungen ganz oder teilweise Prüf ungs-
leistungen in der v orgesehenen Form durch gleich-
wertige Prüf ungsleistungen in anderer Form zu er-
setzen.  
 
(4) Über die Bestätigung einer Prüf ungsordnung ist 
innerhalb v on drei Monaten nach deren Vorlage bei 
der f ür Hochschulen zuständigen Senatsv erwaltung 
zu entscheiden. Die Bestätigung ist zu v ersagen, 
wenn die in der Prüf ungsordnung vorausgesetzten 
Studienleistungen innerhalb der Regelstudienzeit 
nicht zweif elsfrei erbracht werden können. Die Be-
stätigung kann versagt werden, wenn der Akademi-
sche Senat in seiner Stellungnahme gemäß § 61 
Abs. 1 Nr. 5 Bedenken erhebt. 
 
 

§ 32 
Durchführung von Hochschulprüfungen 

 
(1) Die Organisation der Prüfungen obliegt Prü-
f ungsausschüssen, in denen Professoren und Pro-
f essorinnen die Mehrheit der Stimmen haben und ein 
Prof essor oder eine Prof essorin den Vorsitz führt.  
 
(2) Prüf ungsleistungen dürf en nur v on Personen 
bewertet werden, die mindestens die durch die Prü-
f ung f estzustellende oder eine gleichwertige Qualif i-
kation besitzen.  
(3) Zu Prüf ern oder Prüf erinnen werden Prof essoren 
oder Prof essorinnen und habilitierte akademische 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bestellt. Davon ab-
weichend dürf en nichthabilitierte akademische Mit-
arbeiter oder Mitarbeiterinnen und Lehrbeauftragte 
zu Prüf ern oder Prüf erinnen nur bestellt werden, so-

weit sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind und 
wenn Prof essoren oder Prof essorinnen oder habili-
tierte akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 
f ür Prüfungen nicht zur Verf ügung stehen. Studien-
begleitende Prüf ungen können auch v on den jewei-
ligen Lehrkräften abgenommen werden.  
 
(4) Die Prüf ungsordnungen können vorsehen, daß in 
der beruf lichen Praxis und Ausbildung erf ahrene 
Personen auch dann zu Prüf ern oder Prüf erinnen 
bestellt werden können, wenn sie keine Lehre aus-
üben.  
 
(5) Gruppenarbeiten dürfen nur zugelassen werden, 
wenn die Einzelleistungen der Prüf ungskandidaten 
und Prüf ungskandidatinnen eindeutig abgrenzbar 
und bewertbar sind.  
 
(6) Hochschulprüfungen können v or Ablauf  der f ür 
die Meldung f estgelegten Fristen abgelegt werden, 
sof ern die f ür die Zulassung zur Prüf ung erf orderli-
chen Leistungen nachgewiesen sind.  
 
(7) Mündliche Prüf ungen f inden hochschulöffentlich 
statt, es sei denn, ein Prüf ungskandidat oder eine 
Prüf ungskandidatin widerspricht.  
 
 

§ 33 17 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Schrif tliche Prüf ungsleistungen in Abschlußprü-
f ungen und in Prüf ungen, deren Bestehen Voraus-
setzung f ür die Fortsetzung des Studiums ist, sind in 
der Regel v on mindestens zwei Prüf ern oder Prü-
f erinnen zu bewerten. Mündliche Prüf ungen sind v on 
mehreren Prüf ern oder Prüferinnen oder von einem 
Prüf er oder einer Prüf erin in Gegenwart eines sach-
kundigen Beisitzers oder einer sachkundigen Beisit-
zerin abzunehmen und zu protokollieren. 
Studienbegleitende Prüfungsleistungen können v on 
nur einem Prüf er oder einer Prüf erin abgenommen 
werden. 
 
(2) In Prüf ungen ist differenziert und nach den ge-
zeigten Leistungen des einzelnen Prüf ungskandida-
ten oder der einzelnen Prüf ungskandidatin mit Noten 
zu bewerten.  
 
 

§ 34 
Hochschulgrade 

 
(1) Die Univ ersitäten verleihen nach einer bestande-
nen Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizie-
render Abschluß erworben wird, den Diplomgrad 
oder den Magistergrad mit Angabe der Fachrichtung. 
Prüf ungsordnungen f ür Studiengänge an der Hoch-
schule der Künste und den übrigen künstlerischen 
Hochschulen können auch andere Grade für den 
berufsqualif izierenden Abschluß eines Studiums 
v orsehen. Die Hochschule kann nach Maßgabe v on 
Prüf ungsordnungen den Diplomgrad oder den Ma-
gistergrad auch auf grund einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüf ung v erleihen.  
 

                                                 
17 § 33 Abs . 1 S. 3 ei ngeführt durch Gesetz  vom 8. Oktober 

2001 
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(2) Die Fachhochschulen v erleihen nach der Ab-
schlußprüfung den Diplomgrad mit dem Zusatz 
"(FH)".  
 
(3) Die Hochschulen können f ür den berufsqualifizie-
renden Abschluß eines Studiums andere Grade 
v erleihen, wenn dies in einer Vereinbarung mit einer 
Hochschule außerhalb des Geltungsbereiches des 
Hochschulrahmengesetzes und der Prüfungsord-
nung v orgesehen ist.  
 
(4) Die Verleihung anderer akademischer Grade 
auf grund v on Hochschulprüfungen regeln die Hoch-
schulen durch Prüfungsordnungen.  
 
(5) Hochschulgrade werden in weiblicher oder  
männlicher Sprachf orm verliehen. 
 
(6) Von einer deutschen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule v erliehene Hochschul-
grade, Hochschulbezeichnungen oder Hochschultitel 
sowie entsprechende staatliche Grade, Bezeichnun-
gen oder Titel können im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes geführt werden.  
 
(7) Ausländische Hochschulgrade, Hochschulbe-
zeichnungen oder Hochschultitel sowie entspre-
chende staatliche Grade, Bezeichnungen oder Titel 
dürf en gef ührt werden, wenn sie v on einer anerkann-
ten ausländischen Hochschule, die den Hochschulen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes gleichwertig ist, 
oder v on einer entsprechenden staatlichen Stelle 
v erliehen worden sind; die Führung bedarf  der Ge-
nehmigung durch die für Hochschulen zuständige 
Senatsv erwaltung.  
 
(8) Ein v on einer staatlichen Hochschule gemäß § 1 
Abs. 2 verliehener akademischer Grad kann wieder 
entzogen werden,  
 
1. wenn sich nachträglich herausstellt, daß er durch 

Täuschung erworben worden ist oder daß we-
sentliche Voraussetzungen f ür die Verleihung 
nicht vorgelegen haben, 

2. wenn sich nachträglich herausstellt, daß der In-
haber oder die Inhaberin der Verleihung eines 
akademischen Grades unwürdig war,  

3. wenn sich der Inhaber oder die Inhaberin durch 
späteres Verhalten der Führung eines akademi-
schen Grades unwürdig erwiesen hat.  

 
(9) Unter den in Absatz 8 bezeichneten Vorausset-
zungen kann die für die Hochschulen zuständige 
Senatsv erwaltung eine v on ihr erteilte Genehmigung 
zur Führung eines ausländischen Grades widerruf en 
und bei allgemein erteilter Genehmigung (Absatz 10 
Satz 2) den Widerruf  auch f ür den Einzelf all 
aussprechen.  
 
(10) Die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zur Ausf ührung dieser Bestimmungen zu 
treff en, insbesondere über  
 
1. das Verf ahren der Entziehung eines v erliehenen 

akademischen Grades (Absatz 8) und des Wi-
derrufs einer erteilten Genehmigung zur Führung 
eines ausländischen Grades (Absatz 9), 

 
2. das Verf ahren der Genehmigung zur Führung 

eines ausländischen Grades und die Form der 

Führung mit oder ohne Herkunftsangabe in der 
Form des entsprechenden deutschen akademi-
schen Grades (Absatz 7). 

 
Für die Führung bestimmter ausländischer Grade 
oder v on bestimmten ausländischen Hochschulen 
v erliehener akademischer Grade kann eine allge-
meine Genehmigung erteilt werden.  

 
 

§ 35 
Promotion 

 
(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Bef ähi-
gung zu v ertiefter wissenschaftlicher Arbeit.  
 
(2) Die Promotion wird auf grund einer wissenschaft-
lichen Arbeit (Dissertation), die auf  selbständiger 
Forschungstätigkeit beruht, und einer mündlichen 
Prüf ung v orgenommen.  
 
(3) Die Zulassung zur Promotion setzt in der Regel 
den erf olgreichen Abschluß eines Hochschulstudi-
ums voraus. Sie darf  nicht von der Teilnahme an 
einem Ergänzungs-, Zusatz- oder Aufbaustudium 
abhängig gemacht werden.  
 
(4) Die Promotionsordnungen der Universitäten und 
der Hochschule der Künste müssen Bestimmungen 
enthalten, wonach entsprechend bef ähigten Fach-
hochschulabsolv enten der unmittelbare Zugang zur 
Promotion ermöglicht wird. Die gemeinsame Be-
treuung v on Promotionen durch Professoren oder 
Prof essorinnen der Univ ersitäten und der Fachhoch-
schulen soll gefördert werden.  
 
(5) Auf grund der Promotion wird der Doktorgrad v er-
liehen.  
 
(6) Näheres regeln die Promotionsordnungen. 
 
 

§ 36 
Habilitation 

 
(1) Die Habilitation dient dem Nachweis der Bef ähi-
gung, ein wissenschaftliches Fach in Forschung und 
Lehre selbständig zu vertreten.  
 
(2) Habilitiert ist, wem auf grund eines Habilitations-
v erfahrens an einer wissenschaftlichen Hochschule 
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
die Lehrbef ähigung zuerkannt ist. 
 
(3) Die Zuerkennung der Lehrbefähigung begründet 
keinen Anspruch auf  einen Arbeitsplatz in der Hoch-
schule.   
 
(4) Die Zulassung zum Habilitationsverf ahren setzt 
mindestens einen Hochschulabschluß und die Pro-
motion voraus. 
 
(5) Die für die Zuerkennung der Lehrbef ähigung er-
f orderlichen wissenschaftlichen Leistungen werden 
mindestens nachgewiesen durch  
 
1. eine umf assende Monographie 

(Habilitationsschrift) oder publizierte For-
schungsergebnisse, die in ihrer Gesamtheit einer 
Habilitationsschrift gleichwertige wissenschaftli-
che Leistungen darstellen,  
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2. einen öffentlichen Vortrag aus dem Habilitations-
f ach mit wissenschaftlicher Aussprache,  

3. ein Gutachten des zuständigen Hochschulgremi-
ums über die didaktischen Leistungen. 

 
(6) Näheres regeln die Habilitationsordnungen. 
 
(7) Die Lehrbef ähigung erlischt, wenn der Habilitierte 
oder die Habilitierte den Doktorgrad nicht mehr f üh-
ren darf . Die Feststellung des Erlöschens trifft der 
Präsident oder die Präsidentin auf  Antrag des Fach-
bereichs.  
 
 
 

Vierter Abschnitt 
Forschung 

 
 

§ 37 
Aufgaben der Forschung 

 
(1) Die Forschung in den Hochschulen dient der 
Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiter-
entwicklung von Lehre und Studium. Gegenstand der 
Forschung in den Hochschulen können unter 
Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hoch-
schule alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Praxis und ihre Folgen sein.  
 
(2) Die Forschung in den Hochschulen dient insbe-
sondere auch der Analyse v on Problemen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und zeigt 
Lösungsmöglichkeiten auf. Sie soll sich auch den 
besonderen Auf gaben, die sich dem Land Berlin 
stellen, widmen.  
 
(3) Die Studenten und Studentinnen sollen in geeig-
neter Weise an die Forschung herangef ührt und an 
Forschungsv orhaben beteiligt werden.  
 
 

§ 38 
Koordinierung der Forschung 

 
(1) Forschungsvorhaben sind innerhalb einer Hoch-
schule mit dem Ziel zu koordinieren, die bereitge-
stellten Mittel mit dem größtmöglichen Nutzen f ür die 
Forschung wirtschaftlich zu v erwenden.  
 
(2) Forschungsvorhaben, die v on besonderer Be-
deutung sind oder an denen Wissenschaftler oder 
Wissenschaftlerinnen mehrerer Fachbereiche/Hoch-
schulen beteiligt sind, können als Forschungs-
schwerpunkte anerkannt werden. Die Hochschulen 
sollen die Bildung v on Forschungsschwerpunkten 
anstreben und sie in die Entwicklungspläne auf neh-
men. Besonderes Augenmerk ist auf  die Entwicklung 
interdisziplinärer Forschungsschwerpunkte zu legen.  
 
(3) Über Anerkennung und Ausstattung eines For-
schungsschwerpunktes beschließen die Akademi-
schen Senate der beteiligten Hochschulen.  
 
(4) Zur Durchführung bestimmter Forschungsprojekte 
können interdisziplinäre Arbeitsgruppen gebildet 
werden. Diese Arbeitsgruppen sollen in sachlich 
gebotenem Umf ang aus zentral bewirtschafteten 
Forschungsmitteln gef ördert werden. Der Akademi-

sche Senat entscheidet hierüber gemäß § 61 Abs. 1 
Nr. 9. 
 
(5) Interdisziplinäre Arbeitsgruppen können Fachbe-
reichen angegliedert oder hochschulübergreif end 
und auch unter Beteiligung v on Forschungsträgern 
und Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen 
außerhalb des Hochschulbereichs gebildet werden. 
In diesem Fall ist die Beteiligung der einzelnen 
Hochschulen und sonstiger Forschungsträger an den 
zuzuweisenden Forschungsmitteln durch Ver-
einbarung f estzulegen. 
 
 

§ 39 
Forschungsmittel 

 
(1) Die den einzelnen Bereichen der Hochschule 
zugewiesenen Personal- und Sachmittel sind neben 
der Grundausstattung so zu v erteilen, daß die Pro-
f essoren und Prof essorinnen und die sonstigen 
Mitglieder der Hochschule, zu deren Aufgaben die 
selbständige Forschung gehört, in angemessenem 
Umf ang daran beteiligt werden. Dies gilt grundsätz-
lich nicht für Prof essoren und Prof essorinnen, die 
entpf lichtet oder in den Ruhestand v ersetzt worden 
sind. Sie können Forschungsarbeiten an der Hoch-
schule durchführen; soweit sie daf ür Räume, Perso-
nal- oder Sachmittel der Hochschule nicht nur gele-
gentlich in Anspruch nehmen müssen, bedarf dies 
der Zustimmung der zuständigen Stellen.  
 
(2) Gegen die Verteilungsentscheidung können die 
Betroff enen den Akademischen Senat anruf en. Die-
ser kann die Verteilung v on Stellen und Mitteln än-
dern. Näheres kann durch Satzung geregelt werden.  
 
(3) In sachlich gebotenem Umfang sollen Stellen und 
Forschungsmittel zentral bewirtschaftet werden.  

 
 

§ 40 
Drittmittelforschung 

 
Das Recht der in der Forschung tätigen Hoch-
schulmitglieder, im Rahmen ihrer dienstlichen Auf -
gaben auch Forschungsv orhaben durchzuf ühren, die 
aus Mitteln Dritter finanziert werden, ist v on der 
Hochschule und den zuständigen staatlichen Stellen 
nach Maßgabe des § 25 des Hochschulrahmenge-
setzes zu gewährleisten. Näheres wird durch Sat-
zung geregelt.  
 
 

§ 41 
Forschungsberichte 

 
(1) Die Hochschulen berichten regelmäßig über ihre 
Forschungstätigkeit. Die Mitglieder der Hochschule 
sind v erpf lichtet, bei der Erstellung des Berichts mit-
zuwirken.  
 
(2) Forschungsergebnisse sind zu v eröffentlichen. 
Dies gilt auch für Drittmittelforschung. 
 
(3) Bei der Veröffentlichung von Forschungsergeb-
nissen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ei-
nen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlich 
sonstigen Beitrag geleistet haben, als Mitautoren und 
Mitautorinnen zu nennen. Soweit möglich, ist ihr 
Beitrag zu kennzeichnen.  
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§ 42 
Angewandte Forschung und künstlerische 

Entwicklungsvorhaben 
 

Die §§ 37 bis 41 gelten für Entwicklungsvorhaben im 
Rahmen angewandter Forschung und f ür künstleri-
sche Entwicklungsv orhaben sinngemäß.  

 
 
 

Fünfter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitbestimmung 

 
 

§ 43 
Mitglieder der Hochschule 

 
(1) Mitglieder der Hochschule sind 
1. Personen, die in einem Beschäf tigungsv erhältnis 

zur Hochschule stehen,  
2. Personen, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden 

und mit Zustimmung des Leiters oder der Leiterin 
der Hochschule dort hauptberuflich tätig sind,  

3. die Honorarprof essoren und Honorarprof essorin-
nen, außerplanmäßigen Prof essoren und Prof es-
sorinnen und Priv atdozenten und Priv atdozentin-
nen, 

4. die eingeschriebenen Studenten und Studentin-
nen. 

 
(2) An der Hochschule der Künste, den künstleri-
schen Hochschulen und den Fachhochschulen sind 
auch die Lehrbeauf tragten und die gastweise tätigen 
Lehrkräf te Mitglieder der Hochschulen.  
 
(3) Studentische Hilfskräfte sind nur Mitglieder der-
jenigen Hochschule, an der sie als Studenten oder 
Studentinnen eingeschrieben sind.  
 
 

§ 44 
Rechte und Pflichten der Hochschulmitglieder 

 
(1) Die Mitglieder der Hochschule sind v erpflichtet,  
 
1. ihre f achlichen Aufgaben wahrzunehmen, 
2. sich so zu v erhalten, daß die Hochschule und 

ihre Organe ihre Auf gaben erf üllen können und 
niemand gehindert wird, seine Pf lichten und 
Rechte an der Hochschule wahrzunehmen, 

3. an der Selbstv erwaltung mitzuwirken und Funk-
tionen zu übernehmen; über Ausnahmen aus 
wichtigem Grund entscheidet der Leiter oder die 
Leiterin der Hochschule. 

 
Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt auch f ür Personen, die an der 
Hochschule nebenberuf lich tätig sind, ohne Mitglie-
der zu sein.  
 
 
(2) Die Hochschulmitglieder dürf en wegen ihrer Tä-
tigkeit in der Selbstv erwaltung nicht benachteiligt 
werden. Sie sind als Mitglieder eines Gremiums an 
Weisungen nicht gebunden.  
 
(3) Mitglieder v on Personalv ertretungen der Hoch-
schule können keinem Gremium der Selbstverwal-
tung angehören, das für Personalangelegenheiten 
zuständig ist. Leitende Beamte und Beamtinnen und 

Angestellte der Hochschulv erwaltung dürfen nicht 
dem Kuratorium oder dem Akademischen Senat 
angehören. Den Kreis der leitenden Beamten und 
Beamtinnen und Angestellten bestimmt die Dienst-
behörde.  
 
(4) Die Zahlung v on Sitzungsgeldern an die in die  
Gremien der Hochschulen gewählten Studenten und 
Studentinnen und nebenberuf lichen Lehrkräfte wird 
in einer Rechtsv erordnung geregelt, die die f ür 
Hochschulen zuständige Senatsv erwaltung nach 
Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit 
den Senatsv erwaltungen für Inneres und f ür Finan-
zen erläßt.  
(5) Die Mitglieder des Akademischen Senats und 
seiner ständigen Kommissionen, der Hochschullei-
tung, des Kuratoriums, der Fachbereichs- und Insti-
tutsräte sowie die Frauenbeauftragten gemäß § 59 
Abs. 1, die in einem zeitlich befristeten Dienstv er-
hältnis mit der Hochschule stehen, erhalten auf  An-
trag die Zeiten, die sie dem Gremium angehören 
oder in denen sie ihr Amt als Frauenbeauftragte 
ausüben, mit dem Faktor 1/2 nicht auf ihre Dienstzeit 
angerechnet. Gehören sie mehreren Gremien gemäß 
Satz 1 an, ist nur eine einmalige Anrechnung 
möglich.  
 
(6) Für Vertreter und Vertreterinnen der sonstigen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Akademischen 
Senat, im Kuratorium, in den Fachbereichs- und In-
stitutsräten sowie in den ständigen Kommissionen 
der genannten Gremien gilt die Teilnahme an den 
Sitzungen als Dienstzeit.  
 
 

§ 45 
Bildung der Mitgliedergruppen 

 
(1) Für die Vertretung in den Hochschulgremien 
werden f ür die Mitglieder der Hochschule v erschie-
dene Gruppen gebildet. Je eine Gruppe bilden 
 
1. die Prof essoren und Professorinnen, einschließ-

lich der außerplanmäßigen Prof essoren und Pro-
f essorinnen, Honorarprofessoren und Honorar-
prof essorinnen, der Hochschuldozenten und 
Hochschuldozentinnen sowie die Priv atdozenten 
und Priv atdozentinnen sowie an der Hochschule 
der Künste und den künstlerischen Hochschulen 
die Gastprofessoren und Gastprof essorinnen,  

2. die akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen (Oberassistenten und Oberassistentinnen, 
Oberingenieure und Oberingenieurinnen, wis-
senschaftliche und künstlerische Assistenten und 
Assistentinnen, wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte 
f ür besondere Auf gaben, an der Hochschule der 
Künste, den künstlerischen Hochschulen und den 
Fachhochschulen auch die Lehrbeauf tragten und 
die gastweise tätigen Lehrkräfte),  

3. die eingeschriebenen Studenten und Studentin-
nen, 

4. die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
 
(2) Für die Gruppenzugehörigkeit v on Mitgliedern, 
die mehreren Gruppen angehören können, ist das 
Beschäftigungsverhältnis, im übrigen die Entschei-
dung des betroffenen Mitgliedes maßgebend.  
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(3) Die Mitgliedergruppen gemäß Absatz 1 Satz 2 
können Vertretervereinigungen auf  Landesebene 
bilden.  
 
(4) Angehörige des wissenschaftlichen oder künstle-
rischen Personals der Humboldt-Univ ersität, der 
Hochschule f ür Musik 'Hanns Eisler', der Kunsthoch-
schule Berlin (Weißensee), der Hochschule f ür 
Schauspielkunst 'Ernst Busch' und der Fachhoch-
schule f ür Technik und Wirtschaft, die nicht bis zum 
31. März 1994 gemäß den §§ 2 und 3 des Hoch-
schulpersonal-Übernahmegesetzes vom 11. Juni 
1992 (GVBl. S. 191) in Ämter übernommen worden 
sind, sondern gemäß § 4 des Hochschulpersonal-
Übernahmegesetzes in ihren bisherigen Rechtsv er-
hältnissen weiterbeschäftigt werden, und f ür die kein 
Gleichstellungsbeschluß gemäß § 6 des Hochschul-
personal-Übernahmegesetzes gef aßt worden ist, 
gehören der Gruppe der akademischen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an. Die gemäß § 7 Abs. 5 des 
Fusionsgesetzes v om 23. Juni 1992 (GVBl. S. 201) 
getroff enen Entscheidungen der Gründungskomitees 
über die mitgliedschaftsrechtliche Stellung der an die 
Freie Univ ersität und an die Technische Universität 
übernommenen Dienstkräfte gelten auch nach Au-
ßerkrafttreten des Fusionsgesetzes weiter.  

 
 

§ 46 
Zusammensetzung und Stimmrecht 

 
(1) Die Mitwirkung der Gruppen und die Zusammen-
setzung der Gremien der Hochschule bestimmen 
sich nach der f achlichen Gliederung der Hochschule, 
den Auf gaben der Gremien sowie nach Qualifikation, 
Funktion, Verantwortung und Betroff enheit der Mit-
glieder der Hochschule.  
 
(2) Die Prof essoren und Prof essorinnen müssen in 
allen Gremien mit Entscheidungsbef ugnis in Angele-
genheiten der Forschung, der künstlerischen Ent-
wicklungsv orhaben, der Lehre und der Beruf ung v on 
Prof essoren und Prof essorinnen über die Mehrheit 
der Sitze und Stimmen verf ügen.  
 
(3) Ist der Beschluß eines Gremiums mit Entschei-
dungsbef ugnis in Angelegenheiten der Forschung, 
der künstlerischen Entwicklungsvorhaben, der Lehre 
und der Beruf ung v on Prof essoren und Prof essorin-
nen gegen die Stimmen sämtlicher Mitglieder min-
destens einer der Mitgliedergruppen gemäß § 45 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 getroffen worden, so muß über die 
Angelegenheit auf Antrag erneut beraten werden. 
Eine erneute Entscheidung darf frühestens nach 
einer Woche erf olgen. Ein Beschluß gemäß Satz 1 
darf erst nach Fristablauf ausgef ührt werden 
(suspensives Gruppenv eto).  
 
(4) In den beratenden Kommissionen v on Gremien 
der akademischen Selbstv erwaltung sind alle Mit-
gliedergruppen zu beteiligen, keine Gruppe gemäß § 
45 Abs. 1 darf allein über die Mehrheit der Sitze v er-
f ügen, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. Näheres regelt die Grundordnung.  
 
(5) In Angelegenheiten, die die Berufung von Pro-
f essoren und Prof essorinnen unmittelbar berühren, 
haben die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
kein Stimmrecht; sie wirken beratend mit.  
 

(6) An Leistungsbewertungen bei Habilitationen und 
Promotionen dürfen neben den Professoren und 
Prof essorinnen nur habilitierte bzw. promovierte 
Mitglieder des zuständigen Gremiums mitwirken. Die 
beratende Mitwirkung von Studenten und Studentin-
nen und akademischen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen, die nicht entsprechend qualifiziert sind, richtet 
sich nach der jeweiligen Ordnung.  
 
(7) Bei der Zusammensetzung der Gremien sollen 
Frauen angemessen beteiligt werden.  

 
 

§ 47 
Beschlußfassung 

 
(1) Die Hochschulgremien sind beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist. Wird ein Gremium nach Be-
schlußunfähigkeit zur Behandlung desselben Ge-
genstandes erneut einberuf en, so ist es in jedem Fall 
beschlußfähig, wenn in der Einladung hierauf 
hingewiesen wird.  
 
(2) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen gefaßt; Stimmenthaltun-
gen bleiben unberücksichtigt.  
 
(3) Entscheidungen, die Forschung, künstlerische 
Entwicklungsvorhaben oder die Berufung v on Pro-
f essoren und Professorinnen unmittelbar betreffen, 
bedürf en außer der Mehrheit des Gremiums auch 
der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Pro-
f essoren und Professorinnen. Kommt danach ein 
Beschluß auch im zweiten Abstimmungsgang nicht 
zustande, so genügt f ür eine Entscheidung die 
Mehrheit der dem Gremium angehörenden Prof esso-
ren und Prof essorinnen. Bei Beruf ungsv orschlägen 
ist in einem solchen Fall die Mehrheit des Gremiums 
berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Beruf ungs-
v orschlag v orzulegen.  
 
(4) Abstimmungen erf olgen offen, wenn nicht ein 
Mitglied geheime Abstimmung verlangt. In Perso-
nalangelegenheiten, einschließlich der Berufungs-
v orschläge und der Erteilung von Lehraufträgen, ist 
stets geheim abzustimmen. Abstimmungen im 
schriftlichen Verf ahren sind zulässig, sof ern kein 
Mitglied dem Verfahren widerspricht.  
 
 

§ 48 
Wahlen 

 
(1) Die Wahlen an der Hochschule sind f rei, gleich 
und geheim.  
 
(2) Die Mitglieder der zentralen Kollegialorgane und 
der Fachbereichsräte werden in personalisierter 
Verhältniswahl gewählt. Brief wahl ist zulässig; dies 
gilt nicht für Wahlen in Gremien.  
 
(3) Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitglieder-
gruppen in den Kollegialorganen werden jeweils nur 
v on den Angehörigen ihrer Gruppe gewählt. Die Ho-
norarprof essoren und Honorarprof essorinnen, die 
außerplanmäßigen Professoren und Prof essorinnen 
und die Priv atdozenten und Privatdozentinnen haben 
nur aktiv es Wahlrecht; gleiches gilt an der Hoch-
schule der Künste f ür die gastweise tätigen Lehr-
kräf te.  
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(4) Die f ür die Hochschulen zuständige Senatsv er-
waltung erläßt durch Rechtsverordnung Grundsätze 
über die Durchf ührung der personalisierten Verhält-
niswahl und über die Ausübung des aktiven und 
passiv en Wahlrechts. Die Hochschulen regeln die 
organisatorische Durchf ührung der Wahlen in eige-
nen Wahlordnungen.  
 
(5) Es können Wahlkreise nach näherer Regelung 
durch die Wahlordnung gebildet werden. Hierbei ist 
eine v ergleichbare Repräsentanz der Wähler und 
Wählerinnen in den Wahlkreisen sicherzustellen.  
 
 

§ 49 
Amtszeit 

 
(1) Die Amtszeit v on Funktionsträgern und -trägerin-
nen und Gremien beträgt zwei Jahre, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Grundordnung 
kann f ür studentische Mitglieder eine kürzere Amts-
zeit v orsehen.  
 
(2) Funktionsträger und -trägerinnen üben ihr Amt 
nach Ablauf  der Amtszeit weiter aus, bis Nachf olger 
und Nachf olgerinnen gewählt worden sind und ihr 
Amt angetreten haben.  
 
(3) Funktionsträger und -trägerinnen und Gremien, 
deren Wahl unanf echtbar f ür ungültig erklärt worden 
ist, f ühren die unaufschiebbaren Geschäfte weiter, 
bis die Neugewählten ihr Amt angetreten haben. 
Entscheidungen, die vor der unanfechtbaren Ungül-
tigkeitserklärung einer Wahl ergangen sind, bleiben 
wirksam, soweit sie v ollzogen sind.  

 
 

§ 50 
Öffentlichkeit 

 
(1) Die Gremien tagen öffentlich, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) Die Gremien können den Ausschluß der Öffent-
lichkeit beschließen. 
 
(3) Personalangelegenheiten, einschließlich der Be-
ruf ungsangelegenheiten und der Erteilung v on Lehr-
aufträgen, sowie Entscheidungen in Prüf ungssachen 
werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen an nichtöff entlichen 
Gremiensitzungen sind zur Verschwiegenheit v er-
pf lichtet.  
 
 
 

Sechster Abschnitt 
Organe der Hochschulen 

 
 

§ 51 
Zentrale Organe der Hochschulen 

(vgl. auch § 1 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Zentrale Organe der Hochschule sind: 
 
1. Der Präsident oder Rektor, die Präsidentin oder 

Rektorin, 
2. der Akademische Senat, 
3. das Konzil. 
 

(2) Die Kuratorien der Hochschulen gemäß § 2 Abs. 
4 sind besondere zentrale Organe des Zusammen-
wirkens v on Hochschule, Staat und Gesellschaft. 
 
(3) Neben den Mitgliedern nehmen an den Sitzungen 
der zentralen Organe und deren Kommissionen so-
wie an den Sitzungen der Kuratorien der Präsident 
oder Rektor, die Präsidentin oder Rektorin, die Vize-
präsidenten oder Prorektoren, die Vizepräsidentin-
nen oder Prorektorinnen, ein Vertreter oder eine 
Vertreterin der Personalv ertretung sowie ein Vertre-
ter oder eine Vertreterin des Allgemeinen Studen-
tenausschusses und der Kanzler oder die Kanzlerin 
mit Rede- und Antragsrecht teil.  
 
(4) In der Hauptkommission und in der Personal-
kommission des Kuratoriums können der Kanzler 
oder die Kanzlerin sowie ein Vertreter oder eine 
Vertreterin der Personalvertretung beratend teilneh-
men. 18 
 
 

§ 52 
Leitung der Hochschule 

(vgl. auch § 2 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Die Univ ersitäten, die Hochschule der Künste und 
die Technische Fachhochschule werden durch 
Präsidenten oder Präsidentinnen geleitet, die übrigen 
Fachhochschulen durch Rektoren oder Rektorinnen.  
 
(2) Zum Präsidenten oder zur Präsidentin kann ge-
wählt werden, wer eine abgeschlossene Hochschul-
ausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen 
v erantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere 
in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder 
Rechtspf lege, erwarten läßt, daß er oder sie den 
Auf gaben des Amtes gewachsen ist. Der Rektor oder 
die Rektorin ist aus dem Kreis der der Fach-
hochschule angehörenden hauptberuf lich tätigen 
Prof essoren und Professorinnen zu wählen.  
 
(3) Die Amtszeit des Leiters oder der Leiterin der 
Hochschule beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zu-
lässig. Eine Abwahl ist ausgeschlossen.  

 
 

§ 53 
Wahl der Leitung der Hochschule 

(vgl. auch § 3 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Die Vorschläge für die Wahl des Leiters oder der 
Leiterin der Hochschule werden v om Akademischen 
Senat beschlossen. Der Wahlv orschlag des Aka-
demischen Senats hat die Vorschläge zu berück-
sichtigen, die von mindestens einem Drittel seiner 
Mitglieder unterstützt werden.  
 
(2) Die Vorschläge sind dem Kuratorium, an Hoch-
schulen ohne Kuratorium der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung zur Stellungnahme v or-
zulegen. Das Kuratorium ist berechtigt, die Vor-
schläge einmal an den Akademischen Senat zurück-
zuweisen. Danach beschließt der Akademische Se-
nat endgültig über die Vorschläge.  
 

                                                 
18 gestrichen durch § 1 Absatz  4 der T eilgrundordnung vom 

27.10.1998 
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(3) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule wird 
v om Konzil mit den Stimmen der Mehrheit der Mit-
glieder gewählt.  
 
(4) Kommt eine Wahl auch im zweiten Wahlgang 
nicht zustande, findet zwischen den beiden Kandida-
ten oder Kandidatinnen, die im zweiten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben, ein dritter 
Wahlgang statt, in dem zum Leiter oder zur Leiterin 
der Hochschule gewählt wird, wer die einf ache 
Mehrheit der Stimmen erhält. In diesem Wahlgang ist 
das Konzil ungeachtet der Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlußf ähig.  
 
(5) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule wird 
v om Senat von Berlin bestellt.  

 
 

§ 54 
- entfällt -  

 
 

§ 55 
Rechtsstellung der Leitung der Hochschule 

(vgl. auch § 4 der Teilgrundordnung!) 
(1) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule nimmt 
das Amt hauptberuf lich wahr. Für Hochschulen, 
deren Größe eine hauptberuf liche Leitung nicht 
erf ordert, kann das zuständige Kuratorium Ausnah-
men v orsehen. An Hochschulen ohne Kuratorium 
wird die Entscheidung nach Satz 2 v on der f ür Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung  getroff en.  
 
(2) Das Rechtsv erhältnis als Leiter oder Leiterin der 
Hochschule endet 
1. mit Ablauf  der Amtszeit 
2. mit Ablauf des Semesters, in dem er oder sie das 

65. Lebensjahr v ollendet, 
3. mit Zugang der Rücktrittserklärung an das f ür 

Hochschulen zuständige Mitglied des Senats, 
4. mit der Beendigung des Beamtenv erhältnisses 

aus sonstigen Gründen.  
 
(3) Ein hauptberuf licher Leiter oder eine hauptberuf -
liche Leiterin der Hochschule wird f ür die Dauer der 
Amtszeit zum Beamten oder zur Beamtin auf  Zeit 
ernannt. Wird ein Professor oder eine Prof essorin 
einer Hochschule des Landes Berlin zum hauptbe-
ruf lichen Leiter oder zur Leiterin der Hochschule be-
stellt, so gilt er oder sie für die Dauer der Amtszeit in 
seinem bzw. ihrem Dienstverhältnis als Prof essor 
oder Prof essorin als ohne Besoldung beurlaubt. Auf 
Antrag kann die Fortf ührung seiner oder ihrer Lehr- 
und Forschungstätigkeit teilweise gestattet werden.  
 
(4) War der Leiter oder die Leiterin der Hochschule 
v or seiner bzw. ihrer Wahl Prof essor oder Prof esso-
rin einer Hochschule außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes, so ist er oder sie, wenn die  
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
erf üllt sind, nach Ablauf  seiner bzw. ihrer Amtszeit 
auf Antrag ohne Berufungsverf ahren als Prof essor 
oder Prof essorin der Hochschule zu übernehmen, 
deren Leiter oder Leiterin er oder sie war, und einem 
v on ihm oder ihr zu wählenden Fachbereich zuzu-
ordnen.  
 
(5) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule ist mit 
Ablauf der Amtszeit entlassen, wenn er oder sie nach 
Absatz 3 Satz 2 beurlaubt war oder nach Absatz 4 
übernommen wird. Andernf alls tritt der Leiter oder die 

Leiterin der Hochschule nach Ablauf  der Amtszeit 
oder mit Erreichen der Altersgrenze in den 
Ruhestand, wenn er oder sie eine Dienstzeit v on 
mindestens zehn Jahren in einem Beamtenv erhältnis 
mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus einem 
Beamtenv erhältnis auf  Lebenszeit zum Beamten 
oder zur Beamtin auf  Zeit ernannt worden ist; sind 
diese Voraussetzungen nicht erf üllt, ist der Leiter 
oder die Leiterin der Hochschule mit Ablauf  seiner 
oder ihrer Amtszeit entlassen.  
 
 

§ 56 
Aufgaben der Leitung der Hochschulen 

(vgl. auch § 5 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule vertritt 
die Hochschule, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt.  
 
(2) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule ist 
Inhaber des Hausrechts in der Hochschule. Er oder 
sie ist f ür den geordneten Hochschulbetrieb verant-
wortlich und trifft die zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung der Ordnung erforderlichen Entscheidungen.  
 
(3) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule ist 
v erpflichtet, rechtswidrige Beschlüsse und Maß-
nahmen der Organe oder sonstiger Stellen der 
Hochschule mit auf schiebender Wirkung zu bean-
standen oder sie auf zuheben. In Fällen rechtswidri-
ger Unterlassung erteilt er oder sie die erforderlichen 
Anweisungen oder trifft die unterlassenen Maßnah-
men selbst.  
 
(4) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule kann 
in unauf schiebbaren Angelegenheiten anstelle der 
zuständigen Organe oder sonstigen zuständigen 
Stellen der Hochschule die unerläßlichen Maßnah-
men und einstweiligen Regelungen treffen.  
 
(5) Der Präsident oder die Präsidentin der Freien 
Univ ersität und der Humboldt-Universität kann die 
Wahrnehmung einzelner Bef ugnisse auf  den Klini-
kumsvorstand eines Univ ersitätsklinikums übertra-
gen.  
 
(6) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule hat 
das Rede-, Inf ormations- und Antragsrecht bei allen 
Sitzungen aller Gremien der akademischen Selbst-
v erwaltung. Er oder sie kann sich v ertreten lassen.  
 
(7) Die Befugnisse des Leiters oder der Leiterin der 
Hochschule gemäß den Absätzen 3 und 4 gelten 
nicht in bezug auf  das Kuratorium und seine Kom-
missionen.  

 
 

§ 57 
Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnenund 

Prorektoren/Prorektorinnen 
(vgl. auch § 6 der Teilgrundordnung!) 

 
(1) Der Erste Vizepräsident oder die Erste Vizepräsi-
dentin ist der ständige Vertreter oder die ständige 
Vertreterin des Präsidenten oder der Präsidentin, der 
Prorektor oder die Prorektorin der ständige Vertreter 
oder die ständige Vertreterin des Rektors oder der 
Rektorin. Sie unterstützen den Leiter oder die Leite-
rin der Hochschule bei der Wahrnehmung seiner 
bzw. ihrer Auf gaben . 
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(2) Der Erste Vizepräsident oder die Erste Vizepräsi-
dentin oder der Prorektor oder die Prorektorin ist 
nach den Vorschriften des § 53 aus dem Kreis der 
der Hochschule angehörenden hauptberuf lichen 
Prof essoren und Professorinnen zu wählen.  
 
(3) An den Univ ersitäten werden mindestens zwei, 
höchstens drei, an der Hochschule f ür Künste und an 
der Technischen Fachhochschule werden min-
destens ein, höchstens zwei weitere Vizepräsidenten 
oder Vizepräsidentinnen v om Konzil gewählt. Die 
Wahl bedarf  der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Vorschlagsberechtigt sind sowohl der 
Präsident oder die Präsidentin als auch der Akade-
mische Senat sowie ein Drittel des Konzils.  
 
(4) An der Freien Univ ersität und an der Humboldt-
Univ ersität gehört ein Vizepräsident oder eine Vize-
präsidentin dem medizinischen Bereich, an der 
Hochschule der Künste ein Vizepräsident oder eine 
Vizepräsidentin dem Bereich Musik an.  
 
(5) Die Amtszeit der Vizepräsidenten oder Prorekto-
ren oder der Vizepräsidentinnen oder Prorektorinnen 
beträgt zwei Jahre, endet jedoch spätestens mit dem 
Ende der Amtszeit des Leiters oder der Leiterin der 
Hochschule. Wiederwahl ist zulässig, eine Abwahl  
ausgeschlossen.  
 
(6) Der Erste Vizepräsident oder der Prorektor oder 
die Erste Vizepräsidentin oder die Prorektorin wird 
v om Senat von Berlin, die weiteren Vizepräsidenten 
oder Vizepräsidentinnen werden v on der f ür Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung bestellt.  
 
 

§ 58 
Kanzler/Kanzlerin 

(vgl. auch § 7 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Der Kanzler oder die Kanzlerin unterstützt den 
Leiter oder die Leiterin der Hochschule bei der 
Wahrnehmung seiner oder ihrer Auf gaben. Er oder 
sie f ührt die Geschäfte der lauf enden Verwaltung und 
ist dabei an die Richtlinien des Leiters oder der 
Leiterin der Hochschule gebunden. Er oder sie ist 
Beauftragter oder Beauftragte f ür den Haushalt. Er 
oder sie wird auf  Vorschlag des Kuratoriums, an den 
Hochschulen ohne Kuratorium auf Vorschlag der 
Personalkommission vom Senat v on Berlin bestellt.  
 
(2) Er oder sie muß die Bef ähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst oder die Vor-
aussetzungen entsprechend § 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
des Lauf bahngesetzes erfüllen und durch eine min-
destens dreijährige beruf liche Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst die für das Amt erf orderliche Eignung 
und Sachkunde erworben haben.  
 
(3) Der Kanzler oder die Kanzlerin an den Univ ersitä-
ten und der Hochschule der Künste ist Beamter oder 
Beamtin auf Zeit; seine bzw. ihre Amtszeit beträgt 10 
Jahre.  
 
(4) Durch Entscheidung des Kuratoriums kann an 
einer Univ ersität der Kanzler oder die Kanzlerin 
abweichend v on den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 
in einem öff entlich-rechtlichen Auftragsverhältnis f ür 
die Dauer v on bis zu f ünf Jahren beschäftigt werden. 
Rechte und Pflichten des Auftragsv erhältnisses 
werden im Wege eines öffentlich-rechtlichen 

Vertrags geregelt, der der Zustimmung des 
Kuratoriums bedarf.19 

 
 

§ 59 
Frauenbeauftragte20 21 

 
(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der 
Auf gaben gemäß § 4 Abs. 7 eine hauptberufliche 
Frauenbeauf tragte bestellt. Es können bis zu zwei  
nebenberuf liche Stellvertreterinnen bestellt werden. 
Soweit Hochschulen in Fachbereiche gegliedert sind, 
über zentrale Einrichtungen oder zentrale 
Dienstleistungsbereiche v erf ügen, werden 
nebenberuf liche Frauenbeauftragte und jeweils eine 
Stellv ertreterin auf  diesen Ebenen bestellt. In den 
humanmedizinischen Fachbereichen können bis zu 
drei Stellv ertreterinnen bestellt werden. Die 
Frauenbeauf tragten werden nach ihrer Wahl gemäß 
Absatz 11 v on dem Leiter oder der Leiterin der 
Hochschule bestellt. Die Bestellung der 
hauptberuf lichen Frauenbeauftragten erf olgt f ür v ier 
Jahre. Die Bestellung der Stellvertreterinnen, der 
nebenberuf lichen Frauenbeauftragten und ihrer 
Stellv ertreterinnen erfolgt für zwei Jahre. Hat die 
hauptberuf liche Frauenbeauftragte ein Beschäfti-
gungsv erhältnis mit der Hochschule, wird sie von den 
Auf gaben dieses Beschäftigungsv erhältnisses 
freigestellt. Ansprüche, die sich aus der Anwendung 
des geltenden Tarif rechts ergeben, bleiben unbe-
rührt.  
 
(2) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer 
Auf gaben nicht an f achliche Weisungen gebunden. 
Sie dürf en in der Ausübung ihres Amtes nicht 
behindert und wegen ihres Amtes nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden; dies gilt auch f ür ihre 
beruf liche Entwicklung. Eine Kündigung oder 
Versetzung ist nur zulässig, wenn dies auch unter 
Berücksichtigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte 
aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist 
und der Personalrat zustimmt. Die wirksame 
Erf üllung ihrer Auf gaben ist durch die Bereitstellung 
v on Personal- und Sachmitteln im Haushalt der 
Hochschule in dem erforderlichen Umfang zu 
gewährleisten.  
 
(3) Die Frauenbeauftragten und ihre 
Stellv ertreterinnen sind v erpflichtet, über die 
persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, die 
ihnen auf  Grund ihres Amtes bekannt geworden sind, 
sowie über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung 
oder ihrem Inhalt nach einer v ertraulichen 
Behandlung bedürf en, Stillschweigen zu bewahren. 
Dies gilt auch über ihre Amtszeit hinaus. Diese 
Verpf lichtung besteht bei Einwilligung der 
Beschäftigten nicht gegenüber der Hochschulleitung 
und der Personalvertretung. 
 
(4) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Herstel-
lung der v erf assungsrechtlich gebotenen Chancen-
gleichheit der Frauen in der Hochschule und auf  die 
Beseitigung Vermeidung von Nachteilen bestehender 
Nachteile für weibliche Angehörige der Hochschule 

                                                 
19 § 58 Abs. 4 angefügt durch Art.  I des Gesetzes vom 8. 

Februar 1999 (GVBl. S. 74) 
20 § 59 neugefasst durch Art.  I des  Gesetzes vom 9. Juli 

1999 (GVBl. S. 367) 
21 § 59 Abs . 6 S. 1 sowie Abs . 10 und 11 neugefasst durch 

Gesetz  vom 8. Oktober 2001 
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hin. Die Frauenbeauftragten beraten und 
unterstützen die Hochschulleitung und die übrigen 
Organe und Einrichtungen der Hochschule in allen 
Frauen betreffenden Angelegenheiten, insbesondere 
bei der Erstellung von Frauenförderrichtlinien und 
Frauenf örderplänen, und nehmen Anregungen und 
Beschwerden entgegen. Im Rahmen ihrer Auf gaben 
übernehmen sie die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit.  
 
(5) Über die Umsetzung und die Einhaltung der 
Frauenf örderrichtlinien und Frauenf örderpläne legen 
die Organe und Einrichtungen der Hochschule den 
Frauenbeauf tragten jährlich Materialien v or. Die 
hauptberuf liche Frauenbeauftragte erstellt minde-
stens alle zwei Jahre einen Bericht. Der Akademi-
sche Senat und das Kuratorium nehmen zu diesem 
Bericht Stellung.  
 
(6) Die Frauenbeauf tragten sind bei allen die 
Frauenf örderung betreffenden strukturellen, 
organisatorischen und personellen Maßnahmen 
sowie bei den entsprechenden Vorlagen, Berichten 
und Stellungnahmen zu beteiligen. über alle Angele-
genheiten, die die Frauen an der Hochschule betref -
f en, rechtzeitig zu inf ormieren. In diesen Angelegen-
heiten machen sie Vorschläge und nehmen Stellung 
gegenüber den zuständigen Stellen der Hochschule. 
Sie haben das Recht auf  Akteneinsicht unter Beach-
tung datenschutzrechtlicher Belange und auf  Teil-
nahme an Bewebungsv erfahren. Sie haben Inf or-
mations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzun-
gen der Gremien der akademischen Selbstverwal-
tung ihres jeweiligen Bereichs. Dazu haben sie 
insbesondere die f olgenden Rechte: 
 
1. Beteiligung am Auswahlv erfahren bei 

Stellenbesetzungen, 
2. Einsicht in die Personalakten, soweit auf  deren 

Inhalt zur Begründung v on Entscheidungen 
Bezug genommen wird und die Einwilligung der 
betroff enen Dienstkräfte vorliegt, 

3. Einsicht in Bewerbungsunterlagen, einschließlich 
der Unterlagen von Bewerberinnen und 
Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl  
einbezogen wurden. 

 
Sie haben Inf ormations-, Rede- und Antragsrecht bei 
allen Sitzungen der Gremien ihres jeweiligen 
Bereichs. Soweit im Rahmen der erprobungsklausel 
nach § 7a Entscheidungsrechte v on Gremien auf 
andere Organe übergehen, gilt das Beteiligungsrecht 
auch gegenüber diesen Organen. 
 
(7) Die Frauenbeauftragten haben ein Recht auf 
Auskunft in allen mit ihren Auf gaben in 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, 
einschließlich des Rechts auf entsprechende 
Akteneinsicht. Das Recht auf Beteiligung umfasst 
über die in Absatz 6 genannten Rechte hinaus die 
frühzeitige und umf assende Unterrichtung der 
Frauenbeauf tragten durch die Hochschule in allen in 
Absatz 6 genannten Angelegenheiten. Die 
Beteiligung der Frauenbeauftragten erfolgt in 
dringenden Fällen zeitgleich mit dem Personalrat. 
 
(8) Wird die Frauenbeauftragte nicht gemäß Absatz 7 
beteiligt, so ist die Entscheidung über eine 
Maßnahme f ür zwei Wochen auszusetzen und die 
Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fällen ist die 

Frist auf  eine Woche, bei außerordentlichen 
Kündigungen auf  drei Tage zu v erkürzen. 
 
(9) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines 
Organs der Hochschule nach Absatz 6 gegen die 
Stellungnahme der Frauenbeauftragten getroffen 
worden, so kann sie innerhalb v on zwei Wochen 
widersprechen. Die erneute Entscheidung darf 
frühestens eine Woche nach Einlegung des 
Widerspruchs erfolgen. Eine Entscheidung gemäß 
Satz 1 darf erst nach Fristablauf  oder Bestätigung 
der Entscheidung ausgef ührt werden.  
 
(10) Nebenberuf liche Frauenbeauftragte werden auf 
Antrag bis zur Hälfte, in den humanmedizinischen 
Fachbereichen bis zum v ollen Umf ang v on ihrer 
Dienstaufgaben freigestellt. Stellv ertretende 
Frauenbeauf tragte können auf Antrag in 
angemessenem Umf ang nach Maßgabe ihrer 
Belastung von ihren Dienstaufgaben freigestellt 
werden. Studentinnen erhalten eine 
Auf wandsentschädigung in Höhe der Vergütung f ür 
studentische Hilfskräfte gemäß § 121 nach näherer 
Regelung durch die Grundordnung. Mit Ausnahme 
der humanmedizinischen Fachbereiche darf  pro 
Fachbereich nicht mehr als eine Stellv ertreterin 
freigestellt werden. Für Mitarbeiterinnen in befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen f indet § 44 Abs. 5 
Anwendung.  
 
(11) Die Wahl der Frauenbeauftragten wird in der 
Grundordnung nach dem Grundsatz der Viertelparität 
geregelt. Wahlberechtigt sind nur die weiblichen 
Mitglieder der Hochschule. Bei der Wahl der 
hauptberuf lichen Frauenbeauftragten können auch 
Frauen gewählt werden, die nicht Mitglied der 
Hochschule sind. 

 
 

§ 60 
Zusammensetzung des Akademischen Senats 

(vgl. auch § 8 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Dem Akademischen Senat der Univ ersität gehö-
ren f ünf undzwanzig Mitglieder stimmberechtigt an, 
und zwar 
 
1. dreizehn Prof essoren oder Professorinnen, 
2. vier akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen, 
3. vier Studenten oder Studentinnen, 
4. vier sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
 
(2) Dem Akademischen Senat der Hochschule der 
Künste und der Technischen Fachhochschule gehö-
ren neunzehn Mitglieder stimmberechtigt an, und 
zwar 
1. zehn Prof essoren oder Professorinnen, 
2. drei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen, 
3. drei Studenten oder Studentinnen, 
4. drei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
 
(3) Dem Akademischen Senat der künstlerischen 
Hochschulen und der übrigen Fachhochschulen ge-
hören dreizehn Mitglieder stimmberechtigt an, und 
zwar 
 
1. sieben Prof essoren oder Professorinnen, 
2. zwei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen, 
3. zwei Studenten oder Studentinnen, 
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4. zwei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
 
(4) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule f ührt 
den Vorsitz. Mit Rede- und Antragsrecht sind be-
rechtigt, an den Sitzungen des Akademischen Se-
nats teilzunehmen 
 
- an Hochschulen mit Fachbereichen alle Dekane 

und Dekaninnen,, 
- an Hochschulen ohne Fachbereiche die Abtei-

lungsleiter und Abteilungsleiterinnen, 
- die Vorsitzenden der Institutsräte der Zentralinsti-

tute, 
- die Vorsitzenden aller Kommissionen des Aka-

demischen Senats. 
 
§ 51 Abs. 3 und § 59 Abs. 5 bleiben unberührt. 
 
(5) Der Akademische Senat kann einen Ferienaus-
schuß zur Erledigung dringender Angelegenheiten 
bilden. Dem Ferienausschuß gehören stimmberech-
tigt an 
 
- an den Univ ersitäten dreizehn Mitglieder, dav on 

sieben Prof essoren oder Prof essorinnen sowie je 
zwei Vertreter oder Vertreterinnen der übrigen 
Mitgliedergruppen;  

- an den übrigen Hochschulen sieben Mitglieder, 
dav on vier Prof essoren oder Professorinnen so-
wie je ein Vertreter oder eine Vertreterin der üb-
rigen Mitgliedergruppen.  

 
 

§ 61 
Aufgaben des Akademischen Senats 

(vgl. auch § 9 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Der Akademische Senat ist zuständig für  
 
1. die Stellungnahme zum Entwurf  des Haushalts-

plans, 
2. Vorschläge f ür die Errichtung, Veränderung und 

Auf hebung v on Organisationseinheiten, 
3. die Einrichtung und Auf hebung von Studiengän-

gen, 
4. den Erlaß v on Satzungen, soweit gesetzlich 

nichts anderes v orgesehen ist,  
5. die Auf stellung v on Grundsätzen f ür Lehre, Stu-

dium und Prüf ungen, den Beschluß fachübergrei-
f ender Verfahrensregelungen für Hochschulprü-
f ungen sowie die Stellungnahme zu Studien- und 
Prüf ungsordnungen der Fachbereiche, 

6. die Beschlußfassung über Hochschulentwick-
lungspläne und Ausstattungspläne sowie Vor-
schläge für die Zweckbestimmung v on Stellen f ür 
Prof essoren oder Professorinnen, 

7. die Beschlußf assung über die Frauenf örderricht-
linien und die Frauenf örderpläne,  

8. die Stellungnahmen zu den Beruf ungsv orschlä-
gen der Fachbereiche, 

9. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung 
in Fragen der Forschung und der Förderung des 
wissenschaftlichen und des künstlerischen 
Nachwuchses, 

10. Anträge auf  Einrichtung, Ausstattung, Entwick-
lung und Zuordnung v on Sonderf orschungsbe-
reichen,  

11. die Regelungen über die Benutzung der Hoch-
schuleinrichtungen, 

12. die Festsetzung v on Zulassungszahlen, 

13. die Koordinierung der Tätigkeit v on Fachberei-
chen und sonstigen Einrichtungen der Hoch-
schule, 

14. die Beschlußfassung über den Vorschlag zur  
Wahl des Leiters oder der Leiterin der Hoch-
schule sowie der Vizepräsidenten oder Vizeprä-
sidentinnen, des Prorektors oder der Prorektorin,  

15. sonstige akademische Angelegenheiten, die die 
Hochschule als Ganzes betreffen, soweit keine 
andere Zuständigkeit besteht.  

 
(2) Der Akademische Senat kann zu seiner Unter-
stützung und Beratung Kommissionen einsetzen. 
Über ihre Auf gabenstellung, Verf ahren und Dauer 
der Einsetzung entscheidet der Akademische Senat. 
Die Mitglieder von Kommissionen werden jeweils v on 
den Vertretern oder Vertreterinnen ihrer Mitglie-
dergruppen im Akademischen Senat benannt.  
 
(3) Zur Unterstützung und Beratung des Leiters oder 
der Leiterin der Hochschule und des Akademischen 
Senats bildet der Akademische Senat ständige Kom-
missionen f ür  
 
1. Entwicklungsplanung, 
2. Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, 
3. Lehre und Studium, 
4. Bibliothekswesen. 
 
In der ständigen Kommission f ür Lehre und Studium 
haben die Studenten und Studentinnen die Hälfte der 
Sitze und Stimmen.  

 
 

§ 62 
Zusammensetzung des Konzils 
(vgl. auch § 10 der Teilgrundordnung!) 

 
(1) Dem Konzil der Univ ersitäten und der Hochschule 
der Künste gehören einundsechzig Mitglieder an, 
und zwar 
 
1. einunddreißig Prof essoren oder Professorinnen, 
2. zehn akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen, 
3. zehn Studenten oder Studentinnen, 
4. zehn sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
 
(2) Dem Konzil der Technischen Fachhochschule 

gehören neunundv ierzig Mitglieder an, und zwar 
 
1. f ünfundzwanzig Prof essoren oder Prof essorin-

nen, 
2. sechs akademische Mitarbeiter oder Mitarbeite-

rinnen, 
3. zwölf  Studenten oder Studentinnen, 
4. sechs sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
 
(3) Dem Konzil der künstlerischen Hochschulen und 

der übrigen Fachhochschulen gehören fünf und-
zwanzig Mitglieder an, und zwar 

 
1. dreizehn Prof essoren oder Professorinnen, 
2. drei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen, 
3. sechs Studenten oder Studentinnen, 
4. drei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
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§ 63 

Aufgaben des Konzils 
(vgl. auch § 10 der Teilgrundordnung!) 

 
(1) Das Konzil ist zuständig f ür die Wahl des Leiters 
oder der Leiterin der Hochschule sowie der Vizeprä-
sidenten oder Vizepräsidentinnen bzw. des Prorek-
tors oder der Prorektorin, für die Beschlußf assung 
über die Grundordnung, f ür die Erörterung des jährli-
chen Rechenschaftsberichts des Leiters oder der 
Leiterin der Hochschule sowie für die Stellungnah-
men zu Angelegenheiten, die die Hochschule als 
Ganzes betreffen.  
 
(2) Das Konzil wählt aus seiner Mitte einen Vorstand, 
dem an den Univ ersitäten, der Hochschule der Kün-
ste und der Technischen Fachhochschule jeweils 
zwei Vertreter oder Vertreterinnen, an den übrigen 
Hochschulen jeweils ein Vertreter oder eine Vertre-
terin der Mitgliedergruppen gemäß § 45 Abs. 1 an-
gehören.  

 
 

§ 64 
Zusammensetzung der Kuratorien 

(vgl. auch § 11 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Dem Kuratorium gehören an 
 
1. das f ür Hochschulen zuständige Mitglied des 

Senats, das den Vorsitz führt, 
2. die Senatsmitglieder für Inneres und f ür Finanzen 

sowie ein weiteres Mitglied des Senats, 
3. vier Mitglieder des Abgeordnetenhauses, wobei 

die im Abgeordnetenhaus v ertretenen Fraktionen 
mit je einem Mitglied vertreten sein sollen,  

4. je zwei Mitglieder der Gruppen gemäß § 45 Abs. 
1, 

5. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Berliner  
Arbeitgeberv erbände - abweichend hierv on an 
der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik je ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Jugend- und der Wohlf ahrtsverbände sowie 
an der Fachhochschule f ür Verwaltung und 
Rechtspf lege ein Vertreter oder eine Vertreterin 
des Rats der Bürgermeister und ein Bürgerbeauf -
tragter oder eine Bürgerbeauftragte,  

6. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Berliner  
Gewerkschaften, 

7. eine Vertreterin einer Organisation, die die Inter-
essen v on Frauen, sowie eine Person, die Um-
weltbelange v ertritt.  

 
(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 3 werden v om 
Abgeordnetenhaus für die Dauer seiner Wahlperiode 
gewählt. Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 4 wer-
den nach Maßgabe des § 48 gewählt.  
 
(3) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 5 und 6 wer-
den auf  Vorschlag der Verbände vom Abgeordne-
tenhaus für zwei Jahre gewählt. Sie dürfen nicht 
hauptberuf lich im Hochschulbereich tätig sein und 
nicht dem Abgeordnetenhaus angehören.  
 
(4) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 7 werden v om 
Abgeordnetenhaus für zwei Jahre gewählt; hierzu 
kann der Akademische Senat Vorschläge machen. 
Absatz 3 Satz 2 findet Anwendung.  
 
(5) Die dem Kuratorium angehörenden Mitglieder des 
Senats können sich durch Staatssekretäre oder 

Staatssekretärinnen vertreten lassen, die übrigen 
Mitglieder durch gleichzeitig zu wählende Stellv ertre-
ter oder Stellv ertreterinnen. Ist sowohl ein Mitglied 
des Senats als auch ein Staatssekretär oder eine 
Staatssekretärin v erhindert, so kann es bzw. er oder 
sie sein bzw. ihr Stimmrecht auf ein anderes dem 
Kuratorium angehörenden Mitglied des Senats 
übertragen. Einem Mitglied des Senats darf nicht 
mehr als eine Stimme übertragen werden.  
 
(6) Mitglieder des Konzils oder des Akademischen 
Senats dürfen dem Kuratorium nicht angehören.  
 
 

§ 65 
Aufgaben des Kuratoriums 

(vgl. auch § 12 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Das Kuratorium ist zuständig f ür  
 
1. die Billigung des Entwurfs und die Feststellung 

des Haushaltsplans, 
2. Richtlinien für die Haushalts- und Wirtschaftsf üh-

rung,  
3. den Erlaß von Gebührensatzungen gemäß § 2 

Abs. 7, 
4. die Errichtung, Veränderung und Aufhebung v on 

Fachbereichen und anderen Organisationsein-
heiten auf Vorschlag des Akademischen Senats, 

5. die Stellungnahme zu Hochschulentwicklungs- 
und Ausstattungsplänen, 

6. die Festlegung der Zweckbestimmung v on Stel-
len f ür Prof essoren oder Prof essorinnen auf  Vor-
schlag des Akademischen Senats. 

 
Darüber hinaus ist das Kuratorium zuständig f ür 
Personalangelegenheiten gemäß § 67.  
 
(2) Im übrigen ist das Kuratorium zuständig f ür die 
der Hochschule zugewiesenen staatlichen Angele-
genheiten v on grundsätzlicher oder besonderer Be-
deutung. Welche Angelegenheiten von grundsätzli-
cher oder besonderer Bedeutung sind, entscheidet 
im Zweif elsf all das Kuratorium selbst.  
 
(3) Das Kuratorium richtet zu seiner Beratung eine 
Hauptkommission, eine Personalkommission und f ür 
die Univ ersitätsklinika eine Finanz- und Wirtschafts-
kommission als ständige Kommissionen ein. Im üb-
rigen können weitere Kommissionen und Aus-
schüsse eingerichtet werden. Das Kuratorium kann 
Auf gaben zur endgültigen Erledigung an seine 
Kommissionen übertragen.  
 
(4) Das Kuratorium kann von Einrichtungen der 
Selbstv erwaltung  die Erstattung v on Berichten v er-
langen und andere Stellen auff ordern, bestimmte 
Angelegenheiten zu überprüf en.  

 
 

§ 66 
Hauptkommission des Kuratoriums 

 
(1) Der Hauptkommission gehören an  
 
1. die dem Kuratorium angehörenden Mitglieder des 

Senats, die sich durch Beauftragte ihrer 
Verwaltungen v ertreten lassen können,  

2. je ein v om Kuratorium zu bestimmendes Kurato-
riumsmitglied aus den Mitgliedergruppen gemäß 
§ 45 Abs. 1. 
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(2) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule f ührt 
den Vorsitz; er oder sie kann sich vertreten lassen.  

 
 

§ 67 
Personalangelegenheiten der Hochschulen, 

Personalkommission 
 

(1) Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Perso-
nalstelle und Personalwirtschaftsstelle ist das Kura-
torium. Es kann seine Befugnisse auf den Leiter oder 
die Leiterin der Hochschule, die Personalkommission 
oder deren Vorsitzenden oder Vorsitzende, im 
Einv ernehmen mit der Senatsverwaltung für Inneres 
auch auf  das Landesv erwaltungsamt und in den 
Univ ersitätsklinika auf  den Klinikumsv orstand 
übertragen. § 122 Abs. 3 bleibt unberührt.  
 
(2) Das Kuratorium erläßt die Verwaltungsvorschrif -
ten in Personalangelegenheiten und Personalwirt-
schaftsangelegenheiten. Im übrigen kann es Einze-
langelegenheiten an sich ziehen und Prüfungen an-
ordnen; soweit es hiermit nicht ein einzelnes Mitglied 
des Kuratoriums betraut, setzt es einen Ausschuß 
ein, der aus je einem Vertreter oder einer Vertreterin 
der f ür Hochschulen und für Inneres zuständigen 
Senatsv erwaltungen sowie zwei weiteren Mitgliedern 
des Kuratoriums besteht. Dem Kuratorium ist zu be-
richten und ein Entscheidungsvorschlag zu unter-
breiten; die Verfahrensweise hat den Belangen des 
Datenschutzes Rechnung zu tragen.  
 
(3) Der Personalkommission gehören an 
 
1. das f ür Hochschulen zuständige Mitglied des 

Senats als Vorsitzender oder Vorsitzende,  
2. die Senatsverwaltungen f ür Inneres und für Fi-

nanzen, 
3. der Leiter oder die Leiterin der Hochschule, 
4. der Erste Vizepräsident bzw. Prorektor oder die 

Erste Vizepräsidentin bzw. Prorektorin, 
5. ein weiterer Vizepräsident oder eine weitere Vi-

zepräsidentin, an Hochschulen ohne weiteren Vi-
zepräsidenten oder ohne weitere Vizepräsidentin 
ein weiteres v om Kuratorium zu bestimmendes 
Hochschulmitglied.  

 
Die Mitglieder gemäß Nummer 4 und 5 unterliegen in 
Angelegenheiten der Personalkommission nicht den 
Weisungen des Präsidenten oder der Präsidentin.  
 
(4) Die Prozeßf ührung in Personalangelegenheiten 
obliegt dem Leiter oder der Leiterin der Hochschule, 
es sei denn, der oder die Vorsitzende der Personal-
kommission zieht die Prozeßf ührung an sich. Der 
oder die Vorsitzende ist über anhängige Gerichtsv er-
f ahren unv erzüglich zu unterrichten.  
 
(5) Die Personalkommission tagt in nichtöffentlicher 
Sitzung.  
 
(6) Die v erwaltungsmäßige Durchführung der Per-
sonalv erwaltung erfolgt f ür die Hochschule der Kün-
ste und für die Fachhochschulen, soweit erf orderlich, 
durch die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung. Insoweit handelt sie f ür die Dienstbehörde ge-
mäß Absatz 1.  

 

 
§ 68 

Finanz- und Wirtschaftskommissionen der 
Universitätsklinika 

 
(1) Der Finanz- und Wirtschaftskommission gehören 
an 
 
1. vier Mitglieder des Senats, die f ür die Hochschu-

len, f ür das Gesundheitswesen, f ür Finanzen und 
f ür Inneres zuständig sind, die sich durch Beauf -
tragte ihrer Verwaltungen v ertreten lassen kön-
nen,  

2. vier v om Kuratorium zu bestimmende Beschäf -
tigte des Universitätsklinikums, darunter minde-
stens je ein Vertreter oder eine Vertreterin der 
Mitgliedergruppen entsprechend § 45 Abs. 1 Nr. 
1, 2 und 4 des Berliner Hochschulgesetzes, 

3. der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin f ür 
den medizinischen Bereich und 

4. vier Mitglieder des Abgeordnetenhauses, wobei 
die im Abgeordnetenhaus v ertretenen Fraktionen 
entsprechend der Verteilung nach dem d'Hondt-
schen Höchstzahlv erfahren v ertreten sein sollen, 
jedoch die nicht den Senat stellenden Fraktionen 
mit mindestens einem Mitglied. 

 
Die Mitglieder gemäß Satz 1 Nr. 4 und ein Vertreter 
oder eine Vertreterin je Mitlied werden v om Abge-
ordnetenhaus f ür die Dauer einer Legislaturperiode 
gewählt.   
 
(2) Der Finanz- und Wirtschaftskommission der 
Humboldt-Univ ersität gehören an  
 
1. f ünf Mitglieder des Senats v on Berlin, die f ür die 

Hochschulen, für das Gesundheitswesen, für das 
Bau- und Wohnungswesen, f ür Finanzen und f ür 
Inneres zuständig sind, die sich durch Beauf -
tragte ihrer Verwaltungen v ertreten lassen kön-
nen,  

2. jeweils drei v om Kuratorium zu bestimmende 
Beschäftigte an den Standorten des Universi-
tätsklinikums Charité und des Virchow-Klinikums, 

3. der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin f ür 
den medizinischen Bereich und 

4. f ünf Mitglieder des Abgeordnetenhauses, wobei 
die im Abgeordnetenhaus v ertretenen Fraktionen 
entsprechend der Verteilung nach dem d'Hont-
schen Höchstzahlv erfahren v ertreten sein sollen, 
jedoch die nicht den Senat stellenden Fraktionen 
mit mindestens einem Mitglied. 

 
Die Mitglieder gemäß Satz 1 Nr. 4 und ein Vertreter 
oder eine Vertreterin je Mitglied werden v om Abge-
ordnetenhaus f ür die Dauer einer Legislaturperiode 
gewählt. 
 
(3) Die f ür das Gesundheitswesen zuständigen Mit-
glieder der Bezirksämter an den jeweiligen Klini-
kumsstandorten gehören den jeweiligen Finanz- und 
Wirtschaftskommissionen mit beratender Stimme an.  
 
(4) Die Finanz- und Wirtschaftskommission ist zu-

ständig für  
 
1. die Feststellung des Wirtschaftsplans, 
2. die Feststellung des Jahresabschlusses und die 

Entlastung des Klinikumsvorstands, 
3. die Auf lösung v on Rücklagen des Univ ersitäts-

klinikums und 
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4. die Beratung der Baudienststellen bei der Pla-
nung und Durchf ührung v on Baumaßnahmen.  

 
Im übrigen berät sie das Kuratorium in allen die Uni-
v ersitätsklinika betreffenden nichtakademischen An-
gelegenheiten. 
 
(5) Die Finanz- und Wirtschaftskommission der 
Humboldt-Univ ersität hat neben den Auf gaben ge-
mäß Absatz 4 die Verpf lichtung, bis zur Eingliede-
rung des Virchow-Klinikums in das Universitätsklini-
kum Charité gemäß § 2 Abs. 5 des Universitätsme-
dizingesetzes v om 3. Januar 1995 (GVBl. S. 1) für 
 
1. eine zwischen den beiden Univ ersitätsklinika 

abgestimmte Stellen-, Personal- und Investiti-
onsplanung, 

2. die Herstellung einer gemeinsamen Organisation 
beider Klinika mit abgestimmten Schwerpunkten 
in Lehre, Forschung und Krankenversorgung, 

3. die Fortf ührung der Erneuerung beider Standorte 
und 

4. die Vorbereitung der Entscheidungen gemäß § 2 
Abs. 5 des Universitätsmedizingesetzes 

 
zu sorgen. Sie sichert die Entwicklung des Universi-
tätsklinikums Charité und des Virchow-Klinikums zu 
einem Klinikum mit gleichwertigen Standorten in den 
Bezirken Mitte und Wedding unter Berücksichtigung 
der notwendigen Schwerpunktbildung in Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung.  
  
(6) Der Klinikumsv orstand bedarf in Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten der v orherigen Zustim-
mung der Finanz- und Wirtschaftskommission 
 
1. zum Abschluß besonders bedeutsamer Verträge, 

zum Verzicht auf  Ansprüche und zum Abschluß 
v on Vergleichen, soweit es sich nicht um lau-
f ende Geschäfte der Verwaltung handelt,  

2. zu Mehrauf wendungen gegenüber dem Erf olgs-
plan, die weder durch Minderauf wendungen an 
anderer Stelle des Erf olgsplans noch durch Meh-
rerträge, soweit aus diesen nicht Verluste aus 
Vorjahren zu decken sind, ausgeglichen werden 
können,  

3. zu Änderungen der Zweckbestimmung von Aus-
gaben im Finanzplan und  

4. zu Mehrausgaben gegenüber dem Finanzplan,  
die nicht durch Minderausgaben an anderer  
Stelle des Finanzplans ausgeglichen werden 
können.  

 
(7) Sind bei der  Ausf ührung des Erf olgsplans aus-
gleichsgef ährdende Mindererträge zu erwarten, so 
hat der Klinikumsv orstand der Finanz- und Wirt-
schaftskommission unverzüglich Bericht zu erstatten. 
In diesem Fall sind geeignete Maßnahmen mit dem 
Ziel des Ausgleichs von Auf wendungen und Erträgen 
zu treff en.  
 
(8) Den Vorsitz in der Finanz- und Wirtschaftskom-
mission f ührt das für die Hochschulen zuständige 
Mitglied des Senats. Der Verwaltungsdirektor oder 
die Verwaltungsdirektorin, der Ärztliche Direktor oder 
die Ärztliche Direktorin, der Dekan oder die Dekanin 
und der Krankenpf legedirektor oder die Kranken-
pf legedirektorin des Universitätsklinikums nehmen 
f ür den Klinikumsv orstand an den Sitzungen mit 
Rede- und Antragsrecht teil, ein Vertreter oder eine 
Vertreterin der Personalvertretung mit Rederecht. In 

Angelegenheiten der Lehre erhält ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Studenten und Studentinnen 
Rede- und Antragsrecht. 
 
 

§ 68a 22 

Gemeinsame Finanz- und Wirtschaftskommis-
sion mit Entscheidungsbefugnis für die Universi-

tätsklinika in Berlin 
 
(1) Für die Univ ersitätsklinika der Humboldt-Universi-
tät und der Freien Univ ersität wird eine Gemeinsame 
Finanz- und Wirtschaftskommission mit Entschei-
dungsbef ugnis eingerichtet. 
 
(2) Der Gemeinsame Finanz- und Wirtschaftskom-
mission gehören an 
1.   sechs Mitglieder des Senats, die f ür Hochschulen 

(Vorsitz), für Finanzen, für Inneres, für 
Bauwesen, f ür Justiz und f ür Gesundheit 
zuständig sind, die sich durch Beauftragte ihrer 
Verwaltung v ertreten lassen können, 

 
2. jeweils drei v on den stimmberechtigten universi-
 tären Mitgliedern der Finanz- und Wirtschafts-
 kommissionen der Freien Univ ersität und der 
 Humboldt-Univ ersität zu bestimmende Mitglieder 
 dieser Kommissionen, 
 
3. die Vizepräsidenten der Freien Universität und 
 der Humboldt-Universität f ür den medizinischen 
 Bereich, 
 
4. drei v om Abgeordnetenhaus zu wählende Mit
 glieder des Abgeordnetenhauses, die gleichzeitig 
 Mitglieder der Finanz- und Wirtschaftskommissi-
 onen der Freien Universität oder der Humboldt-
 Univ ersität sein müssen. 
 
§ 68 Abs. 8 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Gemeinsame Finanz- und Wirtschaftskom-
 mission entscheidet verbindlich f ür alle medizini-
 schen Fachbereiche und Universitätsklinika über 
 die Veranschlagung der Landeszuschüsse f ür 
 Forschung und Lehre sowie für Inv estitionen in 
 den Wirtschaftsplänen der Klinika und über damit 
 v erbundene grundsätzliche strukturelle Angele-
 genheiten. Die Finanz- und Wirtschaftskommis-
 sionen der Klinika sind an die Entscheidungen 
 gebunden. 
 
 
 

Siebter Abschnitt 
Fachbereiche 

 
 

§ 69 
Fachbereich 

 
(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grund-
einheit der Hochschule; er erf üllt unbeschadet der 
Gesamtverantwortung der Hochschule und der Zu-
ständigkeiten der zentralen Hochschulorgane f ür sein 
Gebiet die Aufgaben der Hochschule. Er trägt daf ür 
Sorge, daß die in seinem Gebiet tätigen Personen 
und Einrichtungen ihre Aufgaben erfüllen können.  

                                                 
22 § 68 a eingefügt durch Art. II § 3 Nr. 3 Gesetz vom 15. 

April 1996 (GVBl. S. 125) 
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(2) Fachbereiche sollen miteinander v erwandte Fä-
cher oder f ächerübergreif ende Bereiche umfassen. 
An Hochschulen, deren Größe und Auf gabenstellung 
die Gliederung in Fachbereiche nicht erf ordern, kann 
hierauf v erzichtet werden.  
 
(3) Fachbereiche werden nach ihrer Anhörung auf 
Vorschlag des Akademischen Senats durch das Ku-
ratorium errichtet, v erändert oder auf gehoben.  
 
 

§ 70 
Fachbereichsrat 

(vgl. auch § 13 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichs-
rat und der Dekan oder die Dekanin als Sprecher 
oder Sprecherin des Fachbereichs. 
 
(2) Dem Fachbereichsrat an den Univ ersitäten und 
der Hochschule der Künste gehören dreizehn Mit-
glieder an, und zwar 
 
1. sieben Prof essoren oder Professorinnen, 
2. zwei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen, 
3. zwei Studenten oder Studentinnen, 
4. zwei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
 
(3) Dem Fachbereichsrat an den Fachhochschulen 
gehören neun Mitglieder an, und zwar 
 
1. f ünf Professoren oder Prof essorinnen, 
2. ein akademischer Mitarbeiter oder eine akademi-

sche Mitarbeiterin, 
3. zwei Studenten oder Studentinnen, 
4. ein sonstiger Mitarbeiter oder eine sonstige Mit-

arbeiterin.  
 
(4) Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, an 
den Sitzungen des Fachbereichsrats teilzunehmen:  
 
- der Leiter oder die Leiterin der Hochschule oder 

ein v on ihm bzw. ihr Beauftragter, 
- der Kanzler oder die Kanzlerin, 
- der Leiter oder die  Leiterin der Fachbereichsv er-

waltung, 
- ein Vertreter oder eine Vertreterin des zuständi-

gen Organs der Studierendenschaft, 
- ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personal-

v ertretung. 
 
§ 59 Abs. 5 bleibt unberührt. 
 
(5) Unbeschadet der Vorschrift des § 47 Abs. 3 ha-
ben bei Entscheidungen des Fachbereichsrats über 
Beruf ungsv orschläge, Habilitationen sowie über 
Habilitations- und Promotionsordnungen alle dem 
Fachbereich angehörenden hauptberuflichen Pro-
f essoren und Professorinnen die Möglichkeit der 
stimmberechtigten Mitwirkung; soweit sie an der 
Entscheidung mitwirken, gelten sie als Mitglieder der 
Gruppe der Prof essoren und Prof essorinnen im 
Fachbereichsrat. § 47 Abs. 4 Satz 3 gilt entspre-
chend. Die Grundordnung regelt Durchführung und 
Verf ahren.  
 
(6) Prof essoren und Prof essorinnen, die nicht dem 
Fachbereichsrat angehören, sind bei der Beratung 
aller wesentlichen Angelegenheiten ihres Fachge-
biets zu hören.  

 
(7) Die Fachbereiche können Ferienausschüsse zur 
Erledigung dringender Angelegenheiten bilden.  
 
 

§ 71 
Aufgaben des Fachbereichsrats 
(vgl. auch § 14 der Teilgrundordnung!) 

 
(1) Der Fachbereichsrat ist, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, f ür alle Auf gaben des 
Fachbereichs zuständig, insbesondere für 
 
1. den Erlaß von Satzungen des Fachbereichs, 
2. die geordnete Durchführung der Lehre und der 

Prüf ungen sowie die Koordinierung v on Lehre 
und Forschung im Fachbereich, 

3. den Beschluß von Berufungsvorschlägen, 
4. Entscheidungen über Habilitationen, 
5. die Verteilung v on dem Fachbereich zugewiese-

nen und v on wieder f rei werdenden, beim Fach-
bereich v erbleibenden Stellen und von Mitteln f ür 
nichtplanmäßige Dienstkräfte sowie v on Sachmit-
teln, 

6. die Vorschläge zur Begründung und Beendigung 
der Rechtsverhältnisse von hauptberuflich und 
nebenberuf lich Tätigen, soweit sie nicht Einrich-
tungen gemäß § 75 zugewiesen sind.  

 
Der Fachbereichsrat soll die Wahrnehmung v on 
Auf gaben, die nicht v on grundsätzlicher Bedeutung 
sind, dem Dekan oder der Dekanin zur Erledigung 
übertragen.  
 
(2) An Hochschulen ohne Fachbereiche werden die 
Auf gaben des Fachbereichsrats v om Akademischen 
Senat wahrgenommen. 
 
 

§ 72 
Dekan/Dekanin 

(vgl. auch § 15 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Der Dekan oder die Dekanin und sein Stellvertre-
ter oder seine Stellvertreterin (Prodekan/Prodekanin) 
werden v om Fachbereichsrat aus dem Kreis der ihm 
angehörenden Prof essoren und Prof essorinnen ge-
wählt.  
 
(2) Der Dekan oder die Dekanin v ertritt den Fachbe-
reich und führt dessen Geschäfte in eigener Zu-
ständigkeit. Er oder sie hat darauf hinzuwirken, daß 
die Mitglieder des Fachbereichs ihre dienstlichen 
Auf gaben, insbesondere ihre Lehr- und Prüfungs-
v erpflichtungen ordnungsgemäß erfüllen. Er oder sie 
erledigt, v orbehaltlich der Zuständigkeiten der 
Dienstbehörde und Personalstelle, die lauf enden 
Personal- und Verwaltungsangelegenheiten des 
Fachbereichs. Er oder sie ist berechtigt, dem Perso-
nal, soweit es nicht Professoren und Prof essorinnen 
oder Einrichtungen des Fachbereichs zugewiesen 
ist, Weisungen zu erteilen.  
 
(3) Der Dekan oder die Dekanin ist Vorsitzender bzw. 
Vorsitzende des Fachbereichsrats. Er oder sie kann 
in unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des 
Fachbereichsrats die unerläßlichen Entscheidungen 
und Maßnahmen treff en. Die Befugnis des 
Fachbereichsrats, eigene Entscheidungen zu treffen, 
bleibt unberührt.  
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(4) Der Dekan oder die Dekanin kann an den Sit-
zungen der übrigen Gremien des Fachbereichs mit 
Rederecht teilnehmen.  
 
 

§ 73 
Kommissionen und Beauftragte 

 
(1) Der Fachbereichsrat kann zu seiner Unterstüt-
zung und Beratung Kommissionen oder Beauftragte 
einsetzen. Über ihre Aufgabenstellung und die Dauer 
der Einsetzung entscheidet der Fachbereichsrat. Der 
Fachbereichsrat setzt eine Ausbildungskommission 
ein, in der die Studenten und Studentinnen die Hälfte 
der Sitze und Stimmen haben.  
 
(2) Die Mitglieder v on Kommissionen werden jeweils 
v on den Vertretern oder Vertreterinnen ihrer Mitglie-
dergruppen im Fachbereichsrat benannt.  
 
(3) In den Kommissionen zur Vorbereitung von Vor-
schlägen f ür die Beruf ung v on Professoren und Pro-
f essorinnen (Berufungskommissionen) haben die 
Prof essoren und Prof essorinnen die Mehrheit. 
Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirken 
beratend mit. In begründeten Fällen können den 
Beruf ungskommissionen auch Personen angehören, 
die nicht Mitglieder der Hochschule sind. Den Beru-
f ungskommissionen sollen Wissenschaftlerinnen 
angehören, gegebenenf alls auch solche, die nicht 
Mitglieder der Hochschule sind.  
 
(4) Kommissionen zur Vorbereitung v on Habilitatio-
nen dürf en neben den Prof essoren und Prof essorin-
nen nur habilitierte Mitglieder des zuständigen Gre-
miums angehören. Die beratende Mitwirkung v on 
Studenten und Studentinnen und akademischen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nicht entspre-
chend qualif iziert sind, richtet sich nach der jeweili-
gen Ordnung.  
 
(5) Kommissionen mit Entscheidungsbef ugnis wer-
den f ür Prüfungen und Promotionen eingesetzt. Nä-
heres regeln die Prüf ungs und Promotionsordnun-
gen.  

 
 

§ 74 
Gemeinsame Kommissionen 

 
(1) Soweit mehrere Fachbereiche gemeinsame Auf -
gaben zu erf üllen haben, sollen Gemeinsame Kom-
missionen eingesetzt werden. Dies gilt auch f ür 
Fachbereiche v erschiedener Hochschulen.  
 
(2) Über die Auf gabenstellung, die Dauer der Einset-
zung, die Zusammensetzung und das Verf ahren 
einer Gemeinsamen Kommission entscheiden die 
beteiligten Fachbereichsräte.  
 
(3) Der Akademische Senat kann Fachbereiche auf -
f ordern, Gemeinsame Kommissionen zu bilden. Er 
hat abweichend v on Absatz 2 das Recht, nach An-
hörung der betroffenen Fachbereiche Gemeinsame 
Kommissionen einzusetzen.  
 
(4) Für die Zusammensetzung Gemeinsamer Kom-
missionen, die das Recht haben, f ür die beteiligten 
Fachbereiche verbindliche Entscheidungen zu tref -
f en, gilt das Verhältnis der Sitze und der Stimmen 
der einzelnen Gruppen gemäß § 70 Abs. 2 bzw. 3. 

Die Vorschriften des § 70 Abs. 4 und 6 finden ent-
sprechende Anwendung.  
 
(5) Für Gemeinsame Kommissionen, die f ür die Ent-
scheidung über Beruf ungsv orschläge, Habilitationen, 
Habilitations- oder Promotionsordnungen zuständig 
sind, gilt § 73 Abs. 3 und 4. Die Vorschriften des § 70 
Abs. 5 f inden entsprechende Anwendung.  
 
(6) Die Vertreter und Vertreterinnen jedes Fachbe-
reichs in Gemeinsamen Kommissionen werden vom 
Fachbereichsrat mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder gewählt. Sie brauchen nicht Mit-
glieder des Fachbereichsrats zu sein.  
 
(7) Gemeinsame Kommissionen können unter Ein-
beziehung v on Zentralinstituten gebildet werden.  
 
 

§ 75 
Einrichtungen der Fachbereiche 

 
(1) Die Fachbereiche der Univ ersitäten und der 
Hochschule der Künste können sich in  
 
- wissenschaftliche, 
- künstlerische und 
- wissenschaftlich-künstlerische 
 
Einrichtungen gliedern. An Fachbereichen, deren 
Größe und Auf gabenstellung die Gliederung in Ein-
richtungen nicht erf ordern, kann hierauf  v erzichtet 
werden.  
 
(2) Die Einrichtung wird durch einen Geschäf tsf üh-
renden Direktor oder eine Geschäftsführende Direk-
torin im Rahmen der Beschlüsse des Institutsrats 
geleitet und verwaltet. Er oder sie kann in unauf -
schiebbaren Angelegenheiten anstelle des Instituts-
rats die unerläßlichen Entscheidungen und Maß-
nahmen treffen. Die Befugnis des Institutsrates, ei-
gene Entscheidungen zu treffen, bleibt unberührt.  
 
(3) Es wird ein Institutsrat gewählt, dem vier Prof es-
soren oder Professorinnen und je ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der übrigen Gruppen gemäß § 45 
Abs. 1 angehören. Abweichend v on Satz 1 kann der 
Fachbereichsrat auf  Antrag der Einrichtung für den 
Institutsrat eine Zusammensetzung im Verhältnis 7 : 
2 : 2 : 2 f estlegen. Der Institutsrat wählt den Ge-
schäftsführenden Direktor oder die Geschäftsf üh-
rende Direktorin und deren Stellvertreter bzw. Stell-
v ertreterin aus dem Kreis der ihm angehörenden 
Prof essoren und Prof essorinnen. Gehören einer 
Einrichtung weniger als v ier Prof essoren oder Pro-
f essorinnen an, v erringert sich die Zahl der Stimm-
berechtigten aus den übrigen Gruppen entspre-
chend. Näheres regelt die Grundordnung.  
 
(4) Der Institutsrat f aßt Beschlüsse über die grund-
sätzlichen Angelegenheiten der Einrichtung. Dazu 
gehört die Verteilung v on Stellen und v on Mitteln f ür 
nichtplanmäßige Dienstkräfte an Prof essoren und 
Prof essorinnen. Er beschließt auch über die Vor-
schläge zur Begründung und Beendigung der 
Rechtsv erhältnisse v on Personen, die der Einrich-
tung zugewiesen sind, und über ihre Verwendung. 
Sind Personen einzelnen Prof essoren und Profes-
sorinnen zugewiesen, so ergeht der Beschluß nach 
Satz 3 auf deren Vorschlag.  
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(5) Der Institutsrat beruft mindestens einmal im Se-
mester eine Institutsv ersammlung aller Mitglieder der 
Einrichtung ein.  
 
 
 

Achter Abschnitt 
Medizin 

 
 

§ 76 
Medizinische Fachbereiche 

 
(1) Für die medizinischen Fachbereiche gelten die §§ 
69 bis 75, soweit die besonderen Vorschriften dieses 
Abschnitts nichts anderes bestimmen. § 70 Abs. 4 
gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Leiters 
oder der Leiterin der Fachbereichsv erwaltung der 
Verwal tungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin 
tritt.  
 
(2) Wird an einer Universität ein humanmedizinischer 
Fachbereich unter Einschluß eines Universi-
tätsklinikums gebildet, so gehört dem Fachbereichs-
rat in jeder Gruppe die doppelte Zahl der Mitglieder 
gemäß § 70 Abs. 2 an. In diesem Fall können zwei 
weitere Prodekane oder Prodekaninnen gewählt 
werden. 

 
 

§ 77 
Universitätsklinika 

 
(1) Für die Univ ersitätsklinika gelten, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, § 23 des Berliner 
Betriebegesetzes v om 9. Juli 1993 (GVBl. S. 319) 
und die §§ 1 bis 4  und 19 bis 28 sowie § 30 Abs. 3  
des Landeskrankenhausgesetzes in der Fassung 
v om 1. September 1986 (GVBl. S. 1533), das zuletzt 
durch Gesetz v om 4. Juli 1994 (GVBl. S. 193) geän-
dert worden ist, und die zu ihrer Durchführung erlas-
senen Rechtsverordnungen und Verwaltungsv or-
schriften entsprechend. Für die Vergabe v on Auf trä-
gen gilt § 55 der Landeshaushaltsordnung, für die 
Planung und Durchf ührung der Baumaßnahmen, 
größeren Beschaffungen und größeren Entwick-
lungsv orhaben gelten die §§ 24 und 54 der Landes-
haushaltsordnung entsprechend.  
 
(2) Für die Vorschläge zur Begründung und Beendi-
gung der Rechtsverhältnisse von nichtwissenschaft-
lichem Personal der Universitätsklinika, das nicht den 
wissenschaftlichen Einrichtungen gemäß § 81 
zugewiesen ist, sind die Leiter der Organisationsein-
heit zuständig, in denen die betreffenden Auf gaben 
wahrgenommen werden sollen.  
 
(3) Die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung kann durch Rechtsverordnung regeln, in wel-
chem Umf ang die Bestimmungen der §§ 76 bis 82 
auch f ür die Fachbereiche Zahnmedizin und Veteri-
närmedizin gelten.  
 
 

§ 77 a 23 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der 

Universitätsklinika 
 

                                                 
23 § 77 a Abs. 1 geändert durch Art. I I § 3 Nr. 4 Gesetz vom 

15. April 1996 (GVBl. S. 125) 

(1) Grundlage f ür die Wirtschaftsführung ist der 
Wirtschaftsplan, der die f ür ein Geschäftsjahr v eran-
schlagten Erträge und Auf wendungen (Erfolgsplan) 
mit den Erläuterungen einschließlich des Stellen-
nachweises enthält.  

Der Wirtschaftsplan soll getrennte Teilbudgets 
- f ür die Krankenversorgung im stationären Bereich, 
- f ür die Krankenversorgung im ambulanten Bereich, 
- f ür Forschung und Lehre, 
- f ür sonstige Auf gaben ausweisen. 
-  
In dem Teilbudget für Forschung und Lehre ist in den 
Erläuterungen darzustellen, welche Stellen mit 
welchem Anteil v orgesehen sind. 
Die Erläuterungen zu den Auf wandspositionen des 
Erf olgsplans legen f est, welche Stellen und Mittel 
ausschließlich f ür Zwecke von Forschung und Lehre, 
insbesondere in den theoretischen wissenschaftli-
chen Einrichtungen des Universitätsklinikums, v or-
gesehen sind. Der Stellennachweis als Bestandteil 
der Erläuterungen legt fest, welche Zahl von plan-
mäßigen Beamten und Beamtinnen, Angestellten 
sowie Arbeitern und Arbeiterinnen in den einzelnen 
Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen höch-
stens beschäftigt werden darf. Er ist entsprechend 
der pf legesatzrelev anten Budgetentwicklung anzu-
passen. Der Klinikumsv orstand stellt den Wirt-
schaftsplan auf und leitet ihn über den Fachbe-
reichsrat, der aus Gründen von Forschung und Lehre 
Änderungen beschließen kann, mit dessen 
Stellungnahme an die Finanz- und Wirtschaftskom-
mission zur Feststellung. Der f estgestellte Wirt-
schaftsplan bedarf der Genehmigung der f ür die 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.  
 
(2) Die Univ ersitätsklinika entscheiden im Zusam-
menhang mit ihren Erf olgsplänen, ob sie Auf gaben 
selbst durchf ühren oder f ür Teilauf gaben Leistungen 
eines anderen Krankenhauses, einer Verwaltungs-
stelle oder der priv aten Wirtschaft gegen Entgelt in 
Anspruch nehmen, sof ern nicht Angelegenheiten v on 
Forschung und Lehre betroffen sind. Bei Priv a-
tisierungen ist die Personalv ertretung zu beteiligen. 
24 
 
(2) Die Univ ersitätsklinika entscheiden über 
Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 10.25 
 
(3) Zur Erf üllung ihrer Auf gaben erhalten die Uni-
v ersitätsklinika Zuschüsse des Landes Berlin, die in 
den Erf olgsplan und in den Finanzplan eingestellt 
werden.  
 
(4) Ist der Wirtschaftsplan des Univ ersitätsklinikums 
zu Beginn eines Geschäftsjahres noch nicht f estge-
stellt, so darf  der Klinikumsvorstand Verbindlichkei-
ten eingehen und Auf wendungen zu Lasten des Er-
f olgsplans sowie Ausgaben zu Lasten des Finanz-
plans leisten, soweit es zur geordneten Fortf ührung 
des Betriebs unabweisbar notwendig ist. Die Über-
nahme v on Verbindlichkeiten f ür Ausgaben des Fi-
nanzplans und die Leistung v on Ausgaben zu Lasten 
des Finanzplans bedürf en der v orherigen Zustim-
mung der Finanz- und Wirtschaftskommission. Der 
Klinikumsvorstand kann im Einvernehmen mit dem 

                                                 
24 § 77 a Abs. 2 geändert durch Art. I Nr. 1 des Gesetzes 

vom 7. Oktober 1999 (GVBL. S. 545) 
25 § 77 a Abs. 2 geändert durch Art. I Nr. 1 des Gesetzes 

vom 7. Oktober 1999 (GVBL. S. 545) 
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Vorsitzenden oder Vorsitzenden der Finanz- und 
Wirtschaftskommission die notwendigen Maßnah-
men treffen, wenn die Zustimmung der Finanz- und 
Wirtschaftskommission nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann. Sie ist über die getroffenen Maßnah-
men unv erzüglich zu unterrichten.  
 
 

§ 77 b 
Zwischenberichte, Jahresabschluß und 

Lagebericht 
 
(1) Der Klinikumsv orstand stellt Vierteljahresüber-
sichten über die Entwicklung der Erträge und Auf -
wendungen auf.  
 
(2) Die Vierteljahresübersichten sind der Finanz- und 
Wirtschaftskommission mit einem Bericht vorzule-
gen, in dem die wesentlichen Abweichungen gegen-
über den anteiligen Beträgen des Erf olgsplans zu 
erläutern sind.  
 
(3) Der Klinikumsvorstand stellt innerhalb von v ier 
Monaten nach Ablauf  des Geschäftsjahres die Jah-
resbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und 
Anhang einschließlich des Anlagennachweises 
(Jahresabschluß) sowie den Lagebericht auf. Der 
Klinikumsvorstand legt den Jahresabschluß und den 
Lagebericht mit dem Prüf bericht des Wirtschaftsprü-
f ers der Finanz- und Wirtschaftskommission v or. Die 
Finanz- und Wirtschaftskommission beschließt über 
die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung des Klinikumsvorstands.  
 
(4) Die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlust-
rechnung werden mit dem Prüfvermerk des Wirt-
schaftsprüfers im Amtsblatt f ür Berlin veröffentlicht. 
 
(5) Die Univ ersitätsklinika können Rücklagen bilden. 
Weist das Jahresergebnis einen Fehlbetrag aus, der 
nicht durch andere dem Klinikum v erbleibende 
Überschüsse aus demselben oder aus f rüheren Ge-
schäftsjahren ausgeglichen werden kann, so wird er  
auf  die neue Rechnung v orgetragen; er soll in den 
f olgenden Geschäftsjahren ausgeglichen werden.  

 
 

§ 78 
Klinikumsvorstand 

 
(1) In jedem Univ ersitätsklinikum wird ein Klinikums-
v orstand gebildet. Ihm gehören an 
 
1. der Ärztliche Direktor oder die Ärztliche Direktorin 

als Vorsitzender oder Vorsitzende, 
2. der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdi-

rektorin, 
3. die Krankenpf legeleiterin oder der Krankenpf le-

geleiter, 
4. der Dekan oder die Dekanin. 
 
Die Mitglieder des Klinikumsv orstandes können sich 
v ertreten lassen.  
 
(2) Der Klinikumsvorstand des Univ ersitätsklinikums 
ist insbesondere zuständig f ür  
 
1. die in §  42 Abs. 2 Nr. 2 bis 15 des Landeskran-

kenhausgesetzes genannten Aufgaben, 
2. die Wirtschaftsf ührung in Angelegenheiten der 

Krankenv ersorgung und  

 
3. die Organisation und Benutzung des Univ ersi-

tätsklinikums sowie die Regelung der Betriebsab-
läuf e. 

 
Er ist darüber hinaus f ür alle weiteren Angelegenhei-
ten der Krankenv ersorgung zuständig, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Sind dadurch auch 
akademische Angelegenheiten betroff en, entscheidet 
der Klinikumsvorstand im Rahmen der Wirt-
schaftsführung. Er ist darüber hinaus f ür alle weite-
ren Angelegenheiten der Krankenv ersorgung sowie 
Forschung und Lehre im Rahmen der Ausf ührung 
der Wirtschaftsplanv orgaben zuständig, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt. Bei Angele-
genheiten der Wirtschaftsf ührung in Forschung und 
Lehre entscheidet der Dekan oder die Dekanin.  
 
(3) Der Klinikumsvorstand ist an den Pf legesatzv er-
handlungen zu beteiligen.  
 
(4) Der Klinikumsvorstand hat bei der Erfüllung sei-
ner Auf gaben die Grundsätze der Leistungsf ähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung des 
Auf gabenverbundes v on Forschung, Lehre und 
Krankenv ersorgung zu beachten.  
 
(5) Der Klinikumsv orstand kann die Wahrnehmung 
seiner Bef ugnisse auf einzelne Mitglieder übertragen. 
Dies gilt auch im Falle der Übertragung gemäß § 56 
Abs. 5 und § 67 Abs. 1. 
 
(6) Die Mitglieder des Klinikumsv orstandes nehmen 
die ihnen obliegenden Aufgaben des Klinikumsv or-
standes wahr. Bei Meinungsv erschiedenheiten zwi-
schen ihnen entscheidet der oder die Vorsitzende. Er 
oder sie kann sich die Erledigung einzelner Aufgaben 
v orbehalten. Der oder die Vorsitzende kann in  
unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des 
Klinikumsvorstandes entscheiden.  

 
 

§ 79 
Ärztlicher Direktor/Ärztliche Direktorin 

 
(1) Die hauptamtlichen Professoren und Prof esso-
rinnen des Klinikums wählen f ür die Dauer von drei 
Jahren aus ihrer Mitte den Ärztlichen Direktor oder 
die Ärztliche Direktorin und seinen oder ihren Stell-
v ertreter bzw. Stellv ertreterin. Sie dürf en während 
ihrer Amtszeit nicht zugleich Dekan oder Dekanin 
oder Prodekan oder Prodekanin sein.  
 
(2) Der Ärztliche Direktor oder die Ärztliche Direktorin 
und sein oder ihr Stellv ertreter bzw. Stellv ertreterin 
werden v on der für Hochschulen zuständigen 
Senatsv erwaltung im Einvernehmen mit der f ür Ge-
sundheit zuständigen Senatsverwaltung bestellt.  
 
(3) Dem Ärztlichen Direktor oder der Ärztlichen Di-
rektorin obliegen die in § 43 des Landeskranken-
hausgesetzes genannten Auf gaben.  
 
(4) Der Ärztliche Direktor oder die Ärztliche Direktorin 
ist Mitglied des Fachbereichsrats mit beratender 
Stimme.  
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§ 79 a 
Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin 

(vgl. auch § 16 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdi-
rektorin wird vom Senat von Berlin auf  Vorschlag des 
Kuratoriums für acht Jahre bestellt. Der Verwal-
tungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin muß 
über einschlägige Beruf serfahrung v erfügen. Die 
Vergütung des Verwaltungsdirektors/der Verwal-
tungsdirektorin ist an den Richtlinien f ür vergleich-
bare kommunale Krankenhäuser Berlins auszurich-
ten.  
 
(2) Dem Verwaltungsdirektor oder der Verwaltungs-
direktorin obliegt die Leitung des Verwaltungs-, Wirt-
schafts- und Versorgungsbereichs des Universi-
tätsklinikums. Er oder sie ist Beauf tragter/Beauftrag-
te f ür den Haushalt. Darüber hinaus obliegen dem 
Verwaltungsdirektor oder der Verwaltungsdirektorin 
die in § 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 des Landeskranken-
hausgesetzes genannten Auf gaben. Er oder sie v er-
tritt die Univ ersität in Angelegenheiten des Kranken-
hausbetriebs entsprechend § 44 Abs. 3 des Landes-
krankenhausgesetzes.  
 
(3) Der Verwaltungsdirektor oder die 
Verwaltungsdirektorin kann abweichend v on den 
Vorschriften des Absatzes 1 in einem öff entlich-
rechtlichen Auftragsv erhältnis beschäftigt werden. 
Die Vorschriften des § 58 Absatz 4 f inden 
entsprechende Anwendung.26 
 
 

§ 80 
Krankenpflegekommissionen 

 
(1) In den Univ ersitätsklinika wird eine Krankenpf le-
gekommission gebildet. Ihr gehören sieben Mitglie-
der aus dem Kreis der Krankenpflegekräfte unter 
Einbeziehung der Kranken-/Kinderkrankenpf lege-
schule an, darunter mindestens drei Leitungsf unkti-
onskräfte. Sie müssen mindestens drei Jahre nach 
Erlangen der Erlaubnis zur Krankenpf legekraft be-
ruf lich tätig gewesen sein. Die Mitglieder werden v on 
allen Krankenpf legekräften und Auszubildenden, die 
mindestens zwei Jahre in der Krankenpf lege be-
schäftigt sind, f ür die Dauer von f ünf Jahren gewählt. 
Die unmittelbar in der Krankenpflege Tätigen haben 
einen Anspruch auf  Freistellung zur Wahrnehmung 
ihrer Auf gaben in der Krankenpf legekommission.  
 
(2) Die Krankenpflegekommission ist zuständig f ür 
Vorschläge an den Fachbereichsrat und an den Kli-
nikumsvorstand zu:  
 
1. der Auf stellung v on Grundsätzen der Organisa-

tion des Krankenpflegedienstes,  
2. Pf legemethoden, auch im Hinblick auf  die prakti-

sche Ausbildung und Anleitung der Auszubilden-
den und Praktikanten in enger Zusammenarbeit 
mit den Aus- und Weiterbildungsstätten, 

3. der Fort- und Weiterbildung der Krankenpf lege-
kräf te im Zusammenwirken mit dem Träger der  
Fortbildungsstätten,  

                                                 
26 § 79 a Abs. 3 angefügt durch Art.  I  des  Gesetzes vom 8. 

Februar 1999 (GVBl. S. 74) 

4. Weiterentwicklung und Anpassung der pf legeri-
schen Arbeit unter Berücksichtigung des medizi-
nischen, medizin-technischen und pf legerischen 
Fortschritts, 

 
5. der personellen und sachlichen Ausstattung der 

einzelnen Bereiche des Klinikums, in denen 
Krankenpf legekräfte tätig sind.  

 
 

§ 80 a 
Krankenpflegedirektor/Krankenpflegedirektorin 

 
Der Krankenpf legedirektor oder die Krankenpf legedi-
rektorin und die ständige Vertretung werden auf  Vor-
schlag der jeweiligen Krankenpf legekommission und 
im Benehmen mit dem jeweiligen Klinikumsv orstand 
v on der Finanz- und Wirtschaftskommission gewählt 
und v om Präsidenten oder der Präsidentin der 
Hochschule f ür fünf  akademische Jahre bestellt. Er 
oder sie muß eine abgeschlossene Weiterbildung f ür 
Leitungskräfte und mehrjährige Erf ahrungen in einer 
Leitungsf unktion haben Der Krankenpf legedirektor 
oder die Krankenpflegedirektorin ist der Vorsitzende 
oder die Vorsitzende der Krankenpf legekommission. 
Ihr oder ihm obliegen die in § 45 des 
Landeskrankenhausgesetzes genannten Aufgaben. 
Ferner sind f olgende Auf gaben wahrzunehmen:  
 
1. die Mitwirkung bei  der Erstellung des Wirt-

schaftsplans sowie die Sicherung der Ausf üh-
rung, 

2. die Mitentscheidung in allen Gremien bei den 
entsprechenden Entscheidungsträgern zu struk-
turellen Maßnahmen, zu personeller und sachli-
cher Ausstattung der Bereiche, in denen Pf lege-
personal tätig ist bzw. wird, 

3. die Verwaltung des Personalbudgets f ür alle 
Dienstarten im Pflegedienst sowie Funktions- und 
Sonderdienste.  

 
 

§ 81 
Wissenschaftliche Einrichtungen der 

Universitätsklinika 
 

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen der Universi-
tätsklinika sind 
 
1. die Kliniken und Zentren, die in Abteilungen ge-

gliedert werden können,  
2. die klinisch-theoretischen Institute und  
3. die theoretischen Institute. 
 
(2) Ist eine wissenschaftliche Einrichtung in Abtei-
lungen gegliedert, so kann nur ein Abteilungsleiter 
oder eine Abteilungsleiterin zum Geschäftsf ührenden 
Direktor oder zur Geschäftsführenden Direktorin 
gewählt werden.  
 
(3) Der Institutsrat f aßt Beschlüsse über die grund-
sätzlichen Angelegenheiten der Einrichtung im Sinne 
v on § 75 Abs. 4 einschließlich der Anmeldung des 
Gerätebedarf s. Sind Personen einzelnen Abteilungen 
oder Prof essoren und Prof essorinnen zugewiesen, 
so ergeht der Beschluß gemäß § 75 Abs. 4 Satz 3 
auf Vorschlag der Abteilungsleiter oder Abtei-
lungsleiterinnen oder der Prof essoren und Prof esso-
rinnen.  
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§ 82 
Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin in den 

Universitätsklinika 
 

(1) Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin ist 
gegenüber den in der  Abteilung beschäf tigten Per-
sonen weisungsbefugt. Hauptberuflichen Prof esso-
ren und Prof essorinnen gegenüber kann der Abtei-
lungsleiter oder die Abteilungsleiterin nur die zur 
Organisation, Koordinierung und Sicherstellung der 
Krankenv ersorgung in der Abteilung erf orderlichen 
Weisungen erteilen.  
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend f ür die Geschäftsf üh-
renden Direktoren oder die Geschäftsführenden Di-
rektorinnen der Kliniken im Fachbereich Veterinär-
medizin.  
 
(3) Eine Abteilungsschwester oder ein Abteilungs-
pf leger als Leiterin oder Leiter des pf legerischen 
Dienstes unterliegt insoweit nicht dem Weisungs-
recht des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin 
oder eines Arztes oder einer Ärztin als Leiter oder  
Leiterin eines selbständigen Funktionsbereiches. Die 
Abteilungsschwester oder der Abteilungspf leger ist 
f ür die Leistungsf ähigkeit und Wirtschaf tlichkeit des 
pf legerischen Dienstes im Rahmen der Entschei-
dungen der Krankenhausleitung verantwortlich. Sie 
oder er ist in Wahrnehmung ihrer oder seiner Ver-
antwortung gegenüber den Krankenpf legekräften 
weisungsbef ugt. Die ärztliche Verantwortung bleibt 
unberührt. Entscheidungen, die den Auf gabenbe-
reich des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin 
oder des Leiters oder der Leiterin eines selb-
ständigen Funktionsbereiches betreffen, werden 
gegenseitig abgestimmt.  
 
 
 

Neunter Abschnitt 
Zentrale Einrichtungen 

 
 

§ 83 
Zentralinstitute 

 
(1) An den Hochschulen können gemäß § 61 Abs. 1 
Nr. 2 f ür Dauerauf gaben in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung Zentralinstitute errichtet werden, in 
denen Mitglieder der Hochschule aus v erschiedenen 
Fachbereichen zusammenarbeiten. Für den Instituts-
rat und seinen Vorsitzenden oder seine Vorsitzende 
sowie f ür die Auf gaben der Zentralinstitute gelten die 
Vorschriften der §§ 69 bis 73 entsprechend.  
(2) Dem Institutsrat eines Zentralinstituts, das aus-
schließlich für Forschung zuständig ist, gehören Pro-
f essoren und Professorinnen, akademische Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen und sonstige Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen an. Die Professoren und Prof esso-
rinnen müssen die Mehrheit der Sitze und Stimmen 
haben.  
 
(3) Zentralinstitute können auch f ür den Bereich 
mehrerer Hochschulen errichtet werden. Sie sind 
einer beteiligten Hochschule zuzuordnen. Die Ent-
scheidung über die Zuordnung trifft die f ür Hoch-
schulen zuständige Senatsv erwaltung nach Anhö-
rung der beteiligten Hochschulen.  
 
(4) Für besondere Aufgaben in der Lehre können 
Zentralinstitute errichtet werden.  

 
 

§ 84 
Zentraleinrichtungen 

 
(1) Zentraleinrichtungen sind Betriebseinheiten au-
ßerhalb v on Fachbereichen. Sie erbringen Dienst-
leistungen f ür die Hochschule insgesamt oder f ür 
mehrere Fachbereiche.  
 
(2) Die Organisation und Benutzung einer Zen-
traleinrichtung wird v om Akademischen Senat durch 
Satzung geregelt.  
 
(3) § 61 Abs. 1 Nr. 2 und § 83 Abs. 3 gelten entspre-
chend.  
 
 

§ 85 
Institut an der Hochschule 

 
(1) Eine Einrichtung außerhalb der Hochschule, die 
ausschließlich im Bereich von Weiterbildung oder 
Forschung und Entwicklung tätig ist, kann v om Aka-
demischen Senat als "Institut an der Hochschule" 
anerkannt werden, wenn gewährleistet ist, daß  
 
1. die Tätigkeit der Einrichtung sich im Rahmen der 

Auf gaben der Hochschule und in Zusammenar-
beit mit ihr v ollzieht, 

2. Grundsätze der Wissenschaftsfreiheit und das 
Recht auf Veröff entlichung von Forschungser-
gebnissen gesichert sind, 

3. f ür die Angehörigen der Einrichtung die Grund-
sätze dieses Gesetzes bei Beschäftigung und 
Mitwirkung in sinngemäßer Anwendung gelten,  

4. die Arbeitsv erträge den v ergleichbaren tariflichen 
Bestimmungen für die Beschäftigten der Hoch-
schule als Mindestbedingungen entsprechen, 

5. die lauf enden Kosten der Einrichtung überwie-
gend aus Mitteln Dritter finanziert werden.  

 
(2) Die Anerkennung gemäß Absatz 1 ist auf höch-
stens fünf  Jahre zu bef risten. Sie kann nach Über-
prüf ung v erlängert werden.  
 
(3) Näheres regelt der Akademische Senat durch 
Satzung. 

 
 

§ 86 
Bibliothekswesen 

 
(1) Das Bibliothekssystem der Hochschule gliedert 
sich in die zentrale Bibliothek und gegebenenf alls in 
Fachbibliotheken. Die Bibliotheken haben die Auf -
gabe, die f ür Forschung, Lehre und Inf ormation er-
f orderliche Literatur und andere Inf ormationsträger 
zu sammeln, zu erschließen und zur Nutzung bereit-
zustellen. Die Bibliotheken der Hochschule sind zur 
Zusammenarbeit v erpflichtet.  
 
(2) Die zentrale Bibliothek arbeitet mit anderen Bi-
bliotheken und bibliothekarischen Einrichtungen au-
ßerhalb der Hochschule zusammen und nimmt ge-
gebenenf alls regionale Auf gaben wahr. Die Fachbi-
bliotheken können mit bibliothekarischen Einrichtun-
gen außerhalb der Hochschule zusammenarbeiten. 
Die zentrale Bibliothek koordiniert die Arbeit und die 
Anschaffung der Literatur im Bibliothekssystem. Sie 
übt die bibliothekarische Fachaufsicht aus.  
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(3) Die Auswahl der für die Fachbibliotheken zu be-
schaffenden Informationsträger liegt bei den wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Wo keine wissenschaftli-
chen Einrichtungen bestehen, übernehmen diese 
Auf gabe die Fachbereiche.  
 
(4) Berät ein Gremium der Hochschule über grund-
sätzliche Bibliotheksangelegenheiten, ist der Leiter 
oder die Leiterin der zentralen Bibliothek mit bera-
tender Stimme hinzuzuziehen. Er oder sie kann sich 
dabei v ertreten lassen. 
 
(5) Der Akademische Senat erläßt eine Bibliotheks-
ordnung, die einheitliche Grundsätze für die Ver-
waltung der Bibliotheken der Hochschule bestimmt 
und Regelungen über die Bildung eines Selbstv er-
waltungsgremiums für die zentrale Bibliothek trifft.  
 
 
 

Zehnter Abschnitt 
Haushaltswesen und Aufsicht 

 
 

§ 87 
Haushaltswesen 

 
(1) Zur Erf üllung ihrer Aufgaben erhalten die Hoch-
schulen Zuschüsse des Landes Berlin. Bei Haus-
haltsüberschreitungen ist die vorherige Zustimmung 
der f ür Hochschulen zuständigen Senatsv erwaltung 
und der Senatsv erwaltung f ür Finanzen erforderlich.  
 
(2) Die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung kann im Zusammenhang mit der Gewährung 
und Verwendung der Mittel nach Absatz 1 in den 
Hochschulen Prüfungen vornehmen.  
 
(3) Auf lagenbeschlüsse des Abgeordnetenhauses 
zum Hochschulhaushalt sind für die Hochschulen 
unmittelbar v erbindlich. 
 
(4) Für Verbindlichkeiten der Hochschulen haftet das 
Land Berlin als Gewährträger unbeschränkt.  
 
 

§ 88 27 
Haushaltsplan 

(vgl. auch § 17 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule stellt 
den Entwurf  des Haushaltsplans aufgrund v on Vor-
schlägen der Fachbereiche, der Zentralinstitute und 
der Zentraleinrichtungen auf und legt ihn dem Aka-
demischen Senat zur Stellungnahme v or. Danach 
leitet er oder sie ihn dem Kuratorium zu.  
 
(2) Der Entwurf  des Haushaltsplans bedarf der Billi-
gung durch das Kuratorium. Wenn es in wesentli-
chen Punkten von der Vorlage abweichen will, muß 
v orher dem Akademischen Senat Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden.   
 
(3) Nach der Veranschlagung des Zuschusses im 
Haushaltsplan v on Berlin stellt das Kuratorium den 
Haushaltsplan fest. Ist der Zuschuß des Landes Ber-
lin geringer als im Entwurf  des Haushaltsplans v or-

                                                 
27 § 88 Abs. 4 eingefügt durch Art. XI Nr. 2 des Gesetzes 

vom 19. Dezember 1997 (GVBl.  S. 686) 

gesehen, muß v or der Feststellung dem Akademi-
schen Senat Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben werden.  
 
(4) Die Prüfung der Haushaltsrechnung gemäß § 109 
Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung obliegt dem 
Rechnungshof von Berlin. 
 
 

§ 88a 28 
(Erprobung einer flexibleren Gestaltung der 

Haushaltswirtschaft und Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit) 

(vgl. auch § 18 der Teilgrundordnung!) 
 

(1) Zur Erprobung einer flexibleren Gestaltung der 
Haushaltswirtschaft und Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit können die Kuratorien der Universitäten, der 
Hochschule der Künste und der Fachhochschulen 
abweichend v on § 20 Abs. 1 der Landeshaushalts-
ordnung zulassen, daß die Personalausgaben 
(Hauptgruppe 4) mit konsumtiv en Sachausgaben 
(Hauptgruppen 5 und 6) gegenseitig deckungsf ähig 
sind. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Kuratorien können 
entsprechend § 19 Satz 2 der Landeshaushaltsord-
nung die Titel 515 01, 515 02, 515 11, 519 00, 522 
11, 523 01, 524 01, 524 11, 524 40, 525 02, 531 05, 
531 06, 540 50 und 540 51 f ür übertragbar erklären. 
Für die nach Satz 1 f ür übertragbar erklärten Titel 
kann die allgemeine Deckungsf ähigkeit zugelassen 
werden. 
 
(3) Den in Absatz 1 genannten Kuratorien wird die 
Möglichkeit eingeräumt, über die Festlegung v on f ür 
die Haushaltswirtschaft v erbindlichen summarischen 
Stellenrahmen, die nicht überschritten werden dür-
f en, zu beschließen. § 17 Abs. 5 der Landeshaus-
haltsordnung bleibt unberührt. Es ist zu gewährlei-
sten, daß Überschreitungen der Stellenrahmen nur 
f ür zulässig erklärt werden, wenn die Haushaltsf üh-
rung der jeweiligen Hochschule dauerhaft und unter 
Ausschluß v on Zuschußerhöhungen sowie unter 
Berücksichtigung auch von Beiträgen zur Konsolidie-
rung des Haushalts Berlins gesichert ist. 
 
 

§ 88b 29 
Gemeinsame Personalmanagementliste 

 
(1) In jeder staatlichen Hochschule wird der Perso-
nalüberhang des nichtwissenschaftlichen und des 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Personals, 
mit Ausnahme der Professoren und Professorinnen, 
auf  einer Personalmanagementliste geführt. Die 
Hochschulen vereinbaren innerhalb v on zwei Mona-
ten ein Verf ahren oder die Bildung einer gemeinsa-
men Personalbörse, um Stellenausschreibungen den 
Personalv erwaltungen aller in Frage kommenden 
Hochschulen bekanntzumachen. Die ausschreibende 
Hochschule ist v erpflichtet, geeignete Bewerber und 
Bewerberinnen aus Personalmanagementlisten im 
Stellenbesetzungsverf ahren vorrangig zu 
berücksichtigen. In die Personalmanagementliste 
sind bezogen auf  Beschäftigte nach Satz 1 der 

                                                 
28 § 88 a eingefügt durch Art. II § 3 Nr. 5 des Gesetzes vom 

15. April 1996 (GVBl. S. 126) 
29 § 88 b eingefügt durch Art. IX Nr. 5 des  Gesetzes vom 

12. März 1997 (GVBl. S. 69) 
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Name, der Vorname, die gegenwärtige Tätigkeit, das 
Geschlecht, das Geburtsjahr, der Stellenv ermerk 
gemäß § 47 der Landeshaushaltsordnung, die Ein-
gruppierung oder Besoldung, eine vorhandene Teil-
zeitbeschäftigung, die Personalwirtschaftsstelle und 
das jeweilige Kapitel des Haushaltsplans auf zuneh-
men, soweit dies im Einzelf all zur Durchführung der 
Übernahmev erpflichtung erforderlich ist. 
(2) Den im Personalüberhang bef indlichen Beschäf -
tigten bleiben beim Wechsel des Arbeitgebers die 
bisherigen arbeitsrechtlichen Besitzstände erhalten; 
gleiches gilt f ür Ansprüche aus den Tarifverträgen 
über Rationalisierungsschutz. 
 
(3) Soweit zur Realisierung v on Strukturentschei-
dungen Versetzungen v on Prof essoren oder Prof es-
sorinnen erf orderlich werden, gilt § 102 Abs. 4 Satz 
2. 
 
 

§ 89 30 
Aufsicht 

 
(1) Die Hochschulen einschließlich der Kuratorien 
unterstehen der Rechtsaufsicht des Landes Berlin. 
Sie wird durch die f ür Hochschulen zuständige Se-
natsv erwaltung unabhängig von den Aufsichtsbe-
f ugnissen des Leiters oder der Leiterin der Hoch-
schule ausgeübt. Die Durchführung der Rechtsauf -
sicht richtet sich nach den Vorschriften der §§ 10 bis 
13 und § 28 Abs. 5 des Allgemeinen Zuständigkeits-
gesetzes.  
 
(2) Soweit die Hochschulen einschließlich der Kura-
torien Auf gaben wahrnehmen, die ihnen als staatli-
che Angelegenheiten übertragen sind, unterstehen 
sie der Fachaufsicht der f ür Hochschulen zuständi-
gen Senatsverwaltung; dies gilt auch f ür Auf gaben 
bei der Ermittlung der Ausbildungskapazitäten und 
der Festsetzung v on Zulassungszahlen. Die Aus-
übung der Fachaufsicht richtet sich nach § 8 des 
Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes.  
 
(3) Nach Beschluß der Landeskommission f ür die 
Struktur der Univ ersitäten gemäß § 7b teilt die f ür 
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung der Uni-
v ersität ihre Auff assung und den sie betreffenden 
Teil des Beschlusses mit und gibt der Universität 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer an-
gemessenen Frist. Nach Vorliegen der Stellung-
nahme, spätestens nach Ablauf  der Frist, trifft der 
Senat die Entscheidung und gibt diese dem Abge-
ordnetenhaus zur Kenntnis. 31 
 
 

§ 90 
Bestätigung und Veröffentlichung von 

Rechtsvorschriften 
 

(1) Der Bestätigung durch die f ür Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung bedürfen alle Rechtsv or-
schriften der Hochschulen mit Ausnahme der Stu-
dienordnungen. Die Bestätigung kann teilweise oder 
mit Auf lagen erteilt werden; sie kann auch befristet 
werden.  
 

                                                 
30 § 89 Abs. 3 angefügt durch Art.  II § 3 Nr. 6 des  Gesetzes 

vom 15. April 1996 (GVBl.  S. 126) 
31 § 89 Abs. 3 neu gefasst durch Art . IX Nr. 6 des  Gesetzes 

vom 12. März 1997 (GVBl. S. 69) 

(2) Die Bestätigung von Rechtsvorschriften ist zu 
v ersagen, wenn sie gegen geltendes Recht v erstos-
sen. Die Bestätigung kann v ersagt werden, wenn die 
Rechtsv orschriften die im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes gebotene Einheitlichkeit 
im Hochschulwesen gefährden. § 31 Abs. 4 bleibt 
unberührt.  
 
(3) Die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung kann aus den in Absatz 2 sowie in § 31 Abs. 4 
genannten Gründen die Änderung v on Rechtsv or-
schriften v erlangen. Wenn die Hochschule diesem 
Verlangen innerhalb v on drei Monaten nicht ent-
spricht, kann die Bestätigung ganz oder teilweise 
widerruf en werden. Die Rechtsv orschrift tritt drei 
Monate nach Bekanntmachung des Widerrufs im 
Mitteilungsblatt der Hochschule außer Kraft. Nach 
dem Außerkrafttreten kann die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung die v on ihr geforderten 
Änderungen bis zur Bestätigung einer Neuf assung 
als Satzung in Kraft setzen.  
 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn die Bestätigung 
einer neuen Rechtsv orschrift versagt wird und die 
Hochschule auf  das Änderungsersuchen innerhalb 
v on drei Monaten keine Neufassung v orlegt oder 
diese nicht bestätigt wird.  
 
(5) Rechtsvorschriften der Hochschulen sind im Mit-
teilungsblatt der Hochschule bekanntzumachen.  
 

§ 91 
- entfällt -  

 
 
 

Elfter Abschnitt 
Hauptberufliches Personal der  Hochschulen  

 
 

§ 92 
Hauptberufliches wissenschaftliches und 

künstlerisches Personal 
 

(1) Das hauptberuf lich tätige wissenschaftliche und 
künstlerische Personal der Univ ersitäten und der 
Hochschule der Künste besteht aus den Prof essoren 
und Prof essorinnen, den Hochschuldozenten und 
Hochschuldozentinnen, den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistenten und Assistentinnen, den 
Oberassistenten und Oberassistentinnen und den 
Oberingenieuren und Oberingenieurinnen, den wis-
senschaftlichen und den künstlerischen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen sowie den Lehrkräf ten für be-
sondere Auf gaben.  
 
(2) Das hauptberuf lich tätige wissenschaftliche und 
künstlerische Personal an den übrigen künstleri-
schen Hochschulen und an den Fachhochschulen 
besteht aus den Prof essoren und Prof essorinnen, 
den wissenschaftlichen und den künstlerischen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen sowie den Lehrkräften 
f ür besondere Auf gaben.  
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§ 93 32 

Beamtenrechtliche Stellung 
 

(1) Auf  Beamte und Beamtinnen an Hochschulen f in-
den die f ür Landesbeamte geltenden Vorschriften 
Anwendung, soweit durch dieses Gesetz oder auf -
grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) Auf  Professoren und Prof essorinnen und Hoch-
schuldozenten und -dozentinnen sowie die zum wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Personal gehö-
renden Beamten und Beamtinnen auf  Zeit f inden die 
allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften über 
die Probezeit, die Lauf bahn und den einstweiligen 
Ruhestand keine Anwendung. Ein Eintritt in den Ru-
hestand mit Ablauf der Dienstzeit ist f ür die Beamten 
und Beamtinnen auf Zeit ausgeschlossen.  
 
(3) Beamte und Beamtinnen der Hochschule werden 
v on ihrer Dienstbehörde ernannt.  
 
(4) Prof essoren und Professorinnen, Hochschuldo-
zenten und Hochschuldozentinnen, Oberassistenten 
und Oberassistentinnen und Oberingenieure und 
Oberingenieurinnen sowie wissenschaftliche oder 
künstlerische Assistenten und Assistentinnen, die 
nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes sind oder nicht die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaften besitzen, können 
in begründeten Ausnahmef ällen auch aus anderen 
als den in § 9 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 
genannten Gründen in das Beamtenv erhältnis 
beruf en werden. Die Entscheidung trifft die f ür 
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung.  
 
 

§ 94 
Ausschreibung 

 
(1) Stellen f ür hauptberufliches wissenschaftliches 
Personal sind öff entlich auszuschreiben. Die Aus-
schreibung muß Art und Umf ang der zu erf üllenden 
Auf gaben enthalten.  
(2) Die Dienstbehörde kann im Einzelf all Ausnahmen 
v on der Pflicht zur Ausschreibung v on Stellen zulas-
sen. Dies gilt nicht bei Stellen f ür Prof essoren und 
Prof essorinnen.  
 
 

§ 95 
Verlängerung von Dienstverhältnissen 

 
(1) Soweit Prof essoren und Professorinnen, Hoch-
schuldozenten und Hochschuldozentinnen, Oberas-
sistenten und Oberassistentinnen, Oberingenieure 
und Oberingenieurinnen oder wissenschaftliche und 
künstlerische Assistenten und Assistentinnen Be-
amte oder Beamtinnen auf Zeit sind, ist das Dienst-
v erhältnis, sof ern dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen, auf Antrag des Beamten oder der Beam-
tin in dem Umf ang zu v erlängern, in dem er oder sie 
nach den §§ 35a, 35 b und 43 des 
Landesbeamtengesetzes oder nach anderen 
landesgesetzlichen Vorschriften zur Ausübung eines 
mit seinem oder ihrem Amt zu v ereinbarenden 
Mandats beurlaubt worden ist; die Verlängerung darf 

                                                 
32 § 93 Abs. 4 geändert  durch Art. III Nr. 1 des Gesetzes 

vom 21. September 1995 (GVBl. S. 608) 

die Dauer v on zwei Jahren nicht überschreiten. Satz 
1 gilt auch f ür Zeiten einer Beurlaubung f ür eine 
wissenschaftliche Tätigkeit oder eine 
wissenschaftliche oder beruf liche Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung im Ausland sowie bis zum 3. Oktober 
1994 zur Wahrnehmung von Auf gaben im 
Zusammenhang mit der nach der Herstellung der 
Einheit Deutschlands erf orderlichen Zusammenarbeit 
im Hochschulwesen gemäß § 2 Abs. 7 Satz 2 des 
Hochschulrahmengesetzes, sowie f ür Zeiten des 
Grundwehr- und Ziv ildienstes. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Arbeitszeit des Beamten 
oder der Beamtin aus den dort genannten Gründen 
ermäßigt oder Teilzeitbeschäftigung bewilligt worden 
ist und die Ermäßigung wenigstens ein Fünftel der 
regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Auf  Antrag ist das 
Dienstverhältnis um die Zeiten eines 
Beschäftigungsverbots nach §§ 1 bis 3, 8 und 9 der  
Mutterschutzv erordnung in der Fassung vom 29. 
April 1986 (GVBl. S. 611), geändert durch 
Verordnung v om 12. Dezember 1991 (GVBl. S. 286), 
und eines Erziehungsurlaubs nach § 42 Abs. 5 des 
Landesbeamtengesetzes in Verbindung mit § 1 der 
Erziehungsurlaubsv erordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Nov ember 1994 (BGBl. I 
S. 3516) zu verlängern, soweit eine Beschäftigung 
nicht erf olgt ist. Eine Verlängerung nach den Sätzen 
1 bis 3 darf  insgesamt die Dauer v on drei Jahren, 
eine Verlängerung nach den Sätzen 1 bis 4  
insgesamt die Dauer v on vier Jahren nicht 
überschreiten. 
 
(2) Für Beamte und Beamtinnen, die zur Wahrneh-
mung v on Aufgaben in einer Personal- oder Schwer-
behindertenv ertretung oder v on Aufgaben nach § 4 
Abs. 7 f ür mindestens ein Fünftel der regelmäßigen 
Arbeitszeit f reigestellt worden sind, gilt Absatz 1 ent-
sprechend.  
 (3) Soweit f ür Prof essoren und Professorinnen, 
Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen, 
Oberassistenten und Oberassistentinnen, Oberin-
genieure und Oberingenieurinnen oder f ür wissen-
schaftliche und künstlerische Assistenten und Assi-
stentinnen ein befristetes Arbeitsv erhältnis begründet 
worden ist, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
 
 

§ 96 
Lehrverpflichtung 

 
Der Umfang der Lehrv erpflichtung des wissenschaft-
lichen und künstlerischen Personals wird in einer 
Rechtsv erordnung geregelt, die die für Hochschulen 
zuständige Senatsv erwaltung nach Anhörung der 
Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsv er-
waltungen f ür Inneres und Finanzen erläßt.  
 
 

§ 97 
Urlaub 

 
(1) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal 
mit Lehrauf gaben hat seinen Erholungsurlaub in der 
v orlesungsfreien Zeit zu nehmen. In den Klinika sind 
die Notwendigkeiten der Krankenversorgung zu 
berücksichtigen. 
 
(2) Die Erteilung v on Urlaub f ür wissenschaftliche 
und künstlerische Tätigkeiten wird in einer  Rechts-
v erordnung geregelt, die die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung nach Anhörung der 
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Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsv er-
waltungen f ür Inneres und Finanzen erläßt. Dabei ist 
zu bestimmen, ob und inwieweit die Bezüge während 
des Urlaubs zu belassen sind.  
 
 

§ 98 
Nebentätigkeit 

 
(1) Für Angestellte an Hochschulen gelten die Vor-
schriften über die Nebentätigkeit der Landesbeamten 
und Landesbeamtinnen entsprechend, soweit durch 
dieses Gesetz oder auf grund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmt ist.  
 
(2) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Dienst-
kräf te gemäß § 92 insoweit v erpflichtet, als die Ne-
bentätigkeit in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit ihrer dienstlichen Tätigkeit steht. In einer Rechts-
v erordnung über die Nebentätigkeit des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals, die die f ür 
Hochschulen zuständige Senatsv erwaltung nach 
Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit 
den Senatsverwaltungen f ür Finanzen und für Inne-
res erläßt, wird insbesondere geregelt 
 
1. die Genehmigung von Nebentätigkeiten,  
2. die Pf licht zur Anzeige von Nebentätigkeiten, 
3. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtun-

gen und Material und das daf ür abzuf ührende 
Nutzungsentgelt, 

4. der Nachweis der Einkünfte aus Nebentätigkeit, 
5. die Ablief erungspf licht f ür Vergütungen aus Ne-

bentätigkeiten im öffentlichen Dienst. 
 
Das Nutzungsentgelt hat sich nach den dem Dienst-
herrn entstehenden Kosten zu richten und muß den 
besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beam-
ten oder der Beamtin durch die Inanspruchnahme 
entsteht. Es kann pauschaliert und nach Höhe der 
Einkünf te gestaffelt werden.  
 
 

§ 99 33 
Dienstliche Aufgaben der Professoren und 

Professorinnen 
 

(1) Die Prof essoren und Prof essorinnen nehmen die 
ihrer Hochschule jeweils obliegenden Auf gaben in 
Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in 
ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres 
Dienstverhältnisses selbständig wahr.  
 
(2) Die Prof essoren und Prof essorinnen sind v er-
pf lichtet, zur Sicherstellung des Lehrangebotes f ür 
alle Studiengänge in ihren Fächern 
Lehrv eranstaltungen durchzuf ühren und an Vor-, 
Zwischen- und Abschlussprüfungen nach Maßgabe 
der Prüf ungsordnungen mitzuwirken. Auch soweit es 
sich dabei um Staatsprüfungen handelt, erf olgt die 
Mitwirkung ohne besondere Vergütung. Der oder die 
f ür den Studiengang zuständige Dekan oder Dekanin 
benennt dem jeweiligen staatlichen Prüfungsamt auf 
dessen Anforderung die danach erforderlichen Prüf er 
oder Prüf erinnen. 34 
 

                                                 
33 § 99 Abs . 6 neu gefaßt durch Art. IX Nr. 7 des Gesetzes 

vom 12. März 1997 
34 § 99 Abs. 2 neu gefasst durch Art. II des Gesetzes vom 

31. Mai 2000 

(3) Prof essoren und  Prof essorinnen können auf 
begrenzte Zeit ausschließlich oder überwiegend 
Auf gaben der Forschung übertragen werden.  
 
(4) Zu den hauptberuf lichen Auf gaben der Prof esso-
ren und Prof essorinnen gehören je nach den ihrer 
Hochschule obliegenden Auf gaben insbesondere 
auch die  
 
1. Mitwirkung an Weiterbildungsveranstaltungen der 

Hochschule,35 
2. Förderung der Studenten und Studentinnen und 

des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses sowie Betreuung der Qualif izie-
rung der ihnen zugewiesenen akademischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

3. Mitwirkung an der  Studienref orm und Studien-
f achberatung, 

4. Mitwirkung an der Verwaltung der Hochschule, 
5. Wahrnehmung v on Auf gaben in der Krankenv er-

sorgung, 
6. Erstattung von Gutachten einschließlich der er-

f orderlichen Untersuchungen gegenüber ihrer 
Hochschule und der für Hochschulen zuständi-
gen Senatsverwaltung, in Berufungsverf ahren 
auch gegenüber Hochschulen und Dienstbehör-
den in anderen Bundesländern.  

 
Auf  Antrag der Prof essoren und Prof essorinnen ist 
die Wahrnehmung v on Aufgaben in und f ür Einrich-
tungen der Wissenschafts- oder Kunstf örderung, die 
überwiegend aus staatlichen Mitteln f inanziert wer-
den, zur dienstlichen Auf gabe zu erklären, wenn sie  
mit der Erfüllung der übrigen dienstlichen Auf gaben 
v ereinbar ist.  
 
(5) Art und Umfang der von dem einzelnen Prof essor 
oder Prof essorin wahrzunehmenden Auf gaben rich-
ten sich nach der Ausgestaltung seines oder ihres 
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung 
seiner oder ihrer Stelle. Die Festlegung steht unter 
dem Vorbehalt einer Überprüf ung in angemessenen 
Zeitabständen.  
 
(6) Zur Durchführung v on Forschungsvorhaben, 
künstlerischen Entwicklungsv orhaben oder zur Ak-
tualisierung ihrer Kenntnisse in der Beruf spraxis sol-
len Prof essoren und Professorinnen auf  Antrag in 
angemessenen Zeitabständen unter Fortzahlung 
ihrer Dienstbezüge f ür ein Semester, in besonderen 
Fällen f ür zwei Semester, v on ihren übrigen dienstli-
chen Auf gaben f reigestellt werden. Eine Freistellung 
darf  nach Ablauf  von sieben Semestern nach der 
letzten Freistellung gewährt werden; wird die Frei-
stellung aus dienstlichen Gründen höchstens zwei 
Semester später als nach Ablauf  der vorgenannten 
Frist gewährt oder weist der Prof essor oder die Pro-
f essorin nach, daß er oder sie in den zurückliegen-
den Semestern ohne Freistellung Lehre im Pf licht- 
oder Wahlpf lichtbereich seines oder ihres Fachs über 
seine oder ihre Regellehrverpf lichtung hinaus 
durchgef ührt hat, so v erkürzt sich die Frist für die 
nächste Freistellung entsprechend. Dies gilt auch in 
Fällen besonderer Leistungen oder Erf olge des Pro-
f essors oder der Prof essorin im Zusammenhang mit 
der Erf üllung seiner oder ihrer Lehrauf gaben; die 
Entscheidung über die Gewährung einer Freistellung 
trifft der Dekan oder die Dekanin, an Hochschulen 

                                                 
35 § 99 Abs . 4 S. 1 Nr. 1 neu gefasst durch Art. I I des 

Gesetzes vom 31. Mai 2000 
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ohne Fachbereiche die Stelle, die die Auf gaben des 
Dekans oder der Dekanin wahrnimmt. Nach Ablauf 
der Freistellung ist dem Dekan oder der Dekanin, an 
Hochschulen ohne Fachbereiche dem Leiter oder der 
Leiterin der Hochschule ein Bericht über Durch-
f ührung und Ergebnisse des Forschungssemesters 
v orzulegen. Die f ür Hochschulen zuständige Senats-
v erwaltung wird ermächtigt, nach Anhörung der 
Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsv er-
waltungen f ür Inneres und f ür Finanzen durch 
Rechtsv erordnung das Nähere, insbesondere die 
Voraussetzungen der Freistellung, das Verf ahren 
und die Anrechnung v on Einnahmen, zu regeln. 
 
 

§ 100 
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren 

und Professorinnen 
 

(1) Einstellungsv oraussetzungen f ür Professoren und 
Prof essorinnen sind neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens  
 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch 

Erf ahrungen in der Lehre oder Ausbildung nach-
gewiesen wird.  

3. besondere Bef ähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer 
Promotion nachgewiesen wird, oder besondere 
Bef ähigung zu künstlerischer Arbeit und  

4. darüber hinaus je nach den Anf orderungen der 
Stelle 

 
 a) zusätzliche wissenschaftliche oder 

zusätzliche künstlerische Leistungen oder  
 
 b) besondere Leistungen bei der Anwendung 

oder Entwicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden in einer minde-
stens f ünfjährigen beruflichen Praxis, von 
der mindestens drei Jahre außerhalb des 
Hochschulbereichs ausgeübt worden sein 
müssen.  

 
(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen 
nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a werden in der Re-
gel durch eine Habilitation nachgewiesen. In Fä-
chern, in denen eine Habilitation nicht üblich ist, bei 
Beruf ungen aus dem Ausland oder in Ausnahmef äl-
len erf olgt der Nachweis durch gleichwertige wissen-
schaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein 
können.  
 
 (3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die 
Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher oder 
f achdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung 
v orsieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijäh-
rige Schulpraxis nachweist. Professoren und Pro-
f essorinnen an Fachhochschulen und Prof essoren 
und Prof essorinnen f ür anwendungsbezogene Stu-
diengänge an anderen Hochschulen müssen die 
Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 
Buchstabe b erfüllen; in begründeten Ausnahmef äl-
len können sie auch unter der Voraussetzung des 
Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe a eingestellt werden.  
 
(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den An-
f orderungen der Stelle entspricht, kann abweichend 
v on den Absätzen 1 bis 3 als Prof essor oder Profes-

sorin eingestellt werden, wer hervorragende fachbe-
zogene Leistungen in der Praxis und pädagogische 
Eignung nachweist.  
 
(5) Prof essoren und Prof essorinnen mit ärztlichen, 
zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben müssen 
zusätzlich die Anerkennung als Gebietsarzt, Ge-
bietszahnarzt oder Gebietstierarzt nachweisen, 
soweit f ür das betreffende Fachgebiet eine 
entsprechende Weiterbildung vorgeschrieben ist.  
 
 

§ 101 
Berufung von Professoren und Professorinnen 

 
(1) Prof essoren und Professorinnen werden auf  Vor-
schlag des zuständigen Gremiums v on dem f ür 
Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats beru-
f en. 
 
(2) Zur Berufung eines Professors oder einer Pro-
f essorin beschließt das zuständige Gremium eine 
Liste, die die Namen von drei Bewerbern/Bewerbe-
rinnen enthalten soll (Beruf ungsv orschlag). 
 
(3) Der Beruf ungsvorschlag ist dem f ür Hochschulen 
zuständigen Mitglied des Senats spätestens acht 
Monate nach Freigabe der Stelle v orzulegen. Ihm 
sind alle Bewerbungen, die Gutachten aus der 
Hochschule und auswärtige Gutachten beizuf ügen. 
Jedes Mitglied des f ür den Beruf ungsv orschlag zu-
ständigen Gremiums kann v erlangen, daß ein v on 
der Mehrheit abweichendes Votum beigefügt wird.  
 
(4) Das f ür Hochschulen zuständige Mitglied des 
Senats ist an die Reihenf olge der Namen in dem 
Beruf ungsv orschlag nicht gebunden; es kann auch 
dem weiteren Beruf ungsv orschlag gemäß § 47 Abs. 
3 Satz 3 entsprechen. Soll v on der Reihenf olge des 
Beruf ungsv orschlags abgewichen werden, so ist der 
Hochschule unter Darlegung der Gründe zuv or Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Das f ür 
Hochschulen zuständige Mitglied des Senats ent-
scheidet innerhalb von drei Monaten nach Vorlage 
des Beruf ungsv orschlages.  
 
(5) Bei Beruf ungen dürfen Mitglieder, die in dersel-
ben Hochschule hauptberuf lich tätig sind, nur in 
Ausnahmef ällen berücksichtigt werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht bei Beruf ung von Prof essoren 
und Prof essorinnen an Fachhochschulen in ein 
zweites Prof essorenamt.  
 
(6) Das f ür Hochschulen zuständige Mitglied des 
Senats kann den Berufungsvorschlag an die Hoch-
schule zurückgeben. Die Rückgabe ist zu begrün-
den. Sie kann mit der Aufforderung an die Hoch-
schule verbunden werden, innerhalb v on sechs Mo-
naten einen neuen Beruf ungsv orschlag v orzulegen.  
 
(7) Hat das für Hochschulen zuständige Mitglied des 
Senats begründete Bedenken gegen den neuen Be-
ruf ungsv orschlag oder werden die Fristen der Ab-
sätze 3 und 6 nicht eingehalten, so kann es eine 
Beruf ung außerhalb einer Vorschlagsliste ausspre-
chen. Dem zuständigen Gremium der Hochschule ist 
zuv or eine angemessene Frist zur Stellungnahme 
einzuräumen.  
 
(8) Wird Personen übergangsweise bis zur endgülti-
gen Besetzung einer Prof essoren-/Prof essorinnen-
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stelle die Wahrnehmung der Auf gaben eines Profes-
sors oder einer Prof essorin übertragen, so sind die 
Absätze 1 bis 7 nicht anzuwenden. 
 
 

§ 102 
Dienstrechtliche Stellung der Professoren und 

Professorinnen 
 

(1) Die Prof essoren und Prof essorinnen werden, 
soweit sie in das Beamtenverhältnis beruf en werden, 
zu Beamten oder Beamtinnen auf Lebenszeit oder 
auf Zeit ernannt.  
 
(2) Beamtenv erhältnisse auf  Zeit können f ür die 
Dauer v on f ünf  Jahren begründet werden. Eine er-
neute Ernennung zum Prof essor oder zur Prof esso-
rin auf  Zeit ist einmal zulässig.  
 
(3) Die Vorschriften über die Arbeitszeit mit Aus-
nahme der §§ 35 a und 43 des Landesbeamtenge-
setzes sind auf Prof essoren und Prof essorinnen 
nicht anzuwenden. Erf ordert jedoch der Auf gabenbe-
reich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige 
oder planmäßige Anwesenheit, kann die oberste 
Dienstbehörde f ür bestimmte Beamtengruppen diese 
Vorschriften für anwendbar erklären; die Vorschriften 
über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmig-
ten schuldhaften Fernbleibens v om Dienst sind an-
zuwenden.  
 
(4) Beamtete Prof essoren und Prof essorinnen kön-
nen nur mit ihrer Zustimmung abgeordnet oder v er-
setzt werden. Abordnung und Versetzung in ein  
gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule 
sind auch ohne Zustimmung des Prof essors oder der 
Prof essorin zulässig, wenn die Hochschule oder die 
Hochschuleinrichtung, an der er oder sie tätig ist, 
auf gelöst oder mit einer anderen Hochschule zu-
sammengeschlossen wird oder wenn die Studien-  
und Fachrichtung, in der er oder sie tätig ist, ganz 
oder teilweise aufgegeben oder an eine andere 
Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt 
sich eine Mitwirkung der auf nehmenden Hochschule 
oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung v on 
Prof essoren und Professorinnen auf eine Anhörung.  
 
(5) Prof essoren und Professorinnen können in Aus-
nahmef ällen im Angestelltenv erhältnis beschäftigt 
werden. Ihre Arbeitsbedingungen sollen, soweit all-
gemeine dienst- und haushaltsrechtliche Regelungen 
nicht entgegenstehen, Rechten und Pf lichten 
beamteter Prof essoren und Prof essorinnen entspre-
chen.  
 
 

§ 103 
Führung der Bezeichnung "Professor" 

 
(1) Mit der Ernennung zum Professor oder zur Pro-
f essorin ist zugleich die akademische Bezeichnung 
"Prof essor" v erliehen.  
 
(2) Auch nach Ausscheiden aus der Hochschule oder 
bei Ruhen der Rechte und Pf lichten aus dem 
Dienstverhältnis als Prof essor oder Professorin darf 
die akademische Bezeichnung "Prof essor" ohne 
Zusatz geführt werden, sofern nicht die Weiterf üh-
rung aus Gründen, die bei einem Beamten oder einer 
Beamtin die Rücknahme der Ernennung zum 
Beamten oder zur Beamtin rechtf ertigen würde, 

durch die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung untersagt wird.  
 
(3) Ausländische Prof essoren- und Prof essorinnenti-
tel dürf en gef ührt werden, wenn sie von einer aner-
kannten ausländischen Hochschule als Amts- oder 
Dienstbezeichnung in Verbindung mit einem Lehr- 
oder Forschungsvertrag auf der Grundlage besonde-
rer wissenschaftlicher Leistungen v erliehen worden 
sind. Nach dem Ausscheiden aus den Diensten der 
ausländischen Hochschule darf diese Bezeichnung 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur geführt 
werden, wenn dies nach dem Recht des betreffen-
den ausländischen Staates zulässig ist. Die Führung 
bedarf  der Genehmigung durch die f ür Hochschulen 
zuständige Senatsv erwaltung.  
 
 

§ 104 
Wissenschaftliche und künstlerische Assistenten 

und Assistentinnen 
 

(1) Wissenschaftliche Assistenten und Assistentin-
nen haben wissenschaftliche Dienstleistungen in 
Forschung und Lehre zu erbringen, die auch dem 
Erwerb einer weiteren wissenschaftlichen Qualif ika-
tion f örderlich sind. Ihnen ist mindestens ein Drittel 
ihrer Arbeitszeit f ür selbständige Forschungstätigkeit 
oder zur eigenen Weiterbildung zur Verf ügung zu 
stellen. In den medizinischen Fachbereichen kann 
eine Tätigkeit in der Krankenv ersorgung angerechnet 
werden. Zu ihren wissenschaftlichen Dienstlei-
stungen gehört es auch, den Studenten und Studen-
tinnen Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu 
v ermitteln und sie in der Anwendung wissenschaftli-
cher Methoden zu unterweisen. Im Bereich der Me-
dizin gehören zu den wissenschaftlichen Dienstlei-
stungen auch Tätigkeiten in der Krankenversorgung.  
 
(2) Wissenschaftliche Assistenten und Assistentin-
nen sind Prof essoren und Prof essorinnen zugeord-
net und nehmen ihre Auf gaben unter deren fachli-
cher Verantwortung wahr.  
 
(3) Voraussetzung f ür die Einstellung als wissen-
schaftlicher Assistent oder wissenschaftliche Assi-
stentin ist neben den allgemeinen dienstrechtlichen 
Voraussetzungen eine qualif izierte Promotion oder 
eine qualif izierte zweite Staatsprüf ung, in den Inge-
nieurwissenschaften ein qualifizierter Abschluß des 
wissenschaftlichen Studiums, in den akademischen 
Heilberuf en neben der Promotion eine qualifizierte, 
das Studium oder die Ausbildung abschließende 
Staatsprüfung. Soweit im Bereich der Medizin heil-
kundliche Tätigkeiten ausgeübt werden, bedarf  es 
der Approbation oder einer Erlaubnis zur v orüberge-
henden Ausübung des Berufes.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für künstlerische As-
sistenten und Assistentinnen entsprechend.  
 
 

§ 105 
Dienstrechtliche Stellung der wissenschaftlichen 

und künstlerischen Assistenten und 
Assistentinnen 

 
(1) Wissenschaftliche Assistenten und Assistentin-
nen und künstlerische Assistenten und Assistentin-
nen werden f ür die Dauer v on drei Jahren zu Beam-
ten oder Beamtinnen auf  Zeit ernannt. Das Beam-
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tenv erhältnis der Assistenten und Assistentinnen soll 
mit deren Zustimmung spätestens vier Monate v or 
seinem Ablauf  um weitere drei Jahre v erlängert wer-
den, wenn sie die weitere wissenschaftliche oder 
künstlerische Qualifikation erworben haben oder zu 
erwarten ist, daß sie sie in dieser Zeit erwerben wer-
den. Im Bereich der Medizin soll das Dienstverhält-
nis, das nach Satz 2 um drei Jahre v erlängert wor-
den ist, unter den gleichen Voraussetzungen um 
weitere v ier Jahre verlängert werden. Eine weitere 
Verlängerung ist, außer in den Fällen des § 95, nicht 
zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung 
als Assistent oder als Assistentin.  
 
(2) Für die Assistenten und Assistentinnen kann 
auch ein Angestelltenv erhältnis begründet werden. In 
diesem Fall gilt Absatz 1 entsprechend.  

 
 

§ 106 
Oberassistenten/Oberassistentinnen und 

Oberingenieure/Oberingenieurinnen 
 

(1) Oberassistenten und Oberassistentinnen sowie 
die Oberingenieure und Oberingenieurinnen haben 
auf Anordnung Lehrv eranstaltungen abzuhalten, die 
sie selbständig durchführen, und wissenschaftliche 
Dienstleistungen zu erbringen. Die mit ihrer Lehrbe-
f ugnis verbundenen Rechte bleiben unberührt. § 104 
Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
(2) Voraussetzung f ür die Einstellung ist neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen f ür 
die Oberassistenten und Oberassistentinnen die 
Habilitation, f ür die Oberingenieure und Oberinge-
nieurinnen eine qualif izierte Promotion oder eine 
qualif izierte zweite Staatsprüfung. Ferner kann v on 
Oberingenieuren und Oberingenieurinnen je nach 
den f achlichen Anforderungen der Nachweis einer 
mindestens zweijährigen praktischen Tätigkeit au-
ßerhalb des Hochschulbereichs gefordert werden.  

 
 

§ 107 
Dienstrechtliche Stellung der Ober- 
assistenten/Oberassistentinnen und 
Oberingenieure/Oberingenieurinnen 

 
(1) Oberassistenten und Oberassistentinnen werden 
f ür die Dauer von v ier, im Bereich der Medizin v on 
sechs Jahren, Oberingenieure und Oberingenieurin-
nen f ür die Dauer v on sechs Jahren zu Beamten auf 
Zeit ernannt. Hat der Oberassistent oder die Ober-
assistentin, der Oberingenieur oder die Oberinge-
nieurin ein Dienstv erhältnis als wissenschaftlicher 
Assistent oder wissenschaftliche Assistentin vor Ab-
lauf  der in § 105 Abs. 1 Satz 1 bis 3 f estgelegten 
Zeiträume beendet, so ist die Dauer seines oder 
ihres Dienstverhältnisses als Oberassistent oder 
Oberassistentin bzw. als Oberingenieur oder Obe-
ringenieurin entsprechend länger zu bemessen.  
 
(2) § 105 Abs. 1 Satz 4 sowie Abs. 2 gilt entspre-
chend.  
 
 

§ 108 
Hochschuldozenten/Hochschuldozentinnen 

 
(1) Die Hochschuldozenten und Hochschuldozentin-
nen nehmen die ihrer Hochschule in Wissenschaft 

und Kunst, Forschung und Lehre jeweils obliegenden 
Auf gaben nach näherer Ausgestaltung ihres 
Dienstverhältnisses selbständig wahr. § 99 Abs. 2, 4 
und 5 gilt entsprechend.  
 
(2) Für die Einstellung von Hochschuldozenten gilt  
§ 100 entsprechend.  
 
 

§ 109 
Dienstrechtliche Stellung der Hochschuldozenten 

und Hochschuldozentinnen 
 

(1) Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen 
werden f ür die Dauer v on sechs Jahren zu Beamten 
oder Beamtinnen auf Zeit ernannt. Das Dienstv er-
hältnis kann im Bereich der Medizin um drei Jahre 
v erlängert werden. § 105 Abs. 1 Satz 4 sowie Abs. 2 
gilt entsprechend. Ist dem Dienstv erhältnis als 
Hochschuldozent oder Hochschuldozentin ein 
Dienstverhältnis als Oberassistent oder Oberassi-
stentin oder Oberingenieur oder Oberingenieurin 
v orausgegangen, so v erkürzt sich die Dienstzeit des 
Hochschuldozenten oder der Hochschuldozentin um 
den Zeitraum des v orausgegangenen Dienstv er-
hältnisses. 
 
(2) Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen 
können mit Zustimmung der f ür Hochschulen zu-
ständigen Senatsv erwaltung in besonders begründe-
ten Ausnahmef ällen zu Beamten oder Beamtinnen 
auf Lebenszeit ernannt werden.  
 
 

§ 110 
Wissenschaftliche und künstlerische  

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
 

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sind die den Fachbereichen, den wissenschaftli-
chen Einrichtungen oder den Betriebseinheiten zu-
geordneten Beamten und Beamtinnen und Ange-
stellten, denen wissenschaftliche Dienstleistungen 
obliegen.  
 
(2) Für wissenschaftliche oder künstlerische Dienst-
leistungen auf Dauer (Funktionsstellen) werden wis-
senschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen als Beamte oder Beamtinnen in der 
Lauf bahn des Akademischen Rats oder der Akade-
mischen Rätin oder als Angestellte beschäftigt. Nä-
heres über Stellung und Lauf bahn regelt die f ür 
Hochschulen zuständige Senatsv erwaltung nach 
Anhörung der Hochschulen im Einv ernehmen mit der 
Senatsv erwaltung f ür Inneres durch Rechtsv er-
ordnung.  
 
(3) Mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen sind bef ristete Arbeits-
v erhältnisse zu begründen, wenn die Beschäftigung 
der Weiterbildung oder der beruflichen Aus-, Fort- 
und Weiterbildung dient (Qualifikationsstellen) oder 
ein sonstiger sachlicher Grund im Sinne des § 57 b 
Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes v orliegt. Das 
Qualif izierungsziel gemäß Satz 1 soll im Arbeitsv er-
trag benannt werden. In Fachbereichen, die über das 
Promotionsrecht verf ügen, ist dies in der Regel die 
Promotion.  
 
(4) Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen ge-
hören auch die Auf gaben, den Studenten und Stu-
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dentinnen selbständig Fachwissen und praktische 
Fertigkeiten zu v ermitteln und sie in der Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden eigenv erantwortlich zu 
unterweisen, soweit dies zur Gewährleistung des 
erf orderlichen Lehrangebots notwendig ist, sowie die 
Wahrnehmung besonderer Beratungsf unktionen. Im 
Bereich der Medizin gehören zu den wissenschaftli-
chen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Kran-
kenv ersorgung.  
 
(5) Wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen auf  Qualifikationsstellen ist mindestens ein 
Drittel ihrer Arbeitszeit f ür selbständige Forschung, 
zur eigenen Weiterbildung oder Promotion zur Ver-
f ügung zu stellen. In den medizinischen Fachberei-
chen kann eine Tätigkeit in der Krankenversorgung 
auf  diese Zeit angerechnet werden. Anderen wis-
senschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist 
nach Maßgabe ihres Dienstv erhältnisses ausrei-
chend Zeit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit zu 
geben.  
 
(6) Einstellungsv oraussetzung f ür wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist neben den all-
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen min-
destens ein abgeschlossenes Hochschulstudium.  
 
(7) Die voranstehenden Absätze gelten - soweit nicht 
ausdrücklich erwähnt - f ür künstlerische Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen entsprechend. Abweichend v on 
Absatz 6 kann das abgeschlossene Hochschulstu-
dium je nach den f achlichen Anforderungen durch 
eine mindestens dreijährige erf olgreiche künstleri-
sche Berufstätigkeit ersetzt werden.  
 
 

§ 111 
Personal mit ärztlichen Aufgaben 

 
Hauptberuf liche tätige Personen mit ärztlichen, 
zahnärztlichen oder tierärztlichen Auf gaben, die nicht 
Prof essoren und Professorinnen oder Hoch-
schuldozenten und Hochschuldozentinnen sind, ste-
hen in der Regel dienst- und mitgliedschaftsrechtlich 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen gleich.  
 
 

§ 112 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

 
(1) Lehrkräf te f ür besondere Auf gaben nehmen 
überwiegend Lehrtätigkeit wahr, die nicht die Qualif i-
kation von Professoren und Professorinnen erf ordert; 
sie v ermitteln praktische Fertigkeiten und 
Kenntnisse.  
 
(2) Die Einstellungsvoraussetzungen, die Aufgaben, 
die Arbeitsbedingungen und die Lauf bahn beamteter 
Lehrkräf te werden in einer Rechtsverordnung gere-
gelt, die die f ür Hochschulen zuständige Senatsv er-
waltung nach Anhörung der Hochschulen im Einv er-
nehmen mit der Senatsv erwaltung f ür Inneres erläßt.  
 
 

§ 113 
Gastprofessoren/Gastprofessorinnen und  

Gastdozenten/Gastdozentinnen 
 

(1) Für Auf gaben, die von Prof essoren und Profes-
sorinnen wahrzunehmen sind, können die Hoch-

schulen f ür einen begrenzten Zeitraum mit Prof esso-
ren und Prof essorinnen oder mit Personen, die die 
Einstellungsvoraussetzungen f ür Prof essoren und 
Prof essorinnen erfüllen, f reie Dienstverhältnisse als 
Gastprof essoren und Gastprofessorinnen v ereinba-
ren.  
 
(2) Für Auf gaben, die nicht die Qualifikation v on Pro-
f essoren und Prof essorinnen erf ordern, können die 
Hochschulen f ür einen begrenzten Zeitraum f reie 
Dienstverhältnisse als Gastdozenten vereinbaren.  
 
 
 

Zwölfter Abschnitt 
Nebenberufliches Personal der Hochschulen 

 
§ 114 

Nebenberuflich tätiges Personal 
 

Das nebenberuflich tätige Personal mit wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Auf gaben besteht 
aus den  
 
1. Honorarprof essoren und Honorarprofessorinnen, 
2. außerplanmäßigen Prof essoren/Prof essorinnen 

und Priv atdozenten/Priv atdozentinnen 
3. Lehrbeauftragten und 
4. studentischen Hilfskräften. 

 
 

§ 115 
Unfallfürsorge 

 
Erleiden Personen gemäß § 114 Nr. 1 bis 3 in Aus-
übung ihrer Tätigkeit an der Hochschule, soweit sie 
nicht kraft Gesetzes versichert sind, einen Unf all im 
Sinne v on § 31 des Beamtenv ersorgungsgesetzes in 
der Fassung v om 12. Februar 1987 (BGBl. I S. 570, 
1339 / GVBl. S. 910, 1812), so erhalten sie Unf all-
f ürsorgeleistungen in entsprechender Anwendung 
der §§ 33 bis 35 des Beamtenv ersorgungsgesetzes, 
soweit sie keinen anderen Anspruch auf  entspre-
chende Leistungen haben. Auch kann ihnen v on der 
obersten Dienstbehörde im Einv ernehmen mit der 
Senatsv erwaltung für Inneres ein nach billigem Er-
messen f estzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt 
werden; entsprechendes gilt f ür die Hinterbliebenen.  
 
 

§ 116 
Bestellung von Honorarprofessoren und 

Honorarprofessorinnen 
 

(1) Zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofes-
sorin kann bestellt werden, wer in seinem Fach auf -
grund herv orragender wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Leistungen den Anforderungen ent-
spricht, die an Prof essoren und Prof essorinnen ge-
stellt werden. Die Bestellung setzt eine mehrjährige 
selbständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule 
v oraus; von dieser Voraussetzung kann bei beson-
deren wissenschaftlichen und künstlerischen Lei-
stungen in einer mehrjährigen beruf lichen Praxis 
abgesehen werden. Zum Honorarprof essor einer 
Hochschule soll nicht bestellt werden, wer dort 
hauptberuf lich tätig ist.  
 
(2) Die Honorarprofessoren und Honorarprof esso-
rinnen werden auf  Vorschlag des Fachbereichs 
durch Beschluß des Akademischen Senats vom 
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Leiter oder der Leiterin der Hochschule bestellt. Das 
Verf ahren wird in der Grundordnung geregelt. Mit der 
Bestellung ist die Berechtigung zur Führung der 
akademischen Bezeichnung "Prof essor" v erbunden.  
 
 

§ 117 
Rechtsstellung der  

Honorarprofessoren und  
Honorarprofessorinnen 

 
(1) Honorarprof essoren und Honorarprof essorinnen 
stehen als solche in keinem Dienstverhältnis zur 
Hochschule. Sie haben regelmäßige Lehrv eranstal-
tungen durchzuf ühren; den Umfang ihrer Lehrv er-
pf lichtungen regelt der Leiter oder die Leiterin der 
Hochschule. Honorarprofessoren und Honorarpro-
f essorinnen können in angemessenem Umfang auch 
zu den sonstigen Aufgaben von Professoren und 
Prof essorinnen gemäß § 99 herangezogen werden.  
 
(2) Der Honorarprof essor oder die Honorarprof esso-
rin wird v erabschiedet 
 
1. auf eigenen Antrag,  
2. wenn er oder sie in zwei auf einanderf olgenden 

Semestern ohne Zustimmung der Hochschule 
seinen oder ihren Lehrv erpf lichtungen nicht 
nachkommt,  

3. wenn die Voraussetzungen v orliegen, unter de-
nen bei einem Beamten oder einer Beamtin ge-
mäß § 83 des Landesbeamtengesetzes das Be-
amtenv erhältnis endet, 

4. wenn er oder sie sich eines schweren Verstoßes 
gegen seine oder ihre Pf lichten gemäß § 44 Abs. 
1 schuldig macht.  

Nach der Verabschiedung gemäß Nummer 2 bis 4 
darf  die Bezeichnung "Prof essor" nicht mehr gef ührt 
werden.  
 
 

§ 118 
Privatdozenten/Privatdozentinnen 

 
(1) Priv atdozent oder Priv atdozentin ist, wem die 
Lehrbef ähigung zuerkannt und die Lehrbef ugnis v er-
liehen worden ist. Die Lehrbefugnis ist auf  Antrag zu 
v erleihen, wenn v on der Lehrtätigkeit des Bewerbers 
oder der Bewerberin  eine sinnv olle Ergänzung des 
Lehrangebots der Hochschule zu erwarten ist und 
keine Gründe entgegenstehen, die die Ernennung 
zum beamteten Prof essor oder Prof essorin gesetz-
lich ausschließen.  
 
(2) § 117 gilt entsprechend. Die Lehrbef ugnis erlischt 
mit Wegf all der Lehrbef ähigung und durch Erlangung 
der Lehrbef ugnis an einer anderen Hochschule, 
sof ern nicht die Hochschule die Fortdauer beschließt. 
Die Entscheidungen zur Beendigung der  
Lehrbef ugnis trifft der Präsident oder die Präsidentin 
auf Antrag des Fachbereichs.  
 
 

§ 119 
Außerplanmäßige Professoren und 

Professorinnen 
 

Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule können 
auf Vorschlag des Fachbereichs mit Zustimmung der 
f ür Hochschulen zuständigen Senatsv erwaltung Pri-
v atdozenten, die mindestens vier Jahre habilitiert 

sind sowie herv orragende Leistungen in Forschung 
und Lehre erbracht haben, die Würde eines außer-
planmäßigen Professors oder einer außerplanmä-
ßigen Prof essorin verleihen. Mit der Verleihung ist 
die Bef ugnis zur Führung der akademischen Be-
zeichnung "Prof essor" v erbunden. § 103 Abs. 2, § 
116 Abs. 1 Satz 3 und § 117 gelten entsprechend.  
 
 

§ 120 
Lehrbeauftragte 

 
(1) Den Lehrbeauftragten obliegt es, selbständig 
 
1. Lehrauf gaben wahrzunehmen, die nicht v on den 

Prof essoren und Prof essorinnen wahrgenommen 
werden können, oder 

2. die wissenschaftliche und künstlerische Lehrtä-
tigkeit durch eine praktische Ausbildung zu er-
gänzen.  

Prof essoren und Prof essorinnen können an ihrer 
Hochschule keine Lehraufträge erhalten.  
 
(2) Lehrbeauf tragte sollen mindestens ein abge-
schlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eig-
nung sowie eine mehrjährige beruf liche Praxis auf -
weisen; über Art und Umfang entscheiden die jeweils 
zuständigen Hochschulgremien.  
 
(3) Lehraufträge begründen kein Arbeitsv erhältnis 
zur Hochschule. Sie werden f ür jeweils ein Semester 
v om Leiter oder der Leiterin der Hochschule erteilt. 
Der Umfang der Lehrtätigkeit eines oder einer Lehr-
beauftragten darf  insgesamt die Hälfte des Umfangs 
der Lehrv erpflichtung entsprechender hauptberuf li-
cher Lehrkräfte nicht erreichen. Lehraufträge können 
aus wichtigem Grund zurückgenommen oder wider-
ruf en werden.  
 
(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, 
wenn der oder die Lehrbeauf tragte auf  eine Vergü-
tung schriftlich v erzichtet oder die durch den Lehr-
auftrag entstehende Belastung bei der Bemessung 
der Dienstaufgaben eines oder einer hauptberuflich 
im öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend be-
rücksichtigt wird. Lehrauf tragsentgelte werden außer 
im Falle genehmigter Unterbrechung nur insoweit 
gezahlt, als der oder die Lehrbeauf tragte seine bzw. 
ihre Lehrtätigkeit tatsächlich ausübt.  
 
(5) Das Nähere, darunter auch die Höhe der Lehr-
auftragsentgelte, wird in Richtlinien geregelt, die die 
f ür Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach 
Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit 
den Senatsverwaltungen f ür Finanzen und für Inne-
res erläßt. Bei der Festsetzung der Höhe der Lehr-
auftragsentgelte ist die Entwicklung der Besoldung 
und der Vergütung im öffentlichen Dienst angemes-
sen zu berücksichtigen.  
 
 

§ 121 
Studentische Hilfskräfte 

 
(1) Studenten und Studentinnen können nach einem 
Studium von mindestens zwei Semestern als Stu-
dentische Hilfskräfte an ihrer oder einer anderen 
Hochschule beschäftigt werden. In begründeten 
Fällen kann v on dem Erfordernis eines mindestens 
zweisemestrigen Studiums abgesehen werden. Da-
bei sollen bei gleicher Qualif ikation Frauen entspre-
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chend ihrem Anteil an den Studenten und Studentin-
nen ihres jeweiligen Studiengangs berücksichtigt 
werden.  
 
(2) Studentische Hilfskräfte führen Unterricht in klei-
nen Gruppen (Tutorien) zur Vertief ung und Auf arbei-
tung des v on den Lehrveranstaltungen v ermittelten 
Stoff es durch. Diese Unterrichtsaufgaben dürf en nur 
Studenten oder Studentinnen im Hauptstudium 
wahrnehmen; an Fachhochschulen kann von dieser 
Voraussetzung abgewichen werden. Studentische 
Hilfskräfte unterstützen die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Dienstkräfte bei ihren Tätigkeiten in 
Forschung und Lehre durch sonstige Hilfstätigkeiten.  
 
(3) Die Beschäftigungsverhältnisse werden in der 
Regel f ür v ier Semester begründet. Sie können in 
begründeten Fällen v erlängert werden. Die gesamte 
wöchentliche Arbeitszeit der studentischen Hilfskräf te 
darf  die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nicht 
erreichen. Ihnen dürf en Auf gaben, die üblicherweise 
v on hauptberuflichem Personal wahrgenommen 
werden, nur ausnahmsweise übertragen werden.  
 
(4) Die Beschäftigungsverhältnisse f ür studentische 
Hilfskräfte werden durch den Leiter oder die Leiterin  
der Hochschule begründet.  
 
 
 

Dreizehnter Abschnitt 
Fachhochschule für Verwaltung 

und Rechtspflege 
 
 

§ 122 36 
Fachhochschule für Verwaltung  

und Rechtspflege 
 

(1) Die Fachhochschule für Verwaltung und Rechts-
pf lege Berlin ist eine Ausbildungseinrichtung im 
Sinne des § 26 Abs. 1 des Lauf bahngesetzes. Sie 
bildet Personen, die nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften zum Studium zugelassen werden, f ür ihre 
Lauf bahn in Ausbildungsgängen aus, die aus-
schließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet 
sind. Für die Zulassung v on Bewerbern und Bewer-
berinnen gilt § 11 entsprechend. § 2 Abs. 8 Satz 2 
gilt mit der Maßgabe, daß halbjährlich entsprechende 
Gebühren erhoben werden. 
 
(2) Das Studium ist nach einer Ausbildungs- und 
Prüf ungsordnung nach § 22 Abs. 2 des Lauf bahnge-
setzes oder entsprechenden bundesrechtlichen Vor-
schriften durchzuf ühren und abzuschließen. Die 
f achaufsichtliche Bestätigung der Studienordnung 
und Studienpläne obliegt der Senatsv erwaltung f ür 
Inneres; sie entscheidet im Einvernehmen mit der f ür 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung und der 
f ür den jeweiligen Fachbereich nach § 2 Abs. 5 des 
Lauf bahngesetzes zuständigen obersten Dienstbe-
hörde.  
 
(3) Oberste Dienstbehörde und Dienstbehörde für die 
Beamten und Beamtinnen und Personalstelle für die 
Angestellten und Arbeiter und Arbeiterinnen, die an 
der Fachhochschule beschäftigt sind, ist die Se-
natsv erwaltung f ür Inneres.  

                                                 
36 § 122 Abs . 1 S. 4 angefügt durch Art. IX Nr. 8 des 

Gesetzes vom 12. März 1997 (GVBl. S. 69) 

 
(4) Abweichend v on § 89 nimmt die Rechtsaufsicht 
über die Fachhochschule f ür Verwaltung und 
Rechtspf lege die Senatsv erwaltung für Inneres wahr; 
sie übt sie in allen die Fachbereiche betreffenden 
Angelegenheiten im Einv ernehmen mit der nach 
Absatz 2 jeweils zuständigen obersten Dienstbe-
hörde und der f ür Hochschulen zuständigen Senats-
v erwaltung aus. Der Fachbereich Steuerverwal-
tungsdienst unterliegt der Fachaufsicht (§ 2 Satz 2 
und 3 der Ausbildungs- und Prüf ungsordnung f ür die 
Steuerbeamten) der Senatsverwaltung f ür Inneres; 
sie nimmt sie im Einvernehmen mit der Senatsv er-
waltung f ür Finanzen und der f ür Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung wahr.  
 
(5) An den Sitzungen der Gremien der Fachhoch-
schule können Vertreter oder Vertreterinnen der zu-
ständigen obersten Dienstbehörde und ein Vertreter 
oder eine Vertreterin des Rats der Bürgermeister mit 
Rederecht teilnehmen. Sie sind zu jeder Sitzung 
unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.  
 
(6) Der Vorschlag des Akademischen Senats für die 
Wahl des Rektors bzw. der Rektorin und des Prorek-
tors bzw. der Prorektorin ist neben der für Hochschu-
len zuständigen Senatsv erwaltung auch der Senats-
v erwaltung f ür Inneres zur Stellungnahme zuzuleiten. 
Die Entscheidung der f ür Hochschulen zuständigen 
Senatsv erwaltung über die Beruf ung von Pro-
f essoren und Prof essorinnen ist im Einv ernehmen 
mit der nach Absatz 2 jeweils zuständigen obersten 
Dienstbehörde zu treffen.  
 
(7) Neben den Prof essoren und Prof essorinnen 
nehmen als Lehrkräfte auf  Zeit an die Fachhoch-
schule abgeordnete und v ersetzte Dienstkräfte mit 
abgeschlossener Hochschulausbildung oder in ent-
sprechenden Laufbahnen mit pädagogischer Eig-
nung selbständig Lehraufgaben wahr; an den For-
schungsarbeiten der Fachhochschule können sie 
beteiligt werden. Die Lehrkräfte auf Zeit sind einem 
Fachbereich zugeordnet. Die Lehrverpf lichtung der 
Lehrkräf te auf  Zeit richtet sich nach den f ür Profes-
soren und Prof essorinnen an Fachhochschulen gel-
tenden Bestimmungen. Die Lehrkräfte auf Zeit be-
stellt die Senatsv erwaltung f ür Inneres im Einv er-
nehmen mit der nach Absatz 2 jeweils zuständigen 
Senatsv erwaltung auf  Vorschlag des zuständigen 
Fachbereichsrats der Fachhochschule oder, sof ern 
ein Vorschlag nach Aufforderung innerhalb v on drei 
Monaten nicht v orgelegt wird, nach dessen Anhö-
rung.  
 
(8) Abweichend v on § 120 Abs. 2 kann zum Lehrbe-
auftragten auch bestellt werden, wer ohne abge-
schlossenes Hochschulstudium herv orragende fach-
bezogene Leistungen in der Praxis erbracht hat. Ab-
weichend v on § 120 Abs. 3 Satz 2 können Lehrauf -
träge f ür einen oder mehrere Studienabschnitte er-
teilt werden; sie können auch mit Bedingungen oder 
Auf lagen verbunden werden. Die Lehrauf träge erteilt 
der Rektor bzw. die Rektorin im Einv ernehmen mit 
der nach Absatz 2 jeweils zuständigen obersten 
Dienstbehörde.  
 
(9) § 4 Abs. 9 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
daß die Rechtsverordnung die Senatsv erwaltung f ür 
Inneres im Einv ernehmen mit der nach Absatz 2 
jeweils zuständigen obersten Dienstbehörde erläßt. 
Die nach Absatz 2 jeweils zuständigen obersten 
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Dienstbehörden können der Fachhochschule im Ein-
v ernehmen mit der Senatsv erwaltung f ür Inneres die 
Durchf ührung besonderer Ausbildungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen übertragen.  
 
(10) Beamtenrechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt.  
 
 
 

Vierzehnter Abschnitt 
Staatliche Anerkennung von  

Hochschulen 
 
 

§ 123 
Staatliche Anerkennung von Hochschulen 

 
(1) Hochschulen, die nicht in der Trägerschaf t des 
Landes stehen, können v on dem f ür Hochschulen 
zuständigen Mitglied des Senats staatlich anerkannt 
werden, wenn ihre Angehörigen die  Möglichkeiten 
haben, an der Gestaltung des Studiums in sinnge-
mäßer Anwendung der Grundsätze dieses Gesetzes 
mitzuwirken, und die rechtliche und wirtschaftliche 
Stellung der Lehrkräfte der der Lehrkräfte an ent-
sprechenden staatlichen Hochschulen entspricht. Im 
übrigen erf olgt die Anerkennung nach Maßgabe des 
§ 70 des Hochschulrahmengesetzes.  
 
(2) Für Hochschulen anderer Träger öff entlicher 
Verwaltung f inden neben Absatz 1 die Vorschrif ten 
dieses Gesetzes über die Mitwirkung an der Selbst-
v erwaltung, die Organisation des Studiums, die Prü-
f ungen, die Studienabschlüsse und das Ordnungs-
recht Anwendung mit der Maßgabe, daß das f ür 
Hochschulen zuständige Mitglied des Senats seine 
Auf gaben im Einv ernehmen mit dem Träger wahr-
nimmt.  
 
(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft das 
f ür Hochschulen zuständige Mitglied des Senats. Mit 
der Anerkennung kann die Bef ugnis v erbunden wer-
den, Lehrkräften, die hauptberuf lich Auf gaben wie 
Prof essoren und Prof essorinnen wahrnehmen und 
die die Einstellungsv oraussetzungen gemäß § 100 
erf üllen, die Führung des Prof essorentitels zu gestat-
ten; § 103 gilt entsprechend. Die Entscheidung über 
die Führung des Titels bedarf  der Zustimmung des 
f ür Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats. 
Einer staatlich anerkannten Hochschule und ihrer 
Studierendenschaft kann die Rechtsf orm einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts v erliehen 
werden.  
 
(4) Soweit das Studium an der entsprechenden 
staatlichen Hochschule mit einer staatlichen Prüf ung 
abgeschlossen wird, gilt diese Regelung auch f ür die 
staatlich anerkannte Hochschule.  
 
(5) Die staatlich anerkannten Hochschulen unterste-
hen der staatlichen Aufsicht. Sie wird v on dem f ür 
Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats im 
Einv ernehmen mit dem Träger ausgeübt.  
 
(6) Die von staatlich anerkannten Hochschulen er-
lassenen Prüfungsordnungen bedürf en der Bestäti-
gung durch die f ür Hochschulen zuständige Senats-
v erwaltung. Sie können Hochschulprüf ungen ab-
nehmen und Hochschulgrade v erleihen, die §§ 30 bis 
34 gelten entsprechend.  

 
(7) Die Anerkennung begründet keinen Anspruch auf 
einen Zuschuß des Landes Berlin.  

 
 

§ 124 
Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft 

 
(1) Die Ev angelische Fachhochschule Berlin ist als 
Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädago-
gik staatlich anerkannt. Sie ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts im Bereich der Ev angelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg. § 123 Abs. 1 und 6 sowie 
§§ 2 bis 7 des Privatschulgesetzes f inden auf die 
Ev angelische Fachhochschule Berlin entsprechende 
Anwendung. Sie erhält ihre persönlichen Ausgaben 
erstattet; Näheres regelt die f ür Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung durch Rechtsv erordnung 
auf  der Grundlage v om § 8 Abs. 1 und 2 des Priv at-
schulgesetzes.  
 
(2) Die Katholische Fachhochschule Berlin ist als 
Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädago-
gik staatlich anerkannt. § 123 Abs. 1 und 6 sowie die 
§§ 2 bis 7 des Priv atschulgesetzes  f inden auf  die 
Katholische Fachhochschule Berlin entsprechende 
Anwendung. Sie erhält ihre persönlichen Ausgaben 
erstattet; Näheres regelt die f ür Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung durch Rechtsv erordnung 
auf  der Grundlage v on § 8 Abs. 1 und 2 des Priv at-
schulgesetzes.  
 
(3) Die Verträge mit der Ev angelischen Kirche und 
mit der Katholischen Kirche werden durch dieses 
Gesetz nicht berührt.  
 
 

§ 125 37 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Land Berlin ohne 
die nach diesem Gesetz erf orderliche Anerkennung 
des f ür Hochschulen zuständigen Mitglieds des Se-
nats eine Einrichtung unter der Bezeichnung 
"Hochschule", "Universität" oder "Fachhochschule" 
f ührt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 
 
 
 

Fünfzehnter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

 
 

§ 126 
Überleitungsbestimmungen für die 

Hochschulgremien und die Kuratorien 
 

(1) Die Änderungen in der Zusammensetzung der 
Hochschulgremien und der Kuratorien sind mit der 
nächsten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes turnus-
gemäß stattfindenden Wahl zu vollziehen.  
 
(2) Die Neubildung der Kuratorien einschließlich ihrer 
Kommissionen an den Univ ersitäten und an der 
Hochschule der Künste sowie die Bildung der Kura-

                                                 
37 § 125 Abs. 2 geändert durch Gesetz  vom 16. Juli 2001 

(GVBl. S. 260) 
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torien einschließlich ihrer Kommissionen f ür diejeni-
gen Hochschulen, an denen bisher keine Kuratorien 
bestanden, erfolgt bis spätestens zum 1. April 1991. 
Bis zum Inkrafttreten der gemäß § 67 Abs. 1 Satz 2 
v on den Kuratorien zu beschließenden Regelungen 
über die Übertragung der Bef ugnisse der obersten 
Dienstbehörde, der Dienstbehörde, der Personal-
stelle und der Personalwirtschaftsstelle gelten die 
Vorschriften des § 67 Abs. 1, einschließlich der auf 
dessen Grundlage erlassenen Übertragungsanord-
nungen sowie der §§ 68 und 93 Abs. 3 des Berliner  
Hochschulgesetzes v om 13. Nov ember 1986 (GVBl. 
S. 1771) fort.  
 
(3) Soweit bis zum 1. April 1991 an den Hochschulen 
turnusgemäß keine Neuwahl der Hochschulmit-
glieder der entsprechenden Gremien durchgeführt 
wird, gelten bis zur Durchf ührung von Wahlen f ol-
gende Übergangsregelungen:  
 
1. Im Akademischen Senat entf ällt die Mitglied-

schaft des Präsidenten oder der Präsidentin, des 
Rektors oder der Rektorin, der Dekane oder De-
kaninnen als Sprecher oder Sprecherinnen der 
Fächergruppen sowie des Prorektors oder der 
Prorektorin. Soweit danach in den Mitglieder-
gruppen gemäß § 45 Abs. 1 Sitze hinzukommen, 
erhalten diese Sitze diejenigen Personen, die 
entsprechend den Regelungen der Hochschul-
wahlrechtsv erordnung nachrücken würden; so-
weit Sitze entf allen, scheiden diejenigen Perso-
nen aus, die entsprechend den Regelungen der 
Hochschulwahlrechtsv erordnung kein Mandat er-
halten hätten. 

2. Soweit in den Fachbereichsräten in den Mitglie-
dergruppen gemäß § 45 Abs. 1 Sitze hinzukom-
men, erhalten diese Sitze diejenigen Personen, 
die entsprechend den Regelungen der Hoch-
schulwahlrechtsv erordnung nachrücken würden.  

3. In den bisherigen Direktorien der Einrichtungen 
der Fachbereiche gemäß § 75 Abs. 1 erhalten bis 
zur Bildung der Institutsräte gemäß § 75 Abs. 2 
die bisherigen nach dem Gesetz redeberechtig-
ten Teilnehmer und Teilnehmerinnen Stimmrecht.  

 
 

§ 127 
Fortbestehen der Dienstverhältnisse 

 
Auf  die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes v orhan-
denen Prof essoren und Prof essorinnen in der Be-
soldungsgruppe C 2, Hochschulassistenten und -
assistentinnen und Akademischen Räte und Rätin-
nen im Beamtenv erhältnis auf  Zeit f inden die sie 
betreff enden Vorschriften des Berliner Hochschulge-
setzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung und die zu seiner Ausf ührung 
erlassenen Regelungen Anwendung.  
 
 

§ 128 
Akademische Räte und Lektoren/Akademische 

Rätinnen und Lektorinnen 
 

Akademische Räte und Lektoren/Rätinnen und Lek-
torinnen sowie Akademische Oberräte und Lekto-
ren/Oberrätinnen und Lektorinnen bleiben in ihren 
bisherigen Dienstv erhältnissen. Die §§ 7 und 54 des 
Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 
1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz 

v om 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), gelten f ür 
sie f ort.  

 
 

§ 129 
Nichtübergeleitete Hochschuldozenten und -

dozentinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen 

 
Für die bis zum 31. März 1971 ernannten Hoch-
schuldozenten und Hochschuldozentinnen, Akade-
mische Räte und Rätinnen und Oberräte und Ober-
rätinnen und Oberassistenten und Oberassistentin-
nen, Oberingenieure und Oberingenieurinnen und 
Oberärzte und Oberärztinnen, die nicht in andere 
Ämter übernommen worden sind, gelten die ent-
sprechenden Bestimmungen des Hochschullehrer-
gesetzes in der Fassung v om 28. August 1969 
(GVBl. S. 1884) weiter, Beamte und Beamtinnen auf 
Widerruf  werden auf  Antrag in Beamtenverhältnisse 
auf Lebenszeit übernommen. Soweit sie nicht Be-
amte und Beamtinnen sind, f indet § 7 Abs. 2 des 
Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 
1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz 
v om 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), auch auf 
sie Anwendung.  
 
 

§ 130 
- entfällt - 

 
 

§ 131 
Nachdiplomierung 

 
(1) Personen, die im Land Berlin graduiert worden 
sind, haben das Recht, anstelle der Graduierung den 
Diplomgrad als akademischen Grad zu f ühren. Sind 
sie nach Inkrafttreten dieses Gesetzes graduiert 
worden, f ühren sie den Diplomgrad mit dem Zusatz 
"(FH)".  
 
(2) Personen, die die Prüfung für Lauf bahnen des 
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes 
oder f ür den gehobenen oder leitenden Polizeiv oll-
zugsdienst bestanden haben, haben, soweit die 
Ausbildung f ür diese Laufbahnen v on der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin oder 
v on der Fachhochschule des Bundes f ür öffentliche 
Verwaltung - Fachbereich Sozialv ersicherung - 
übernommen oder durchgeführt worden ist, das 
Recht, den Diplomgrad zu führen; dies gilt nicht f ür 
Personen, die die Prüfung f ür den gehobenen Poli-
zeiv ollzugsdienst in besonderer Verwendung oder 
sachbearbeitender Tätigkeit bestanden haben. Die 
Bezeichnung richtet sich nach den Rechtsv erord-
nungen auf grund des § 22 Abs. 2 des Lauf bahnge-
setzes.  
 
(3) Auf  Antrag wird den Berechtigten in den Fällen 
der Absätze 1 und 2 eine Urkunde ausgestellt; daf ür 
wird eine Gebühr nach näherer Regelung in der Ver-
ordnung erhoben. Zuständig ist die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung, in den Fällen des Ab-
satzes 2 die f ür die Rechtsv erordnung auf grund des 
22 Abs. 2 des Laufbahngesetzes jeweils zuständige 
Senatsv erwaltung.  
 
(4) Mit der Nachdiplomierung erlischt das Recht auf 
Führung des bisherigen Grades.  
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(5) Die f ür Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung erläßt Verwaltungsv orschriften zur Durchf üh-
rung dieser Bestimmung.  
 
 

§ 132 
Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung 

 
(1) Der Mitgliedergruppe der Prof essoren und Pro-
f essorinnen gehören auch die bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes emeritierten Professoren und Pro-
f essorinnen an.  
 
(2) Der Mitgliedergruppe der akademischen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen gehören auch an die in ihren 
bisherigen Dienstverhältnissen v erbliebenen 
 
1. Hochschulassistenten und -assistentinnen, 
2. Akademischen Räte und Rätinnen auf Zeit, 
3. Akademischen Räte und Lektoren / Rätinnen und 

Lektorinnen sowie Akademischen Oberräte und 
Lektoren / Oberrätinnen und Lektorinnen, 

4. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß § 134, 
5. wissenschaftlichen Angestellten, 
6. Fachdozenten und Fachdozentinnen an den 

ehemaligen f achbezogenen Akademien gemäß § 
60 Abs. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 27. 
Nov ember 1970 (GVBl. S. 1915), zuletzt geän-
dert durch Gesetz v om 11. Mai 1978 (GVBl. . 
1058). 

 
 

§ 133 
Unterrichtsgeldpauschalen 

 
§ 7 Abs. 2 des Hochschullehrergesetzes in der Fas-
sung v om 6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geän-
dert durch Gesetz v om 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 
2882), gilt für Honorarprofessoren und Honorar-
prof essorinnen sowie f ür Priv atdozenten und Privat-
dozentinnen und außerplanmäßigen Prof essoren 
und Prof essorinnen fort.  
 
 

§ 134 
Laufbahn für Universitätsbeamte und  

-beamtinnen 
 

Univ ersitätsbeamte und -beamtinnen in der Laufbahn 
des höheren Dienstes gemäß § 63 des Uni-
v ersitätsgesetzes in der Fassung v om 4. September 
1975 (GVBl. S. 2565) v erbleiben in ihrem bisherigen 
Dienstverhältnis. Die bisher f ür sie geltenden Vor-
schriften gelten fort.  

 
 

§ 135 
Besitzstandswahrung bei der Entpflichtung, 

Altersgrenze 
 

(1) Das Recht der am Tage vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vorhandenen ordentlichen und außeror-
dentlichen Professoren und Prof essorinnen gemäß § 
23 des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 
6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch 
Gesetz v om 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), 
nach Erreichen der dort v orgesehenen Altersgrenze 
v on ihren amtlichen Pflichten entbunden zu werden 
(Entpf lichtung), bleibt unberührt; dies gilt auch beim 
Wechsel des Dienstherrn. In diesen Fällen werden 
die Dienstbezüge nach der Entpflichtung und die 

Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der 
Grundlage des am Tage v or Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Beamten- und Besoldungs-
rechts gewährt. Dabei wird das Grundgehalt nach 
der Dienstaltersstuf e zugrunde gelegt, die bis zum 
Zeitpunkt der Entpflichtung hätte erreicht werden 
können. Durch die Entpf lichtung wird die allgemeine 
beamtenrechtliche Stellung nicht verändert; die Vor-
schriften über Nebentätigkeit, Wohnung, Urlaub und 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunf ähig-
keit finden jedoch keine Anwendung.  
 
(2) Absatz 1 f indet auf Antrag des Professors oder 
der Prof essorin keine Anwendung. Der Antrag kann 
nur gestellt werden, solange der Professor oder die 
Prof essorin noch nicht entpf lichtet ist. Ist der Prof es-
sor oder die Prof essorin v or der Entpf lichtung v er-
storben, ohne einen Antrag nach den Sätzen 1 und 2 
gestellt zu haben, so werden die Hinterbliebenenbe-
züge auf grund der Besoldungsgruppe berechnet, in 
der der Prof essor oder die Prof essorin zuletzt ein-
gestuft war. 
 
(3) Die Rechtsverhältnisse der am Tage v or dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes entpf lichteten oder im 
Ruhestand bef indlichen Prof essoren und Prof esso-
rinnen, die als solche Beamte oder Beamtinnen sind, 
im Sinne der §§ 21 bis 25 des Hochschullehrerge-
setzes in der Fassung v om 6. Mai 1971 (GVBl. S. 
755), zuletzt geändert durch Gesetz v om 13. De-
zember 1974 (GVBl. S. 2882), und der  zu diesem 
Zeitpunkt versorgungsberechtigten Hinterbliebenen 
dieser Beamten oder Beamtinnen bleiben unberührt.  
 
 

§ 136 
Außerkrafttreten entgegenstehender Vorschriften 

 
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulge-
setz -BerlHG) vom 13. November 1986 (GVBl. S. 
1771) außer Kraft; bisher erlassene Rechtsv erord-
nungen gelten f ort, soweit sie diesem Gesetz nicht 
entgegenstehen.  

 
 

§ 137 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.  
 


